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7. Bayerischer IT-Rechtstag
Softwarelizenz – eine Diskussion bis zur „Erschöpfung“
am Donnerstag, den 23. Oktober 2008 auf der SYSTEMS München

Veranstaltet vom Bayerischen AnwaltVerband – in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Informationstechnologie
im Deutschen AnwaltVerein und der Universität Passau, Lehrstuhl für Internet und Sicherheitsrecht

Moderation: RA Dr. Peter Bräutigam (Nörr Stiefenhofer Lutz), München

Der IT-Rechtstag wird unterstützt von

➝ www.uni-passau.de

➝ www.ose-international.org

➝ www.mmr.de

Veranstaltungsort
SYSTEMS 2008, Messegelände Eingang West,
München: ab 09:00 Uhr 
(weitere Informationen ➝ www.systems.de) 

09:00 bis 09:15 | Begrüßung durch Herrn RA Anton Mertl, Präsident des Bayerischen
AnwaltVerbandes, Frau RAin Dr. Astrid Auer-Reinsdorff, Vorsitzende davit, 
Herrn Klaus Dittrich, Geschäftsführer der Messe München GmbH 

09:15 bis 09:45 | Dr. Beate Merk, Bayer. Staatsministerin der Justiz (angefragt)
Keynote: Software als Innovationsmotor für Bayern 

09:45 bis 10:15 | Dr.-Ing. Peter Hoppen, Streitz EDV-Sachverständige, Brühl
Softwarelizenzen – Tipps zur Vertragsgestaltung

10:15 bis 10:45 | RA Matthias Petzold, Oracle Deutschland GmbH, München 
Globales Lizenzmodell, Lizenzmanagement, Lizenzaudits

10:45 bis 11:00: Pause

11:00 bis 11:45 | RA Dr. Mathias Lejeune, HK Krüger Rechtsanwälte, München
Gestaltung von Softwarelizenzverträgen nach deutschem und 
internationalem Recht 

11:45 bis 12:30 | Prof. Dr. Dirk Heckmann, Universität Passau
Softwarebezug durch Rahmenverträge der öffentlichen Hand  

12:30 bis 13:15 | RAin Elke Bischof, Kanzlei Schneider Schiffer Weihermüller, München
Update: EVB-IT-System: Lizenzrechtliche Aspekte 

13:15 bis 14:00 Mittagspause (zur freien Verfügung)

14:00 bis 14:45 | RA Dr. Till Jaeger, JBB Rechtsanwälte, Berlin
10 Jahre Open Source – gestern, heute, morgen

14:45 bis 15:30 | RA Dr. Thomas Thalhofer, Kanzlei Nörr Stiefenhofer Lutz, München 
GNU GPLv3, LGPL, Mozilla u. a. – Open Source Lizenzen im Vergleich 
(insbesondere kommerzielle Nutzung, Softwarekombination)

15:30 bis 16:00: Pause

16:00 bis 16:45 | RA Dr. Hans-Werner Moritz, Kanzlei Jones Day, München
Softwarevertrieb und urheberrechtliche Erschöpfung 
beim Online-Vertrieb 

16:45 bis 17:15 | Prof. Dr. Michael Lehmann, Max-Planck-Institut, München 
Handel mit „Second-hand-Software“ und urheberrechtliche Erschöpfung 

17:15 bis 18:00 | Abschlussdiskussion

Änderungen im Programm vorbehalten.



MAV Münchener AnwaltVerein e.V.

entweder faxen oder per Brief

Bayerischer AnwaltVerband
Maxburgstraße 4 / C 142 

80333 München

ANMELDUNG   per Fax: 089. 55 26 33 96

Kanzlei / Firma

Name/Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Fax:

eMail:

Ich bin Mitglied des DAV    [  ] ja               [  ] nein

Rechnung an                       [  ] mich        [  ] die Kanzlei

Bei mehreren Teilnehmern:

bitte getrennte Anmeldungen!

Datum    Unterschrift

Teilnahmebedingungen

Anmeldungen werden mit Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Die Plätze bei allen Seminaren sind begrenzt. Es gilt die
Reihenfolge der Anmeldungen.

Die Übertragung der Teilnahmeberechtigung ist möglich, sofern uns Name und Anschrift des Ersatzteilnehmers umgehend 
mitgeteilt werden. Macht der Anmelder von seinem Übertragungsrecht keinen Gebrauch, ist die Tei l nahme gebühr auch dann zu zahlen,
wenn der Anmelder seine Anmeldung zurückzieht oder am Seminar nicht teilnimmt. 

Bei Absagen länger als zwei Wochen vor Veranstal tungs beginn wird dem Anmelder lediglich eine Bearbeitungs gebühr in Höhe von 
€ 50,– zzgl. MwSt. (= € 59,50) in Rechnung gestellt. 

Änderungen: Wird die Tagung kurzfristig abgesagt, verschoben oder in einen anderen Veranstaltungsraum verlegt, sind Ansprüche 
daraus ausgeschlossen.

Fragen, Wünsche

Veranstaltungsorganisation: MAV GmbH, Karolinenplatz 3, 80333 München, 
Telefon 089. 55 26 33 97 | Fax 089. 55 26 33 98 | E-Mail m.stadler@mav-service.de

Ich melde mich unter Anerkennung Ihrer Teilnahmebedingungen (s.u.) an:

7. Bayerischer IT-Rechtstag | 23. Oktober 2008: 09:00 bis 18:30 Uhr
für DAV-Mitglieder: € 150,– zzgl. MwSt (= € 178,50) für Nichtmitglieder: € 180,– zzgl. MwSt (= € 214,20)
Darin eingeschlossen: SYSTEMS-Eintritt
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Neues vom Münchener Modell

Erste Evaluationsergebnisse

Die Anwaltsinitiative Münchner Modell hat im Rahmen des Münchner
Modells die Aufgabe übernommen, die Erfahrungen der Familien-
rechtsanwälte mit dem Modell zu sammeln. Hierzu wurde in 
Kooperation mit Prof. Dr. Greger von der Universität Erlangen ein 
Evaluationsfragebogen entwickelt und verteilt Er ist unter
www.muencheneranwaltverein.de / „Münchner Modell“ / „Evaluati-
onsfragebogen“ abrufbar.

Zwischenzeitlich liegen die erste Ergebnisse vor. Es wur-
den insgesamt 88 Sorge- und Umgangsverfahren im
MüMo mit 311 Verfahren außerhalb des MüMos ver-
glichen.  Von den 88 Verfahren im MüMo waren 41
Verfahren Sorge- und 47 Umgangsverfahren, bei den
Vergleichsverfahren außerhalb des MüMos lag die 
Verteilung in etwa bei 50 :50.

Durchweg positiv beurteilen die teilnehmenden Kolle-
gen die Kooperation der Familienrechtsanwälte unter-
einander und mit dem Familien-gericht, sowie das
Verhältnis zum eigenen Mandanten im MüMo. Etwas
zurückhaltender, dennoch positiv, wird die Entwicklung des Verhältnisses
zu den Beratungsstellen, dem Jugendamt und den Verfahrenspflegern
eingeschätzt. Lediglich zu den Sachverständigen blieb das Verhältnis 
bisher weitgehend gleich.

Um auch hier den Kontakt weiter zu verbessern, hat die Anwalts-
initiative MüMo zum nächsten Gremiumtreffen am 21.07.2008 
(9:00 – 11:00 Uhr) in den Räumen der Rechtsanwaltskammer, 
Tal Nr. 33, München,  neben Katrin Norman ( Leiterin des Familiennotruf),
Dr. Josef Salzgeber (GWG) eingeladen. Es wird um die High-Conflikt-
Fälle gehen. Selbstverständlich sind alle interessierten Kollegen, auch
die Nichtmitglieder unserer Anwaltsinitiative, herzlich eingeladen, zu
kommen und sich an unserer Diskussion zu beteiligen.

Erwartungsgemäß bestätigen die befragten Anwälte, dass das MüMo 
bisher einerseits zu einer Arbeitsentlastung bei den Schriftsätzen, 
andererseits zu einem größeren Zeitaufwand in der mündlichen Verhand-
lung geführt hat. Sie loben allerdings, dass der Zeitaufwand insgesamt 
geringer geworden ist, was bei den geringen Streitwerten im Kindschafts-
recht und den vielen Prozesskostenhilfeverfahren, die wir in München
haben, den Interessen aller Familienrechtskollegen entgegen kommt.

Sehr erfreulich ist, dass nach vorläufiger Einschätzung der Befragten die
Zufriedenheit der Mandanten mit den Verfahrensablauf im MüMo 
zugenommen hat. Es gab mehr abschließende Vergleiche und 
Zwischenregelungen und weniger gerichtliche Entscheidungen, Verfah-
ren 2. Instanz und Folgestreitigkeiten. Allerdings kann der Zahl der 
Folgestreitigkeiten sicherlich noch nicht realistisch abgeschätzt werden,
weil viele der geschlossenen Vereinbarungen zu neu sind, um jetzt schon
zu wissen, ob sie auf Dauer „halten“.

Die Anzahl der Verfahrenspflegschaften blieb nach Einschätzung der
Kollegen weitgehend gleich, gleiches gilt für die Mediationen und Sach-
verständigengutachten. Die Anzahl der Beratungen hat im Münchner
Modell dagegen deutlich zugenommen. Da es im Rahmen des MüMos
mit Unterstützung des MAVs nunmehr außergerichtliche Mediation zu
vergünstigten Bedingungen gibt und das Familiengericht eine gerichts-
interne Mediation anbietet,  wird sich die Zahl der Mediationen im
MüMo vermutlich erhöhen. Wir regen an, in geeigneten Fällen statt
einer Beratung eine Mediation vorzuschlagen. Alle Familienrichter 

verfügen über eine Liste mit ausführlichen Profilen aller Anwaltsmedia-
toren, die im MüMo mit Unterstützung des MAVs zu vergünstigten 
Bedingungen arbeiten. 

Am meisten wurde von den teilnehmenden Familienrechtsanwälten am
MüMo die durch eine schnelle Terminierung eintretende Deeskalation
gelobt, außerdem die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Die übrigen 
Verfahrensbeteiligten (Familienrichter, Sachverständige, Beratungsstel-
len-, Bezirkssozialamtsmitarbeiter, Verfahrenspfleger) bestätigen, dass
sich das Klima im Familienrecht in München durch das MüMo verän-
dert hat.  Gelobt wurde von Anwaltsseite außerdem die Stärkung der 
Elternverantwortung für die betroffenen Kinder. Die Auffassung, dass
die Kinder im MüMo stärker in den gemeinsamen Fokus gerückt sind,

wird von übrigen Verfahrensbeteiligten geteilt.

Als Änderungswünsche wurde von Seiten der befrag-
ten Kollegen eine bessere Informationspolitik gefordert,
der ja auch diese laufende monatliche Kolumne dienen
soll. Weiterhin wünschen sich einige Kollegen verbind-
lichere Verfahrensregeln und eine Sonderbehandlung
von Fällen, wie häuslicher Gewalt. Zum Thema Son-
derfälle gab es sowohl in der Anwaltsinitiative MüMo,
als auch im Arbeitskreis MüMo am Familiengericht
einen eigenen Unterarbeitskreis. Die Ergebnisse dieser
Unterarbeitskreise sind in einen besonderen Leitfaden
zu den Sonderfällen im MüMo eingeflossen.  Am

Amtsgericht München findet derzeit zu den Sonderfällen ein Pilotprojekt
mit getrennter geschlechtsspezifischen Beratung in  Kooperation mit der
Frauenhilfe, dem Münchner Informationszentrum für Männer und dem
Familiennotruf statt.  Außerdem wird sich das nächste Treffen des GWG-
Arbeitskreises am 29.09.2008 (10:00 – 12:00 Uhr) am Amtsgericht Mün-
chen den Sonderfällen widmen, ebenso das Gremiumtreffen der
Anwaltsinitiative MüMo am 21.09.2008 ( 9:00 Uhr – 11.00 Uhr),  Rechts-
anwaltskammer, Tal 33 München. Beim Gremiumtreffen wird ein Mitar-
beiter von K 105 (Opferschutzstelle der Polizei) anwesend sein.

Von den an der Evaluation teilnehmenden Kollegen wurde ausdrücklich
gewünscht, dass das Gericht nicht kooperationswilligen Parteien im
MüMo Auflagen erteilt bzw., dass eine Art „Elterncoach“ auf Zeit 
bestimmt werden kann. Schließlich wurde nach erfolgreicher Beratung
noch eine Art  Abschlusstermin bei Gericht vorgeschlagen, indem die
Parteien Gelegenheit erhalten, Resümee zu ziehen. Auch wenn ein sol-
cher Termin für die beteiligten Anwälte zusätzlichen Zeitaufwand 
bedeutet, der üblicher Weise nicht vergütet wird,  erscheint uns ein sol-
cher Termin wünschenswert, geht es doch auch darum, zu überprüfen,
ob die gewählte Intervention im MüMo aus Sicht der Betroffenen auf
Dauer erfolgreich ist. 

Wir Autoren freuen uns über das aus unserer Sicht so positive vorläufige
Evaluationsergebnis, auch wenn es noch nicht repräsentativ ist . Sollten
Leser dieser Kolumne die geschilderten Erfahrungen nicht teilen, wäre
dies ein guter Grund, auf die Website des Münchner Anwaltverein zu
gehen, den Evaluationsbogen abzurufen, auszufüllen und uns zu mailen
(schaeder@familien-und-erbrecht.eu)  oder zu faxen  (089 23 88 75 88).
Auf diese Weise finden auch Ihre Erfahrungen Eingang in unsere 
Evaluation. Selbstverständlich freuen wir uns ebenso, wenn weitere 
Kollegen teilnehmen, die das MüMo ebenso positiv erlebt haben, wie
die bisher Befragten. Wichtig ist uns nur, dass am Ende so viele 
Kollegen mitgemacht haben , dass das Ergebnis repräsentativ ist. 
Also machen Sie mit ! 

Dierk Schäfer & Dr. Susan Schäder
Kanzlei für Familien- und Erbrecht
Hackenstr. 7 c, 80331 München
www.familien-und-erbrecht.eu
kanzlei@familien-und-erbrecht.eu

Karolinenplatz 3

M
ax

vo
rs

ta
dt



MAV intern

| 7

MAV Münchener AnwaltVerein e.V.

Gebührenrecht

Abrechnung für ein sog. Abschlussschreiben 

Im vergangenen Heft hatte ich die Entscheidung des BGH zur Abrech-
nung einer Schutzschrift in einstweiligen Verfügungsverfahren dargestellt.
Zeitgleich hatte sich der BGH mit einem weiteren Problem der Abrech-
nung in einstweiligen Verfügungsverfahren zu befassen, nämlich mit der
Abrechnung des sog. Abschlussschreibens, also mit der Frage, wie abzu-
rechnen ist, wenn nach Erlass einer einstweiligen Verfügung durch ein
sog. Abschlussschreiben der Antragsgegner aufgefordert wird, den 
Verfügungsanspruch anzuerkennen und auf Widerspruch sowie die 
Stellung eines Antrags nach § 926 ZPO zu verzichten.

Der BGH hat in seinem Urteil vom 4. 3. 2008 - VI ZR 176/07 (AGS 2008,
270 = NJW 2008, 1744 = MDR 2008, 650) klargestellt, dass ein Ab-
schlussschreiben, nicht mehr zum einstweiligen Verfügungsverfahren
zählt, sondern bereits zur angedrohten Hauptsache (so schon BGH NJW
1973, 901 = MDR 1973, 482). Die Gebühren entstehen daher aus dem
Wert der Hauptsache und nicht aus dem geringeren Wert des einstwei-
ligen Verfügungsverfahrens. Hinsichtlich der Abrechnung ist dabei zu 
differenzieren:

- Hatte der Anwalt noch keinen Klageauftrag, so löst das Ab-
schlussschreiben eine Geschäftsgebühr nach Nr. 2300 VV RVG
aus (so auch OLG Hamburg MDR 1981, 944), die gegebenenfalls
nach Vorbem. 3 Abs. 4 VV RVG zur Hälfte, höchstens mit 0,75 auf 
das Hauptsacheverfahren anzurechnen ist.

- Hatte der Anwalt bereits Klageauftrag zur Hauptsache, dann
zählt das Abschlussschreiben zur Instanz (§ 19 Abs. 1 S. 2 Nr. 1
RVG), so dass er durch das Abschlussschreiben eine 0,8-Verfah-
rensgebühr nach Nr. 3101 Nr. 1 VV RVG verdient. Kommt es dann
zur Hauptsache erstarkt die 0,8-Verfahrensgebühr zu einer vollen
1,3-Verfahrensgebühr.

Ausgangsfall: Der Anwalt hat eine einstweilige Verfügung ohne 
mündliche Verhandlung erwirkt. Der Wert des Verfügungsverfahrens
wird auf 20.000,00 € festgesetzt.

Für das Verfügungsverfahren entsteht nur die Verfahrensgebühr nach 
Nr. 3100 VV RVG nebst Auslagen.

1. 1,3-Verfahrensgebühr, Nr. 3100 VV RVG 
(Wert: 20.000,00 €) 839,80 €

3. Postentgeltpauschale, Nr. 7002 VV RVG 20,00 €
Zwischensumme 859,80 €

3. 19 % Umsatzsteuer, Nr. 7008 VV RVG 163,36 €
Gesamt 1.023,66 €

Beispiel 1: Der Anwalt wird nunmehr beauftragt, den Antragsgegner
außergerichtlich aufzufordern, den Verfügungsanspruch (Hauptsache-
wert: 50.000,00 €) anzuerkennen und auf seine Rechte gegen die 
Verfügung zu verzichten, was dann auch geschieht.

Für die außergerichtliche Tätigkeit entsteht in diesem Fall eine Geschäfts-
gebühr nach Nr. 2300 VV RVG, hinsichtlich der von einer Mittelgebühr
ausgegangen werden soll. Eine Anrechnung ist nicht vorgesehen.

1. 1,5-Geschäftsgebühr, Nr. 2300 VV RVG 
(Wert: 50.000,00 €) 1.569,00 €

2. Postentgeltpauschale, Nr. 7002 VV RVG 20,00 €
Zwischensumme 1.589,00 €

3. 19 % Umsatzsteuer, Nr. 7008 VV RVG 301,91 €
Gesamt 1.890,91 €

Beispiel 2: Wie Beispiel 1; jedoch reagiert der Antragsgegner nicht, 
so dass nach Fristablauf Hauptsacheklage erhoben und darüber 
verhandelt wird.

Für das Abschlussschreiben fällt wiederum eine Geschäftsgebühr nach
Nr. 2300 VV RVG an, so dass abzurechnen ist wie in Beispiel 1. 

In dem sich daran anschließenden Hauptsacheverfahren entsteht eine
Verfahrensgebühr nach Nr. 3100 VV RVG, auf die die vorangegangene
Geschäftsgebühr hälftig anzurechnen ist (Vorbem. 3 Abs. 4 VV RVG).
Der Anwalt erhält also folgende weitere Vergütung:

1. 1,3-Verfahrensgebühr, Nr. 3100 VV RVG 
(Wert: 50.00,00 €) 1.359,80 €

2. gem. Vorbem. 3 Abs. 4 VV RVG anzurechnen, 
0,75 aus 50.000,00 € -784,50 €

3. 1,2-Terminsgebühr, Nr. 3104 VV RVG 
(Wert: 50.00,00 €) 1.255,20 €

4. Postentgeltpauschale, Nr. 7002 VV RVG 20,00 €
Zwischensumme 1.850,50 €

5. 19 % Umsatzsteuer, Nr. 7008 VV RVG 351,60 €
Gesamt 2.202,10 €

Beispiel 3: Nach Erlass einer einstweiligen Verfügung erhält der Anwalt
sofort den Auftrag zur Hauptsacheklage (Wert: 50.000,00 €). Er 
fordert vorsorglich den Antragsgegner aber nochmals auf, den 
Verfügungsanspruch anzuerkennen und auf seine Rechte gegen die Ver-
fügung zu verzichten, was dann auch geschieht.

Für das Abschlussschreiben entsteht jetzt eine Verfahrensgebühr nach
Vorbem. 3 Abs. 3 VV RVG, da bereits Klageauftrag bestand. Infolge 
der vorzeitigen Erledigung reduziert sich diese Gebühr allerdings 
auf 0,8 (Nr. 3101 Nr. 1 VV RVG).

1. 0,8-Verfahrensgebühr, Nr. 3101 Nr. 1 VV RVG 
(Wert: 50.000,00 €) 836,80 €

2. Postentgeltpauschale, Nr. 7002 VV RVG 20,00 €
Zwischensumme 856,80 €

3. 19 % Umsatzsteuer, Nr. 7008 VV RVG 162,79 €
Gesamt 1.019,59 €

Kommt es hiernach zur Hauptsacheklage, dann entsteht keine neue 
Angelegenheit; vielmehr erstarkt die 0,8-Verfahrensgebühr zu einer 
1,3-Verfahrensgebühr.

Beispiel 4: Wie Beispiel 3; jedoch reagiert der Antragsgegner nicht, 
so dass Hauptsacheklage erhoben und darüber verhandelt wird.

Die zuvor bereits entstandene 0,8-Verfahrensgebühr (Nr. 3101 Nr. 1 VV
RVG) erhöht sich jetzt auf 1,3 (Nr. 3100 VV RVG).

1. 1,3-Verfahrensgebühr, Nr. 3100 VV RVG 
(Wert: 50.000,00 €) 1.359,80 €

3. 1,2-Terminsgebühr, Nr. 3104 VV RVG 
(Wert: 50.00,00 €) 1.255,20 €

3. Postentgeltpauschale, Nr. 7002 VV RVG 20,00 €
Zwischensumme 2.635,00 €

4. 19 % Umsatzsteuer, Nr. 7008 VV RVG 500,65 €
Gesamt 3.135,65 €

Norbert Schneider, Rechtsanwalt, Neunkirchen

Schulstr. 40
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Aktuelles

Vorübergehende Einschränkung der 
Öffnungszeiten der Geschäftsstellen 
des Familiengerichts

Der Geschäftsleiter des Amtsgerichts München weist
darauf hin, dass die Einführung der neuen Software
forumSTAR beim Familiengericht München zu einer
sehr starken Belastung der Bediensteten der Abtei-
lung führt, insbesondere durch die Notwendigkeit,
alle Beteiligten der anhängigen Verfahren in das
neue System zu übernehmen.

Es ist daher unumgänglich, während der Start-
phase die Öffnungszeiten der Geschäftsstellen des 
Familiengerichts einzuschränken, um den Bediens-
teten die Möglichkeit zu geben, diese Zusatzaufga-
ben so schnell wie möglich zu erledigen.  Die
Übernahme der Beteiligtendaten in das neue System
ist Voraussetzung für den zügigen Fortgang der 
anhängigen Verfahren.

In der Zeit vom 23.06.2008 bis 01.08.2008

sind die Geschäftsstellen des Familiengerichts daher
nachmittags nicht geöffnet und telefonisch nicht 
erreichbar.

Um Verständnis für diese Maßnahme wird gebeten.

Erlass eines Mahnbescheids -  elektronische Übermittlung
für Rechtsanwälte ab 1.12.2008 Pflicht

Das Zweite Justizmodernisierungsgesetzt wurde am 30.12.2006 
verkündet. In diesem Gesetz wird unter anderem der § 690 Abs. III ZPO
dahingehend ergänzt, dass für Rechtsanwälte die Stellung des Antrags
auf Erlass eines Mahnbescheids nur noch im Wege der elektronischen
Übermittlung zulässig ist. Diese Regelung tritt mit Wirkung zum
1.12.2008 in Kraft. Elektronischer Datenaustausch im Sinne dieser 
Vorschrift ist die Übermittlung per Datenträger, EGVP (s.o.) oder auch im
Wege des Barcodeantrags. Nähere Informationen finden Sie unter
http://www.mahngerichte.de/onlineverfahren/index.htm.

Für die Übermittlung per EGVP ist eine Signaturkarte sowie ein Karten-
lesegerät und Signatursoftware erforderlich. Die Bun-
desrechtsanwaltskammer informiert in Kooperation mit
der Bundesnotarkammer auf ihrer Homepage unter
http://brak.de/seiten/13.php und bietet die Möglichkeit
die Signaturkarte per online-Antrag zu bestellen. 

[Anm. der Redaktion: Die Seminarabteilung des
MAV bietet am 21.7.2008 von 14.00 - ca. 17.00 Uhr
einen Workshop für Rechtsanwälte und Kanzlei-
mitarbeiter / Innen zu diesem Thema an. Behandelt
werden die Folgen, Auswirkungen und Anforde-
rungen auf Ausstattung und Organisation der 
Anwaltskanzlei. Ergänzend dazu aktuelle Recht-
sprechung und Gebührentipps. Im zweiten Teil 
werden konkrete Lösungen zur Erstellung maschi-
nenlesbarer Bescheide vorgestellt. Die ausführliche
Beschreibung dieses Workshops finden Sie im Seminarprogramm
der MAV&schweitzer.Seminare in der Heftmitte auf Seite 8.]

Anwaltsausweise laufen ab

Die Rechtsanwaltskammer München weist darauf hin, dass die im Jahr
2004 ausgegebenen Anwaltsausweise zum
31.12.2008 ablaufen.

Karteninhaber werden von der Kammer 
angeschrieben und können mit beigelegtem
Bestellschein zum Preis von Eur 15,- einen
neuen Anwaltsausweis anfordern oder 
auf der Homepage der Kammer unter
http://www.rak-muc.de/ausweis.html  bequem
online bestellen. 

4. Soldan Kanzlei-Gründerpreis 
geht an die Rechtsanwälte SZK 
aus Darmstadt

Jury überzeugte konsequente 
Spezialisierung, kompromisslose 
betriebswirtschaftliche Ausrichtung, 
Servicequalität und 
fortschrittliche Akquisemethode

Die Rechtsanwälte SZK - Dr. Alfred Stapel-
feldt, Jochen Zweschper und Joachim Krumb
aus Darmstadt haben den Soldan Kanzlei-
Gründerpreis 2008 gewonnen. Der Kanzler-

Gründerpreis wird von Hans Soldan zusammen mit dem Deutschen
Anwaltverein/Forum Junge Anwaltschaft, der Bundesrechtsanwalts-
kammer und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in diesem Jahr 
bereits zum vierten Mal ausgelobt. Ausgezeichnet wurden die Preis- 
träger im Rahmen des Festaktes zum 100. Stiftungs-Jubiläum der Hans
Soldan Stiftung im Französischen Dom in Berlin am 06. Juni 2008, an
dem neben dem Parlamentarischen Staatssekretär Alfred Hartenbach
und der Senatorin der Justiz des Landes Berlin Gisela von der Aue, auch
der Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer Axel C. Filges und das
Präsidiumsmitglied des Deutschen Anwaltsvereins Dr. Michael Streck
teilnahmen. 

„Die Gründung der Kanzlei Rechtsanwälte Stapelfeldt, Zweschper,
Krumb beruht nach eigenen Aussagen auf vier Säulen: Konsequente
Spezialisierung, kompromisslose betriebswirtschaftliche Ausrichtung des
Kanzleimanagements, neue Servicequalität und zuletzt fortschrittliche
Methoden der Akquise und Mandantenbindung. Diese Gründung hatte
intensives Nachdenken darüber zur Voraussetzung, wie die Kanzlei für
die von ihr zu bedienende Mandantschaft Nutzen stiften kann. Diese
Frage steht im Vordergrund des umfassenden Gründungsplanes. Sie
wird in nahezu jedem Detail durchdacht. Und auf die Details kommt es
eben an. SZK ist zu einem Gründungsplan und vor allem zu sehr 
konsequentem Handeln in der Umsetzung dieses Plans zu gratulieren.
Dieser Plan ist fachlich gut fundiert, er rückt den Mandanten in den 
Vordergrund aller Bemühungen. Seine Umsetzung hatte bereits Erfolg
und verspricht weitere Erfolge“, erklärt Prof. Dr. Christoph Hommerich,
Vorstandsvorsitzender des Soldan Instituts für Anwaltmanagement und
Jury-Mitglied.

Am Soldan Kanzlei-Gründerpreis konnten junge Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte teilnehmen, die in den Jahren 2004 bis 2006 eine Kanz-
lei allein oder gemeinsam mit Kollegen gegründet haben. Mit ihrem
Preis wollen die Initiatoren anhand von positiven Beispielen die Faktoren
erfolgreicher Kanzleigründungen aufzeigen und gleichzeitig die Leistung
der Kanzleigründer würdigen. Ausgezeichnet wurden die drei überzeu-
gendsten Kanzlei-Gründungskonzepte mit Sachpreisen im Wert von 
insgesamt 10.000 Euro. 
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Der zweite Preis ging an die 2005 gegründete Kanzlei Dr. Damm & 
Partner in Neumünster, deren Angebot sich an Onlinehändler richtet.
Die intensive Vernetzung mit dem relevanten Markt der Onlinehändler
insbesondere durch Verbandstätigkeit, fachspezifische Vorträge und 
Seminare, die Vernetzung mit anderen Dienstleistern und Fachver-
öffentlichungen sowie die aktive eigene Fort- und Weiterbildung sind für
den Erfolg der jungen Kanzlei kennzeichnend.

Den dritten Preis vergab die Jury an die Kanzlei Küffner, Maunz, Langer
und Zugmaier, Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in München, die 2006
an den Start ging. Die Jury honorierte, dass aus der einfachen Idee, 
nämlich der Spezialisierung auf das Umsatzsteuer-Recht, ein äußerst 
klares operatives Konzept entwickelt wurde. Ziel ist die nationale und 
internationale Beratung mittelständischer Unternehmen und börsen-
notierter Unternehmen in allen Schwierigkeitsklassen.

„Die Soldan Kanzlei-Gründerpreis wird ausgelobt, um vorbildliche Grün-
dungen zu honorieren. Die drei in diesem Jahr prämierten Kanzleien
sind ein schönes Beispiel für innovative Ideen, die über detaillierte Mark-
tanalysen zu klaren Spezialisierungen auf eine Branche bzw. Rechtsge-
biet führten und sich durch eine konsequente Umsetzung auszeichnen.
Die Beispiele der Preisträger, aber auch alle anderen Bewerber, zeigen,
dass im umkämpften Markt für Rechtsdienstleistung wirtschaftlicher 
Erfolg auch für Berufseinsteiger nach wie vor kein unerfüllter Traum 
bleiben muss“, erklärt René Dreske, Geschäftsführer der Hans Soldan
GmbH und Mitglied der Jury. 

Die Jury bestand aus Rechtsanwalt Hartmut Kilger, Präsident des 
Deutschen Anwaltvereins, Rechtsanwalt Axel C. Filges, Präsident der Bun-
desrechtsanwaltskammer, Prof. Dr. Christoph Hommerich, Vorstand des
Soldan Instituts für Anwaltmanagement, Dr. Joachim Jahn, Wirtschaftsre-
dakteur der Frankfurter Allgemeine Zeitung, Rechtsan-
wältin Silke Waterschek, Vorsitzende des geschäftsführenden Ausschusses
des Forums Junge Anwaltschaft sowie René Dreske, Geschäftsführer der
Hans Soldan GmbH. (Quelle: PM Soldan vom 11.6.2008)

Interessante Entscheidungen
Bundesverfassungsgericht 

[PM 58/2008 vom 28. Mai 2008]

Beschluss vom 15. Januar 2008 – 1 BvL 2/04 –

Gewerbesteuerfreiheit von Selbständigen und Landwirten
und Abfärberegelung verfassungsgemäß

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem veröffentlichten Beschluss ent-
schieden, dass es mit dem Gleichheitssatz vereinbar sei, dass die Einkünfte
freier Berufe, der sonstigen Selbständigen und der Land- und Forstwirte
nicht der Gewerbesteuer unterlägen. Der Beschluss hebt hervor, dass u. a.
bei den freien Berufen die besondere Bedeutung der persönlichen, eigen-
verantwortlichen und fachlich unabhängigen Erbringung der Arbeit, ver-
bunden mit einem häufig höchstpersönlichen Vertrauensverhältnis zum
Auftraggeber, auch heute noch signifikante Unterschiede zu den Gewer-
betreibenden erkennen ließen. Zugleich hat der Erste Senat des Bundes-
verfassungsgerichts die Abfärberegelung bestätigt. Die gesamten Einkünfte
einer Personengesellschaft unter-liegen der Gewerbesteuer, wenn die Ge-
sellschaft auch nur teilweise gewerblich tätig ist. 

Die Pressemitteilung finden Sie unter http://www.bundesverfassungs-
gericht.de/pressemitteilungen/bvg08-058.html

Von dort gelangen Sie auch weiter zum entsprechenden Beschluss.

Aus dem
Justizminis terium
Opferschutz
(Bay. StaMin d. Justiz, PM 111/08 vom 23.06.08)

Bayerns Justizministerin Beate Merk: "Täter-Opfer-Ausgleich 
ist konkreter Opferschutz" / Kolloquium in München

Zu einem Kolloquium über den Täter-Opfer-Ausgleich und den Wieder-
gutmachungsgedanken im Strafrecht treffen heute bayerische Richter
und Staatsanwälte sowie Vertreter von 16 bayerischen Ausgleichsstellen
in München zusammen. Im Beisein des Amtschefs des Justizminis-

Ein Geschenk zum 850sten Geburtstag 
der Stadt München

Große Bürger fördern kleine Bürger und machen
damit unserer Stadt ein Geschenk!

25 Patenschaften für eine Schulklasse:  

Machen Sie mit?

Für 850 Münchner Kinder suchen wir 850 Bürger und Bürgerinnen,
die mit je 850 Euro das künstlerisch renommierte MUS-E Programm
für 3 Jahre in sozialen Brennpunkt-Grundschulen fördern. 
Mit MUS-E können Kinder über das Mittel der Kunst die eigene
Kreativität und  ihre soziale Kompetenz entwickeln. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie über die Homepage der Bürgerstiftung unter
www.bszm.de.

Beim Isarbrückenfest der Stadt München werden 850 Kinder dafür
am Freitag, den 1. August um 16.00 Uhr auf der Ludwigsbrücke vor
dem Deutschen Museum lautstark zum Mitmachen trommeln. 

www.mit-trommeln-bruecken-bauen.de

Wenn Sie einer unserer 850 Förderer werden möchten, wenden
Sie sich bitte an:

www.buergerstiftung-muenchen.de
Ansprechpartnerin: Petra Birnbaum
Tel: 089 – 202 38 111
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teriums, Ministerialdirektor Werner Klotz, wird vor
allem über Ver-besserungen in der Zusammenarbeit
der Strafjustiz mit den Ausgleichsstellen diskutiert.

Ziel des Täter-Opfer-Ausgleichs ist es, in geeigneten
Fällen eine Versöhnung zwischen Täter und Opfer 
herbeizuführen. Dazu wird mit sozialpädagogischer
Hilfe, die im Jugendstrafverfahren von den Organen
der Jugendgerichtshilfe, im Erwachsenenstrafrecht von
Freien Trägern der Wohlfahrtspflege geleistet wird,
zwischen Täter und Opfer vermittelt.

Amtschef Werner Klotz: „Im Idealfall bietet der Täter-
Opfer-Ausgleich dem Opfer die Chance, seine Gefühle
zu artikulieren und so Verunsicherung und Angst ab-
zubauen. Er bietet ihm zugleich die Chance, schneller
zu seinem Geld zu kommen, als es im Zivilrechtsweg
möglich wäre. Auf der anderen Seite kann es zur
Schuldeinsicht des Täters beitragen, wenn er „Auge in
Auge“ damit konfrontiert wird, was er dem Opfer an-
getan hat.“

Justizministerin Dr. Merk: „Richtig praktiziert ist der
Täter-Opfer-Ausgleich eine Perfektionierung des Straf-
verfahrens. Mit „richtig praktiziert“ meine ich, dass die
Belange des Opfers im Mittelpunkt stehen müssen. Der
Täter-Opfer-Ausgleich bildet dann einen Pfeiler zur
Stärkung der Opferinteressen. Den Ausgleichsstellen
ist für ihre engagierte Arbeit zu danken!“

Personalia
Bundesverdienstkreuz an Landgerichtsprä-
sidenten Georg Kröppelt und Leiter der
Evangelischen Straffälligenhilfe Peter Möller

Bayerns Justizministerin Dr. Beate Merk hat am 
17. Juni 2008 im Münchner Justizpalast das Ver-
dienstkreuz am Bande des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland an den Präsidenten des
Landgerichts Bamberg, Georg Kröppelt, und den Lei-
ter der Evangelischen Straffälligenhilfe in München,
Peter Möller, überreicht. Die Auszeichnung wird auf
Vorschlag von Ministerpräsident Dr. Günther Beckstein
durch Bundespräsident Horst Köhler verliehen.

Landgerichtspräsident Georg Kröppelt hat sich in 
besonderer Weise um das soziale Leben seiner 
Heimatstadt Bamberg verdient gemacht. Er ist 
Mitbegründer und  langjähriger Erster Vorsitzender des 
Caritasverbandes für die Stadt Bamberg e.V. sowie seit
1998 Vorstandsmitglied des Diözesan-Caritasverbands
Bamberg. In diesen Funktionen hatte er maßgeblichen 
Anteil an der überaus positiven Entwicklung des 
Caritasverbandes. Darüber hinaus ist Herr Land-
gerichtspräsident Kröppelt in verschiedenen kirch-
lichen Gruppen und Gremien aktiv, unter anderem 
als Mitglied im Bamberger Pastoralgesprächs und 
Vorsitzender der erzbischöflichen Schiedsstellen. 

Auch in seinem beruflichen Tätigkeitsbereich zeigte
sich Herr Kröppelt ungeachtet der hohen Belastung, 
die seine herausgehobene Stellung mit sich bringt,
immer bereit, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen.  

Merk lobte Landgerichtspräsident Kröppelt als einen
Mann mit Visionen und einer herausragenden Gestal-
tungskraft. Merk: "Sie beschränken sich nicht auf die
Grenzen ihres Fachgebiets, sondern Sie haben erkannt,
dass man manchen Menschen nur auf anderem Weg
helfen kann. Diesen Weg sind Sie nicht nur selbst 
gegangen, sondern haben zugleich eine breite
Schneise angelegt, die Bestand haben wird", so Merk. 

Herr Peter Möller wurde für seine herausragenden 
Verdienste im Bereich der Straffälligenhilfe ausge-
zeichnet. Er ist seit mehr als 20 Jahren als  ehrenamt-
licher Betreuer von Strafgefangenen aktiv. Von 1995
bis 2007 hatte er das Amt des zweiten Vorsitzenden
der Landesarbeitsgemeinschaft  ehrenamtlicher Mitar-
beiter im Strafvollzug inne; im Jahr 2002 wurde er zum
Leiter der Evangelischen Straffälligenhilfe ernannt. In
diesen Funktionen bemühte sich Herr Möller beson-
ders um den Erfahrungsaustausch und die Weiterbil-
dung der Ehrenamtlichen und investierte viel Zeit und
Energie in die Anwerbung neuer Mitarbeiter.   

Merk nannte Möller einen Brückenbauer, der es auf
das Beste verstünde, zwischen verschieden Interessen
zu vermitteln. Merk: "Sie verfügen über einen 
unerschütterlichen Optimismus und einen geschulten
Blick für die Widrigkeiten und Machbarkeiten des 
Alltags. Das macht Sie zu einem überzeugenden 
Botschafter des Strafvollzugs.
(Quelle: Bay. Staatsministerium d. Justiz  PM 107/08
vom 18.06.08)

Soldan feiert 100-jähriges Jubiläum

Alfred Hartenbach: Hans Soldan war seiner Zeit
mehr als 100 Jahre voraus

Mit einem feierlichen Festakt im Französischen Dom
am Gendarmenmarkt in Berlin beging am 06. Juni
2008 die Hans Soldan Stiftung ihr 100-jähriges 
Jubiläum. Neben der Urenkelin des Stiftungsgründers
Sonja Schmid und dem Neffen und Aufsichtsratsvor-
sitzenden der Stiftung   Hans-Georg Curtze nahmen
auch Alfred Hartenbach, Parlamentarischer Staats-
sekretär bei der Bundesministerin der Justiz, Gisela von
der Aue, Senatorin der Justiz des Landes Berlin, 
Axel C. Filges, Präsident der Bundesrechtsanwalts-
kammer, Dr. Michael Streck, Präsidiumsmitglied des
Deutschen Anwaltsvereins, Prof. Dr. Martin Henssler,
Präsident des Deutschen Juristentages sowie rund 
250 geladene Gäste an den Feierlichkeiten teil. 

In seinem Grußwort würdigte Alfred Hartenbach in
Vertretung der Bundesjustizministerin Brigitte Zypries
den Stiftungsgründer Hans Soldan als einen Anwalt,
der seiner Zeit mehr als 100 Jahre voraus war. Bis heute
sei die Hans Soldan Stiftung dem Auftrag ihres Grün-
ders treu geblieben, mit den aus der gewerblichen
Tätigkeit erzielten Gewinnen die Belange der Anwalt-
schaft zu fördern und aktiv mitzugestalten. „Die Stif-
tung hat vielmehr stets auch, ihrem Gründungszweck
entsprechend, dazu beigetragen, die Grundlagen des
Anwaltsberufs wissenschaftlich zu erforschen. Sie hat
so maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des 
anwaltlichen Berufsbildes und auch des anwaltlichenA
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Berufsrechts nehmen können“, unterstrich der
Parlamentarische Staatssekretär die Bedeutung
der Arbeit der Hans Soldan Stiftung auch für
das Bundesministerium der Justiz.

In seinem Festvortrag „Die Anwaltschaft zwi-
schen Berufsethos und Kommerz“ plädierte
der Präsident des Deutschen Juristentags und
Direktor des Instituts für Anwaltsrecht an der
Universität Köln, Prof. Dr. Martin Henssler für
eine Lockerung des Berufsrechts für Anwälte
und regte ethische Richtlinien für die anwalt-
liche Arbeit an, ähnlich den Regeln guter Un-
ternehmensführung (Corporate Governance). 

Dabei sah Prof. Henssler durchaus Parallelen
zum Stiftungsgründer: „Das Wirken Hans
Soldans, dieses Anwalts der Anwälte, weist in-
tensive Bezüge zu unserer Themenstellung
auf, war es doch von einer hohen Wertschät-
zung für das Berufsethos, gleichermaßen aber
von der Sorge um die berechtigten wirtschaft-
lichen Belange der Anwaltschaft geprägt“, er-
klärte der Präsident des Deutschen
Juristentags.“Die Ziele der von Soldan ge-
gründeten Selbsthilfeorganisation lagen auf
der Linie der in der Sozial- und Wirtschafts-
wissenschaft für die freien Berufe heute ver-
tretenen Konzeption einer ökonomischen
Ethik.“

1908 als Wirtschaftlicher Verband Deutscher
Rechtsanwälte gegründet, wurde das Unter-
nehmen 1929 in die Hans Soldan Stiftung um-
gewandelt. Seit der Ausgliederung 1989
verwirklicht die Hans Soldan GmbH die Ziele
ihres Gründers als Dienstleister für Anwälte
und Notare in allen Fragen rund um den Kanz-
leibedarf. Die Stiftung hingegen finanziert eine
praxisorientierte Juristenausbildung an deut-
schen Universitäten, fördert junge Anwälte bei
ihrem Berufseinstieg und unterstützt beste-
hende Kanzleien bei Managementfragen
durch das Soldan Institut für Anwaltmanage-
ment. Auch wenn sich das Unternehmen
Soldan und die Stiftung in den vergangenen
20 Jahren völlig eigenständig entwickelt
haben, so verfolgen beide das gemeinsame,
schon von Hans Soldan formulierte Ziel: die
Anwälte und Notare in ihrer alltäglichen Arbeit
zu unterstützen. (Quelle: PM Soldan vom
12.6.2008)

Leserbrief

Urteil des Amtsgerichts München zu
Abschleppkosten

Sehr geehrte Frau Kollegin Heinicke,

im Raum München wurden in letzter Zeit 
diverse Fahrzeuge, die auf Supermarkt-Park-
plätzen abgestellt waren, von der Firma Par-
kräume KG abgeschleppt.

In Anlage übersende ich ein Urteil des Amts-
gerichts München vom 16.05.2008, welches
sich möglicherweise für eine Veröffentlichung
im Mitteilungsblatt eignet. Das Amtsgericht
hat die Klage auf Kostenerstattung gegen die
Fahrzeughalterin abgewiesen. Das Urteil
wurde im §495 a ZPO-Verfahren gesprochen
und ist damit nicht berufungsfähig. Da es 
bereits am 07.01.2008 ein ähnliches Urteil des
Amtsgerichts München gegeben hat, ist davon
auszugehen, dass möglicherweise derzeit noch
mehrere Verfahren vor den hiesigen Gerichten
laufen, sodass das Urteil für den ein oder 
anderen Kollegen von Interesse sein könnte.
Die beiden Entscheidungen fügen wir in 
Fotokopie bei.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Christoph Finzel, Rechtsanwalt, München

Entscheidung I:

Geschäftsnummer 415 C 3362 / 08

Urteil

Das Amtsgericht München erläßt durch 
Richterin am Amtsgericht ...

in dem Rechtsstreit

Parkräume KG, vertr. durch ... - Klägerin -

Prozessbevollmächtigte (r): Rechtsanwalt …

gegen

…, München - Beklagte -

Prozessbevollmächtigte (r):
Rechtsanwälte Littmann, Eulenstein + Koll.,
Leopoldstr. 87, 80802 München, 
Gz.: 5126/07//FI

wegen Schadenersatz

am 16.5.2008 ohne mündliche Verhandlung

folgendes Endurteil gemäß § 495 a ZPO

I. Die Klage wird abgewiesen.
II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die 

Klagepartei.
III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.
IV. Der Streitwert wird auf EUR 123,46 

festgesetzt.

Entscheidungsgründe:

Gemäß § 495a ZPO bestimmt das Gericht das
Verfahren nach billigem Ermessen. Innerhalb
dieses Entscheidungsrahmens berücksichtigt
das Gericht grundsätzlich den gesamten Ak-
teninhalt.

Die zulässige Klage ist unbegründet.

Es besteht kein Anspruch aus § 823 II i.V.m. 
§ 858 1 BGB, § 398 BGB. Die Klägerin hat
weder substantiiert vorgetragen noch unter
Beweis gestellt, dass die Beklagte das Fahr-
zeug am 24.3.2007 geparkt hat und damit
Handlungsstörerin ist. Die Beklagte wurde von
der Klägerin über eine Halteranfrage ermittelt.
Daher hätte die Klägerin vortragen müssen
aufgrund welcher Tatsachen sie von der Hand-
lungsstörereigenschaft der Beklagten ausgeht,
da die Beklagte bestreitet das Fahrzeug am
24.3.2007 benutzt zu haben.

Auch eine Haftung als Zustandsstörerin im
Hinblick auf die Halter-eigenschaft scheidet im
Ergebnis aus. Zustandsstörer ist der Eigentü-
mer/Besitzer/Verfügungsbefugte einer Sache,
von der eine Beeinträchtigung ausgeht, nicht
schon alleine aufgrund dieser Rechtsstellung,
sondern nur, wenn die Beeinträchtigung we-
nigstens mittelbar auf seinen Willen zurück-
geht. Das setzt voraus, dass er die
Beeinträchtigung durch eine eigene Handlung
adäquat mitverursacht hat oder trotz 
Einwirkungsmöglichkeit auf die Sache ihre Be-
seitigung entgegen einer Handlungspflicht un-
terlässt (vgl. Palandt, 67. Auflage, § 1004 RN
19). Das Überlassen des Fahrzeugs an den ent-
sprechenden Fahrer reicht als Beeinträchtigung
im Sinne einer Zustandsstörereigenschaft nicht
aus. So hat ein Fahrzeug keine „innewoh-
nende Schadensanlage“ des Falschparkens.
Zwar besteht grundsätzlich die Gefahr, dass
ein Fahrzeug falsch abgestellt wird. Es besteht
aber nicht die Voraussetzung, jedem Nutzer,
dem man das Fahrzeug zum Führen überlässt
und der zum Führen des Fahrzeugs öffentlich
berechtigt ist, Anweisungen zum richtigen
Verhalten im Straßenverkehr zu geben. Sofern
man das Fahrzeug einer Person überlässt, die
durch einen Führerschein berechtigt ist, das
Fahrzeug zu steuern, muss davon ausgegan-
gen werden, dass sich diese Person auch ent-
sprechend den Verkehrsregeln verhält. Das
bloße Zurverfügung-stellen des Fahrzeuges
reicht deshalb gerade nicht aus, eine 
Zustandsstörereigenschaft zu begründen.

Auf § 831 BGB kann der geltend gemachte
Anspruch nicht gestützt werden. Der Fahrer ist
nicht Verrichtungsgehilfe des Halters. Für 
§ 278 BGB fehlt es schon an einer Sonderver-
bindung zwischen der Klägerin und der Be-
klagten, die Voraussetzung wäre, damit ein
Fahrer als Erfüllungsgehilfe auftreten konnte

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO

Die vorläufige Vollstreckbarkeit richtet sich
nach §§ 708 Nr 11, 713 ZPO, die Streitwert-
festsetzung nach § 3 ZPO, § 63 Abs. 2 GKG.

..., Richterin am Amtsgericht
Fortsetzung Seite 13
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Gemeinsame Veranstaltung
Verkehrspsychologische Praxis München 
Vertragsanwälte des ADAC Südbayern,

AG Verkehrsrecht des Münchner Anwaltvereins 

Dienstag, 22.07.2008, 14:00 bis 17:00 Uhr

Veranstaltungsort:
ADAC Südbayern, Sitzungssaal

Ridlerstraße 35, 80339 München

Voraussetzungen zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis 
nach Entzug wegen Alkohols oder illegaler Drogen

Veranstaltungsgebühr: EUR 20,00. 

Bitte legen Sie der Anmeldung einen V-Scheck bei oder überweisen Sie auf folgendes Konto :
Postbank Giro München, Konto-Nr.: 768 758 01, BLZ: 700 100 80, Kontoinhaber: Münchener Anwaltverein e.V.

Anmeldung: per Fax: 089 - 55 02 70 06

Münchener AnwaltVerein e.V.
Prielmayerstr. 7 / Zi. 63, 
80335 München

Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an Anwälte, die sich
mit verkehrsrechtlichen Fragestellungen des Erhalts oder der
Wiedererteilung der Fahrerlaubnis nach Auffälligkeit wegen
Alkohol- oder Drogenkonsum am Steuer befassen. 

Für eine Wiedererteilung, bzw. für eine erfolgreiche MPU spielen
dabei – neben den grundlegenden juristischen Festlegungen -
auch medizinische und psychologische Anforderungen eine Rolle.

Im Rahmen der Veranstaltung, erhalten Sie umfassend
Informationen über verwaltungsrechtliche, medizinische und
psychologische Aspekte des Wiedererteilungsverfahrens. 

Programm:

1. Der Anwalt im Spannnungsfeld zwischen den strafrecht-
lichen Vorgaben und den psychologisch-therapeutischen 
Aspekten im Fahrerlaubnisrecht (Herr Dr. M. Ludovisy, 
ADAC Juristische Zentrale, München)

2. Verwaltungsrechtliche Voraussetzungen für die 
Wiedererlangung der Fahrerlaubnis 
(Herr G. Eberhardt, KVR München)

3. Medizinische Voraussetzungen für die Wiedererlangung 
der Fahrerlaubnis - Möglichkeiten und Grenzen des 
Abstinenznachweises von Alkohol- bzw. Drogen, -   

• Alkohol:
Haar -   Urin -  Blutanalyse: 
Vor- und Nachteile;  „Treffsicherheit“, 
Aktuelle Möglichkeiten und Perspektiven

• Cannabis, Kokain, Amphetamine und andere Drogen:
Haar -  Urin  - Blutanalysen : 
Vor – und Nachteile, „Treffsicherheit“, 
Aktuelle Möglichkeiten und Perspektiven
(Herr Dr. H. Sachs, FTC ( Forensisch Toxikologisches 
Centrum GmbH, München) )

4. Verkehrspsychologische Voraussetzungen für die 
Wiedererlangung der Fahrerlaubnis  - Einstellungs- und 
Verhaltensänderungen - Initiierung und Begleitung eines 
Veränderungsprozesses in der Einstellung und im 
Verhalten durch verkehrspsychologische Intervention
(Verkehrspsychologische Praxis, B. Scheucher , 
C. Eggerdinger)

Name Vorname

Straße PLZ, Ort

Telefon, Fax E-Mail

Unterschrift Kanzleistempel
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Urteil II

451 C 31170/07

Urteil

Das Amtsgericht München erläßt durch 
Richterin am Amtsgericht ... 

in dem Rechtsstreit

Parkräume KG, vertr. durch GF: …, 
- Klägerin -

Gegen 

……, München - Beklagter

wegen

Schadensersatz

am 7.1.2008 ohne mündliche Verhandlung

folgendes

Entscheidungsgründe

Gemäß § 495 a ZPO bestimmt das Gericht das
Verfahren nach billigem Ermessen. Innerhalb
dieses Entscheidungsrahmens berücksichtigt
das Gericht grundsätzlich den gesamten 
Akteninhalt.

Die Klage war als unbegründet abzuweisen.

Der Beklagte hat bestritten, am 03.03.2007
den PKW widerrechtlich auf dem Grundstück
der Besitzberechtigten Auftraggeberin geparkt
zu haben.

Insoweit ist die Klägerpartei für die Störer-
eigenschaft bzw. für die Vornahme einer 
unerlaubten Handlung darlegungs- und 
beweispflichtig. Insoweit hat die Klägerpartei
den Sachvortrag nach substantiiertem Bestrei-
ten der Beklagtenpartei nicht präzisiert.

Eine Haftung des Beklagten als Zustandsstörer
im Hinblick auf seine Haltereigenschaft des
maßgeblichen FKW scheidet im Ergebnis aus.
Es mangelt an der Störereigenschaft. Zustands-
störer ist der Eigentümer/Besitzer/Verfügungs-
befugte einer Sache, von der eine Beeinträch-
tigung ausgeht, nicht schon allein aufgrund
dieser Rechtsstellung, sondern nur, wenn die
Beeinträchtigung wenigstens mittelbar auf sei-
nen Willen zurückgeht. Das setzt voraus, dass
er die Beeinträchtigung durch eine eigene
Handlung adäquat mitverursacht hat oder
durch ihre Beseitigung entgegen einer Hand-
lungspflicht unterlässt ‚(vgl. Palandt, 66. Aufl.,
§ 1004 Rdnr. I 9). Das Überlassen des Fahr-
zeugs an den entsprechenden Fahrer reicht als
Beeinträchtigung im Sinne einer Zustandsstö-
rereigenschaft nicht aus. So hat ein Fahrzeug

keine „innewohnende Schadensanlage“ des
Falschparkens. zwar besteht grundsätzlich die
Gefahr, dass ein Fahrzeug falsch abgestellt
wird Es besteht aber nicht die Voraussetzung,
jedem Nutzer, dem man das Fahrzeug zum
Führen überlässt und der zum Führen des
Fahrzeugs öffentlich berechtigt ist, Anweisun-
gen zum richtigen Verhalten im Straßenver-
kehr zu geben. Das bloße Zurverfügungstellen
des Fahrzeugs reicht gerade nicht aus (so auch
AG Darmstadt, NJW-RR 2003, 310 c,  287/02)

Auch ergibt sich keine Haftung gemäß § 831
BGB. Es besteht keine. Eigenschaft des Fahrers
im Sinne eines Verichtungsgehilfen gegenüber
dem Halter.

Damit war die Klage abzuweisen.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO.
Die vorläufige Vollstreckbarkeit richtet sich
nach §§ /08 Nr. 11, 713 ZPO, die Streitwert-
festsetzung nach §§ 3 ZPO, 25 Abs 2 GKG.

Nützliches und
Hilfreiches
- Termine, Broschüren, Ratgeber,
Internetadressen 

Ausstellung über NS-Justiz dauerhaft
in Berlin zu sehen

Bundesjustizministerin Brigitte Zypries hat am
16.Juni dem Land Berlin die Ausstellung „Im
Namen des Deutschen Volkes – Justiz und Na-
tionalsozialismus“ für eine dauerhafte Präsen-
tation übergeben. Künftig wird die vom
Bundesministerium der Justiz 1989 erarbeitete
und seither in 43 deutschen Städten gezeigte
Ausstellung im Gebäude des Oberverwal-
tungsgerichts Berlin - Brandenburg an der 
Hardenbergstraße gezeigt. 

Die Ausstellung beschäftigt sich in drei Ab-
schnitten mit der Justiz im Nationalsozialismus,
ihrer Vorgeschichte in der Weimarer Republik,

und mit der Frage, wie die bundesdeutsche Ju-
stiz mit dieser Vergangenheit umgegangen ist.
Die Ausstellung ist 1989 als ein später Beitrag
zur Auseinandersetzung mit der NS-Justiz und
ihren Folgen entstanden - einer Auseinander-
setzung, der sich die bundesdeutsche Justiz in
den 50iger und 60iger Jahren nicht in dem er-
forderlichen Maße gestellt hat. 

„Das Bundesjustizministerium hatte in den
80er Jahren damit begonnen, die Justizge-
schichte aufzuarbeiten und sie in dieser Aus-
stellung zu dokumentieren. Das geschah spät,
viel zu spät. Wenn über die Verbrechen der
NS-Justiz heute weitgehend Klarheit in der Öf-
fentlichkeit besteht, dann hat dazu auch diese
Ausstellung beigetragen. Sie war und ist ein
wichtiger Beitrag zur historischen Selbstrefle-
xion der deutschen Justiz. Und sie sollte für alle
Juristinnen und Juristen eine Mahnung sein,
sich der besonderen Verantwortung ihres Tuns
stets bewusst zu sein“, unterstrich Bundesju-
stizministerin Zypries beim Festakt in Berlin. 

Auf insgesamt 124 Tafeln zeigt die Ausstellung
in übersichtlicher Form etwa 2.000 Doku-
mente und Bilder und erläuternde Begleit-
texte. Dabei werden wichtige Aspekte der
historischen und ideologischen Grundlagen
der NS-Justiz, der Einflussnahme der Partei auf
die Justiz und der Zusammenarbeit zwischen
Justiz, NSDAP und SS aufgezeigt. Anhand do-
kumentierter Einzelschicksale wird Zeitge-
schichte den Betrachtern eindrucksvoll
nahegebracht. 

Die Ausstellung ist ab sofort zu sehen im
Oberverwaltungsgericht Berlin – Branden-
burg, Hardenbergstr. 31, montags bis don-
nerstags von 7.00 bis 15.45. Uhr und
freitags von 7.00 bis 14.30 Uhr 

12. Oktober 2008

Marathon Start  - 10.00 Uhr
München Lauf 10 km  - Start 10.55 Uhr

Anwaltswertung 

Der MAV beim München Marathon 

Traditionell findet jedes Jahr eine Woche nach
dem Oktoberfest der München Marathon
statt. Dann gehören die  Straßen in München
den Läuferinnen und Läufern. 

In diesem Jahr möchte der Münchener 
AnwaltVerein e.V. in einer Anwaltswertung
mitlaufen und schickt seine Mitglieder auf die

Königinstr. 37
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Strecke. Möglich ist eine Meldung sowohl für den Marathon als auch für
den 10 km - Lauf.

Die Anmeldung für die Anwaltswertung muss  über den Münchener
AnwaltVerein erfolgen. Ansprechpartnerin ist Frau Grüttner im ASC, im
Justizpalast, Prielmayerstr. 7, Zimmer 63. Allgemeine Informationen zum
Marathon erhalten Sie auf der Homepage des Veranstalters unter
http://www.muenchenmarathon.de 

Die Teilnahmegebühr ist an den MAV zu entrichten; Teilnehmer am Mün-
chen HERO können sich zusätzlich für die Wertung "Rechtsanwälte" im
ASC melden; allerdings unbedingt angeben, dass sie schon bei HERO ge-
meldet sind, ansonsten wird eine doppelte Startgebühr fällig!

Verkehrsanwälte Info

Erstattung der Reparaturkosten bei 130 %-Fall bei nachgewiesener
Reparatur vor Ablauf der 6-Monatsfrist

Das Amtsgericht Leverkusen vertritt in seinem Urteil vom 29.04.2008 -
Az: 21 C 15/08 - unter Berufung auf den Beschluss des OLG Celle vom
22. Januar 2008 - Az: 5 W 107/07 (vgl. Newsletter 04/2008 vom
29.01.2008) - die Auffassung, dass der Geschädigte mit der tatsächlich
durchgeführten ordnungsgemäßen und vollständigen Reparatur des Un-
fallschadens hinreichend Nachweis seines Willens auf Weiterbenutzung
bewiesen hat, so dass der Anspruch auf Ersatz der Reparaturkosten vor
Ablauf der 6-Monatsfrist fällig ist und erstattet werden muss.
http://verkehrsanwaelte.de/news/news15_2008_punkt4.pdf, PDF-Datei
(570 KB)

Ersatz der in einer markengebundenen Vertragswerkstatt 
anfallenden fiktiven Reparaturkosten

Das Amtsgericht Augsburg hat in seinem Urteil vom 16.04.2008 - 
Geschäftszeichen: 74 C 5230/07 - entschieden, dass der Geschädigte
nicht gegen seine Schadens-minderungspflicht verstößt, wenn er bei 
Abrechnung auf Gutachtenbasis seinem Anspruch die Stundenverrech-
nungssätze einer markengebundenen Fachwerkstatt zu Grunde legt. Er
muss sich nicht darauf verweisen lassen, sein Fahrzeug in einer nicht
markengebundenen Fachwerkstätte kostengünstiger reparieren zu 
lassen. Es ist ihm nach Auffassung des Amtsgerichts Augsburg auch
nicht zuzumuten, diesbezüglich einen Ermittlungsaufwand dahingehend
zu führen, welches in seinem Umkreis die kostengünstigste 
Fachwerkstätte ist. http://verkehrsanwaelte.de/ news/news15_2008
_punkt1.pdf, PDF-Datei (220 KB)

Und nochmals: Ersatz der in einer markengebundenen 
Vertragswerkstatt anfallenden fiktiven Reparaturkosten

Das Amtsgericht Lahnstein führt in seinem Urteil vom 16.05.2008 - 
Az: 2 C 65/08 - gleichfalls aus, dass der Geschädigte grundsätzlich 
Anspruch darauf hat, dass sein Fahrzeug in einer markengebundenen
Fachwerkstatt repariert wird. Die Verbringungskosten sind auch bei einer
auf Gutachtenbasis basierenden fiktiven Abrechnung zu erstatten. 
http://verkehrsanwaelte.de/news/news15_2008_punkt3.pdf, PDF-Datei 
(150 KB)

Nochmals: Ersatz der in einer markengebundenen 
Vertragswerkstatt anfallenden fiktiven Reparaturkosten

Auch in dieser ausführlich begründeten Entscheidung - Geschäftszeichen:
13 C 1145/08 kommt das Amtsgericht Augsburg zu dem Ergebnis, dass
der Geschädigte bei der fiktiven Schadensabrechnung auf Gutachten-
basis berechtigt ist, die Stundenlöhne einer markengebundenen 
Fachwerkstatt in Rechnung zu stellen. 
http://verkehrsanwaelte.de/ news/news15_2008_punkt2.pdf, PDF-Datei
(310 KB)

Diese und weitere Informationen der ARGE Verkehrsrecht finden
Sie auf deren Homepage unter: www.verkehrsanwaelte.de

Die Verbraucherzentrale 
informiert

Rechtzeitig versichern für den Notfall im Urlaub 

Auslandsreise-Krankenpolice ist unverzichtbar

Vor Reisen ins Ausland empfiehlt die
Verbraucherzentrale Bayern allen 
gesetzlich Versicherten, eine private
Auslandsreise-Krankenversicherung
abzuschließen. Wer im Urlaub er-
krankt, benötigt vor allem in Staaten
außerhalb Europas und in solchen, mit
denen Deutschland kein Sozialversi-
cherungsabkommen hat, wie USA,
Ägypten oder Thailand, einen privaten
Ergänzungsschutz. In diesen Ländern
übernimmt die Krankenkasse im 
Notfall keine Kosten. Ein Rücktrans-
port aus dem Ausland ist über die gesetzliche Versicherung nicht abge-
deckt. Auch bei Behandlungen innerhalb Europas werden die Kosten nicht
immer komplett erstattet.

"Erfreulich ist", so Heidemarie Krause-Böhm, Krankenversicherungs-
expertin der Verbraucherzentrale Bayern, "dass private Auslandsreise-
Krankenpolicen nicht teuer sind." Jahresverträge gibt es bereits ab 
6 Euro für eine Person und ab 15 Euro für eine ganze Familie. 

Die einzelnen Tarife unterscheiden sich allerdings in den Leistungen. 
Deshalb rät die Verbraucherschützerin, vor Abschluss des Vertrages das
Kleingedruckte zu prüfen. Wichtig ist unter anderem, dass der 
Versicherer den Rücktransport zahlt, sobald dieser sinnvoll und ver-
tretbar ist, und nicht nur bei medizinischer Notwendigkeit.

Bergmannstr. 35

Westend

Hohenzollernstr. 45
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Neues vom DAV
Anwaltsblatt zum neuen Recht 
der Vergütungsvereinbarung: 
Textform kommt

Dem Erfolgshonorar kann sich der Anwalt ent-
ziehen. Er muss es nicht vereinbaren. Die am 
1. Juli 2008 in Kraft tretenden Änderungen für
Vergütungsvereinbarungen - auch für die nicht
erfolgsbezogenen - sollte jeder Anwalt kennen.
Der Formzwang wird auf alle Vergütungsver-
einbarungen ausgeweitet(ausgeklammert ist
die Gebührenvereinbarung für die außerge-
richtliche Beratung). Aus der Schriftform für die
Erklärung des Mandanten wird die Textform (§
126b BGB) für die gesamte Vereinbarung. Diese
und weitere Änderungen in den neuen §§ 3a, 4
und  4b RVG stellt das Anwaltsblatt im Juli-Heft
vor. Vorab lesen Sie den Beitrag unter
www.anwaltsblatt.de. Das in dieser Woche ver-
kündete Gesetz (BGBl Nr. 23 v. 16. Juni 2008,
Teil I, S. 1000) finden Sie unter www.bundes-
gesetzblatt.de in einer Lesefassung.

Mahnanträge von Anwälten 
ab 1. Dezember 2008 nur noch 
maschinell lesbar

Die Änderung des § 690 Abs. 3 ZPO erfolgte
bereits 2006, wird aber erst zum 1. Dezember
2008 wirksam: Ab diesem Datum können An-
wälte Mahnanträge nur noch in maschinell les-
barer Form stellen. Das gilt ohne Ausnahme.
Wer keine Signaturkarte oder elektronische
Datenträger verwendet (oder verwenden will),
kann auch ein Formular mit Barcode nutzen. 
Hinweise finden sich in einem kurzen Papier
unter http://www.anwaltverein.de/ downlo-
ads/Depescheninhalte/Mahnverfahren.pdf

hier. Mit den Auswirkungen des elektroni-
schen Rechtsverkehrs mit den Gerichten (unter
dem Motto „... und keiner macht mit") be-
schäftigt sich ein kurzer Beitrag im Juli-Heft
des Anwaltsblatts, den sie unter
www.anwaltsblatt.de vorab lesen können.

OLG Hamm: Keine allgemeine 
Honorargrenze für Anwaltshonorare

Das OLG Hamm hat in einem Urteil vom 
13. März 2008 (28 U 71/07) mit klaren Worten
dem Bundesgerichtshofes widersprochen, der
2005 die Vergütung eines Strafverteidigers in
der Regel auf das Fünffache über der gesetz-
lichen Höchstgebühr beschränkt hat (BGH
AnwBl 2005, 582). Die vom OLG zugelassene
Revision ist eingelegt worden. Der IX. Zivilsenat
hat damit die Möglichkeit, seine Rechtspre-
chung zu überprüfen. In einem ähnlich gelager-
ten Fall der angeblichen Gebührenüberhöhung
ist eine Verfassungsbeschwerde anhängig (siehe

DAV-Depesche 21/2008). Die Entscheidung des
OLG Hamm wird im Juli-Heft des Anwaltsblatts
mit einer Anmerkung der Anwaltsblattredaktion
veröffentlicht. Vorab können Sie das Urteil unter
http://anwalts blatt.de/archiv/besondere_bei-
trag_2008/R1315.pdf lesen. 

DAV hält Atemalkoholanalyse 
für verfassungswidrig

Der Deutsche Anwaltverein (DAV) lehnt das
Vorhaben der Länderinnenminister, in Zukunft

die Alkoholwerte der Verkehrssünder durch
eine neue Atemalkoholanalyse anstelle der 
bisher üblichen Blutprobe zu messen, 
entschieden ab.

Nach Auffassung des Vorsitzenden der 
Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht im Deut-
schen Anwaltverein, Rechtsanwalt Jörg Elsner,
ist die Atemalkoholanalyse für das Strafverfah-
ren gänzlich ungeeignet, da ihre Fehlerquote
bei 5 % liegen soll, so dass man in Kauf nehme,
dass jedes zwanzigste Urteil ein Fehlurteil wäre.
„Es wäre unvertretbar, eine strafrechtliche Ver-
urteilung auf ein so zweifelhaftes Beweismittel
zu stützen“, sagt Elsner, „erst recht dann, wenn
die Folge der Verurteilung - wie beim Alkohol-
delikt die Regel - mindestens ein 9-monatiger
Fahrerlaubnisentzug ist.“ Elsner kritisiert weiter,
dass es sich bei der Atemalkoholanalyse um
einen im Gerichtsverfahren nicht mehr nachvoll-
ziehbaren Messvorgang handelt, so dass man
sich ganz auf den Polizeibeamten verlassen
müsse, der die Alkoholwerte der Verkehrs-
sünder auf der Wache mit einem speziellen
Atemtestgerät gemessen hat. Nach Eins-
chätzung von Elsner ist die Zulassung der 
Atemalkoholanalyse im Strafverfahren verfas-
sungswidrig. 

Zahl der Fachanwälte 
weiter gewachsen

Nach den aktuellen statistischen Zahlen von der
Bundesrechtsanwaltskammer ist die Zahl der als
Fachanwälte zugelassenen Rechtsanwälte im
Jahr 2007 weiter gestiegen. Die Einführung
einer weiteren 19. Fachanwaltschaft „Bank- und
Kapitalmarktrecht" zum 01. Januar 2008 hat die
Bereitschaft der Anwälte, einen Fachanwaltsti-
tel zu beantragen, verstärkt. Die Gesamtzahl der
verliehenen Fachanwaltsbezeichnungen stieg bis
31. Dezember 2007 auf insgesamt 32.747.

Damit erhöhte sich die Zahl der Fachanwälte von
27.953 am 31.12.2006 um 17,15 %. Ende
2002 lag die Zahl der verliehenen Fachanwalt-
stitel insgesamt erst bei knapp über 15.000. 
Die größte Nachfrage besteht nach dem Fach-
anwalt für Arbeitsrecht (7.669 Fachanwälte),
knapp gefolgt von den Fachanwälten für 
Familienrecht (7.474 Fachanwälte) und an 
dritter Stelle den Fachanwälten für Steuerrecht
(4.313 Fachanwälte). 
Die statistischen Zahlen und weitere Aufschlüs-
selungen finden Sie unter www.brak.de in der
Rubrik „Statistiken". 

Rom I-Verordnung verabschiedet

Der Rat der Europäischen Justizminister hat am
6. Juni 2008 die Rom I-Verordnung verab-
schiedet. Rom I ist auf vertragliche Schuldver-
hältnisse bei Sachverhalten anwendbar, die
eine Verbindung zum Recht verschiedener
Staaten aufweisen, auch wenn es sich um das
Recht eines Nichtvertragsstaats handelt. Die
Rom I-Verordnung wird im Dezember 2009
wirksam und gilt in den EU-Mitgliedstaaten
unmittelbar mit Ausnahme von Dänemark, das
aufgrund einer Sonderregelung im EG-Vertrag
generell nicht an Maßnahmen der justiziellen
Zusammenarbeit in Zivilsachen teilnimmt. Wei-
tere Informationen zu den Rom-Abkommen
und zu Rom I (auch zur Stellungnahme des
DAV) finden Sie im Februar-Heft des Anwalts-
blattes im „Bericht aus Brüssel“.

Tätigkeitsbericht der Geschäfts-
führung des DAV für 2007/2008

Der Tätigkeitsbericht der Geschäftsführung
des Deutschen Anwaltvereins für 2007/2008
liegt jetzt vor. Die Geschäftsführung berichtet
über die Aktivitäten des DAV vom Anwaltstag
2007 in Mannheim bis zum Anwaltstag 2008
in Berlin. Den 36 Seiten umfassenden Tätig-
keitsbericht (2,2 MB) finden Sie unter
http://www.anwaltverein.de/downloads/gescha
eftsstellen/TBericht08.pdf. Er erscheint als Bei-
lage im Juli-Heft des Anwaltsblatts. 

Sind Ihre Kanzleidaten noch aktuell?

Wenn Sie Ihre büro- oder berufsbezogenen
Daten überprüfen oder aktualisieren möchten,
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mit denen Sie in der Deutschen Anwaltauskunft verzeichnet sind, kön-
nen Sie dies bequem über die DAV-Onlineplattform ausführen und
damit Ihre Erreichbarkeit gewährleisten

DAV: Anwälte gegen BKA-Novelle
Der Deutsche Anwaltverein (DAV) lehnt Onlinedurchsuchung 
und Erweiterung des großen Lauschangriffs strikt ab.

Nach dem gestern im Bundeskabinett beschlossenen Entwurf einer BKA-
Novelle erhält das Bundeskriminalamt Befugnisse, die bisher nicht einmal
den Landespolizeibehörden zustanden. Der Lauschangriff soll nach dem
Entwurf sogar auf Kontakt- und Begleitpersonen ausgeweitet werden.
Der DAV lehnt dies – wie die heimliche Onlinedurchsuchung – strikt ab. 

„Bürgerinnen und Bürger dürfen nicht unter Generalverdacht gestellt
werden“, so Dr. Stefan König, Vorsitzender des Strafrechtsausschusses
des DAV. „Auch in Zeiten der Bedrohung durch den internationalen Ter-
rorismus sei es wichtig, dass es einen
Kernbereich privater Lebensgestaltung
gebe, in den der Staat nicht eingreifen
darf“, so König weiter. Dieser Schutz
könne bei der Online-Durchsuchung
wegen der technischen Untrennbarkeit
der Kernbereichsdaten von den sonsti-
gen Informationen nicht gewährleistet
werden. 

„Auf diesem hochsensiblen Gebiet des
Eingriffs in die Vertraulichkeit der infor-
mationstechnischen Intimsphäre muss
der Grundsatz „in dubio pro libertate“
gelten“, fordert König.

Der DAV ist der Überzeugung, dass durch immer größere staatliche Ein-
griffe in die Bürgerrechte auch bei Privatunternehmen die Hemm-
schwelle sinke, Überwachungsmaßnahmen durchzuführen, wie man am
Beispiel des Spitzelskandals bei der Deutschen Telekom sehen könne.

Erfolghonorare führen nicht zu Gewerbesteuer 

Nach einer Veröffentlichung in der Zeitschrift "der freie beruf" (Aus-
gabe 5/2008, S. 26, Autorin: StB Dipl.-Kauffrau Petra Schlubach/BFB)
führt die Vereinbarung eines Erfolgshonorars bei Rechtsanwälten nicht
zur Umqualifizierung der freiberuflichen in gewerbliche Einkünfte. Das
Gleiche gilt auch für Wirtschaftsprüfer, falls sie nach § 55 Abs. 1 i.V.m.
§ 2 Abs. 3 Nr. 2 WPO eine erfolgsabhängige Vereinbarung schließen.
Verwiesen wird dazu auf eine Rundverfügung der Oberfinanzdirektion
Frankfurt am Main vom 25. Januar 2008 (S2246A-32-St210), die im Ein-
vernehmen mit den obersten Finanzbehörden des Bundes und der Län-
der ergangen ist (http://www.anwaltverein.de/downloads/depeschen/
2008/Anlage.pdf). Die Rundverfügung bezieht sich auf höchstrichterli-
che Rechtsprechung zu dieser Frage (vgl. BFH, Urt. vom 15. Oktober
1981, BStBl 1982 II S. 340).
http://www.anwaltverein.de/downloads/depeschen/2008/Anlage.pdf

DAV: Allgemeine verbindliche Honorargrenzen für 
Anwälte sind verfassungswidrig

Der IX. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hatte 2005 entschieden, dass
die Vergütung eines Strafverteidigers in der Regel unangemessen hoch
sei, wenn sie mehr als das Fünffache über der gesetzlichen Höchstge-
bühr liege. Damit wollten die Richter eine allgemeine verbindliche Ho-
norargrenze festlegen (AnwBl 2005, 582). Während das OLG Hamm

reine Zeithonorare ausdrücklich von der Honorargrenze ausnimmt
(AnwBl 2007, 723), hat das OLG Dresden die BGH-Entscheidung sche-
matisch angewendet. Die dagegen gerichtete Verfassungsbeschwerde
(1 BvR 1342/07) hält der Deutsche Anwaltverein für begründet. Die 
Berufsfreiheit sei mit der Freiheit zur Forderung einer angemessenen
Vergütung untrennbar verbunden, heißt es in der vom Verfassungs-
rechtsausschuss unter Mitwirkung des Strafrechtsausschusses und des
Ausschusses RVG und Gerichtskosten erarbeiteten Stellungnahme. Die
von der AG Strafrecht zusammengetragenen Beispielfälle belegen, dass
sich bei einer Begrenzung des Vereinbarungshonorars auf das Fünffache
der gesetzlichen Gebühren vielfach Stundensätze von unter 30 Euro er-
geben. Die Stellungnahme finden Sie unter www.anwaltverein.de/ 
downloads/stellungnahmen/Stellungnahme-27.08.pdf. 

DAV gegen geplante Neuregelung zum so genannten
„Whistleblowing“

Der DAV hat durch seinen Ausschuss
Arbeitsrecht zur beabsichtigten Schaf-
fung eines umfassenden Anzeigerechts
des Arbeitnehmers (sog. „Whistleblo-
wing“) im Entwurf zu § 612a BGB 
Stellung genommen. Ziel des Entwurfs
soll sein, eine klare und eindeutige 
Regelung im Bereich des Informanten-
schutzes zu schaffen. Der DAV fordert
eine Anpassung des Entwurfs an die
Rechtsprechung des Bundesarbeits-
gerichts und damit einen angemessenen
Ausgleich der Interessen zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die
Stellungnahme können Sie abrufen: 

ht tp: / /www.anwaltvere in .de/downloads/Ste l lungnahmen-
08/31.pdf?PHPSESSID=8d3adec5451f40d327b273231cce823d.

Modernisierung von Verfahren im anwaltlichen und 
notariellen Berufsrecht

Das Bundesjustizministerium hat dem DAV im März 2008 einen „Ge-
setzentwurf zur Modernisierung von Verfahren im anwaltlichen und not-
ariellen Berufsrecht" zur Stellungnahme vorgelegt. Der Gesetzentwurf
ergänzt die Reform des Rechts der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG-Re-
formgesetz). Der DAV hat durch seinen Berufsrechtsausschuss zu den
berufsrechtlichen Änderungen in der BRAO Stellung genommen. Der
Gesetzentwurf sieht im Wesentlichen vor, dass bei den verwaltungs-
rechtlichen Verfahren vor den Rechtsanwaltskammern, also Zulassung
zur Anwaltschaft, Entzug der Zulassung, Verleihung von Fachanwalts-
bezeichnungen usw. künftig nicht nach den Verweisungen in das FGG,
sondern nach Verwaltungsverfahrensrecht und VwGO verfahren wird.
Außerdem ist ein Schlichtungsverfahren auch ohne Zustimmung des be-
troffenen Kammermitglieds vorgesehen (neuer Abs. 5 bei § 73 BRAO-
E). Schließlich soll die bisherige Begrenzung, max. 2 Fachanwaltstitel
führen zu dürfen, gestrichen werden. Sie finden die DAV-Stellungnahme
Nr. 30/08 hier. Zum Gesetzentwurf des Bundesjustizministeriums.

DAV gegen generelle Erhöhung der Bußgelder

Der Deutsche Anwaltverein hat in einer Pressemitteilung vom 21. Mai
2008 die reguläre generelle Erhöhung der Bußgelder, die in vielen Be-
reichen zu einer Verdopplung führt, abgelehnt. Sinnvoll sei es vielmehr,
ganz bestimmte Delikte, wie beispielsweise illegale Autorennen und
Rasen und Drängeln auf der Autobahn, zu sanktionieren. Überdies
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Seminare im Juli

■ Prof. Dr. Stephan Lorenz, Universität München
09.07. UN-Kaufrecht .............................................................. 6

■ Dr. Heinrich Merl, Vors. Richter am OLG a.D., München
10.07. Nachträge beim Bauvertrag...................................... 5

■ Prof. Dr. Otto Teplitzky, Richter am BGH i.R.
11.07. Aktuelles aus dem Wettbewerbs- und 

Markenstreitverfahrensrecht .................................... 7

■ RA FAFam Michael Klein (Hellwig & Partner), Regensburg
15.07. Neue anwaltliche Strategien im neuen Unterhalts-

recht ............................................................................ 2

■ RA Horst Müller (Müller Hillmayer), München
17.07. Erste Erfahrungen mit dem neuen WEG.................. 5

■ RAin FAinFam Ingeborg Rakete-Dombek, Notarin, Berlin
18.07. Die anwaltliche Taktik im Zugewinnausgleich........ 2

■ Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig
21.07. Formularverbot im automatisierten 

Mahnverfahren .......................................................... 8

und weitere Seminare →

Münchener AnwaltVerein e.V.
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Veranstaltungsort
für jedes Seminar – soweit nicht anders angegeben

Amerikahaus: Karolinenplatz 3, 80333 München
2. Stock, Raum 205

MVV 

– Straßenbahn 27 bis Haltestelle Karolinenplatz
– U 2 bis Bahnhof Königsplatz   
→ Ausgang Königsplatz: 4 Minuten Fußweg über Königsplatz und
Brienner Straße

– S-Bahnen und U 4, U 5 bis Stachus 
→ Ausgang Stachus: Dort steigen Sie um in die Straßenbahn, Linie 27
(Richtung Petuelring) – oder:

– U 4, U 5 bis Karlsplatz/Stachus 
→ Ausgang Lenbachplatz, Durchgang neben „Kokon“ (Lenbach palais)
zur Ottostraße (Haltestelle Linie 27). Wenn Sie nicht auf die Straßen-
 bahn warten wollen, folgen Sie den Gleisen nach rechts eine Station
(Dauer von der Haltestelle: 2 -3 Minuten)

Vom Hauptbahnhof

(auf jedem Bahnsteig: Wegweiser zu den U- und S-Bahnen)
– U 2: → Richtung Feldmoching: Zugang durch die Haupthalle in der

Mitte. 
Rolltreppe zur U-Bahn: vor dem Ausgang. –Sie fahren eine Station bis
Bahnhof Königsplatz (Fußweg s.o.)

– U 4, U 5: Ausgang rechts von den Gleisen: Bayerstraße. 
Rolltreppe zur U-Bahn: vor dem Bahnhof. – Fahrstrecke: s.o

– S-Bahnen: → Richtung Ostbahnhof: Ausgang links von den Gleisen:
Arnulfstraße. 
Rolltreppe zur U-Bahn: vor dem Ausgang. – Fahrstrecke: s.o.

Kompaktseminare 2008/I: Juli bis September
mandatsorientiert 
preiswert & präzise – Praxis-Know-how in drei bis vier Stunden

MAV&schweitzer.Seminare

Teilnahmegebühr

bei jedem Seminar, sofern nicht anders angegeben:

– für DAV-Mitglieder: € 118,00 zzgl. MwSt (= € 140,42)
– für Nicht mitglieder: € 138,00 zzgl. MwSt (= € 164,22)

Eine Ausnahme bilden die “Scheungrab”-Seminare, 

sofern nicht anders angegeben:

→ für Fachangestellte gilt die Vereinszugehörigkeit von einem der 
Anwälte der Kanzlei (bitte Mitgliedsnummer angeben)

→ für die/den zweite/n und jede/n weitere/n Fachange-

stellte/n einer Kanzlei: € 118,00 zzgl. MwSt (= € 140,42) ,
unabhängig von der DAV-Mitgliedschaft eines Kanzleimitglieds

In der Gebühr eingeschlossen: Seminarunterlagen und Getränke

schweitzer sortiment | München
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Familie und Vermögen

→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

RA FAFam Michael Klein (Hellwig & Partner), Regensburg
Neue anwaltliche Strategien im neuen Unterhaltsrecht

Neuester Stand bei unsicherer Rechtslage

15.07.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

1. Übersicht über das UÄndG 2008 mit Synopse

2. Verschärfte Erwerbsobliegenheit nach der Scheidung

Anwaltliche Beratungspraxis – Prognose zur gerichtlichen Entschei-
dungsvielfalt 

3. Erwerbsobliegenheiten und Kinderbetreuung

Die Vorstellungen des Reformgesetzgebers  –Verweisung auf Fremd -
betreuung  – Veränderung des „Altersphasenmodells“ – Bundesweit
divergierende Vorgaben in den einzelnen Leitlinien – SüdL 2008 und
die stillschweigenden Modifikationen – Anwaltliche Beratungspraxis

4. Begrenzung des nachehelichen Unterhalts

Gravierender Umbruch der BGH-Rechtsprechung 2007 – Die Vorstel-
lungen des Reformgesetzgebers – Disparität des UÄndG 2008 zur ge-
samtwirtschaftlichen Lage – Ausschluss der Begrenzung  – Anwalt-
  liche Beratungspraxis zur Anwendung des § 1578b – Notwendiger
Vortrag im Unterhaltsprozess – Taktische Vorbereitung eines Begren-
zungsantrages – Taktik zur Abwehr eines Begrenzungsantrages –
Stufenmodell des § 1578b und Schonfristgedanke – Ersatzmaßstäbe
i.S.d. § 1578b – Abfindungsregelungen zur Beseitigung prozessualer
Unsicherheit – Taktik bei Verhandlungen zur Höhe von Abfindungen 

5. Bedeutung des Tatbestandselements „lange Ehedauer“

in § 1578b und § 1609 BGB

Der Referent

– Dozent in der Fachanwaltsausbildung (FAFam) 
– Co-Autor bzw. Herausgeber z.B. von »Gerhardt/v. Heintschel-Heinegg/Klein, Handbuch des Fachanwalts Familienrecht« 

»Weinreich/Klein, Fachanwaltskommentar Familienrecht« und »Klein, EzFamR - Entscheidungssammlung zum Familienrecht«
Familie und Recht (FuR): Zeitschrift für die anwaltliche und gerichtliche Praxis

6. Bemessung des Ehegattenunterhalts

Streit um den Abzug vorrangiger Unterhaltslasten („Tabellen- oder
Zahlbetrag?“) – Neutralisierung der BGH-Rechtsprechung zum 
Splittingvorteil?

7. Begrenzte Leistungsfähigkeit („Mangellagen“)

Streit um den Rang - Streit um die Einsatzbeträge
8. Abänderung von Unterhaltsverträgen und –Urteilen

Gefahr der Präklusionen bei erstmaliger Abänderung – Gefahr der 
Präklusionen bei erneuter Abänderung – Vertrauensschutzprinzip –
Abänderungsbilanz

Seminarunterlagen

Dieses Seminar ist strikt ausgerichtet auf Ihren Erfolg in den unterhalts-
rechtlichen Auseinandersetzungen. Die dafür interessantesten Regeln und
Tipps eignen sich für eine mündliche, nicht immer für eine schriftliche 
Weitergabe. 
Als „Ersatz” für die gewohnte Seminarunterlage erhalten Sie deshalb den
Text des neuesten Buches des Referenten: »Klein, Das neue Unterhaltsrecht
2008« (Dt. AnwaltVerlag: 240 Seiten). 

Wiederholung

Fragen, Wünsche: Dr. Martin Stadler
Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de

→ Anmeldeformular: Seite 10

RAin FAinFam Ingeborg Rakete-Dombek, Notarin (Betz Dombek Rakete), Berlin
Die anwaltliche Taktik im Zugewinnausgleich 

Geltendes Recht und Referentenentwurf

18.07.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

1. Vor der Eheschließung

Vermögensverfügungen und –zuwendungen kurz vor der Ehe schlies-
sung  – Ehevertrag vor der Eheschließung, Wirksamkeitsprüfung 
güterrechtlicher Vereinbarungen – Negatives Anfangsvermögen

2. Nach der Eheschließung

a) vor der Trennung: Zuwendungen während der Ehe – Vermö-
gensverfügung während der Ehe, Verfügungsbeschränkung –Eheverträ -
ge während der Ehe (Güterrechtswechsel)

b) Nach der Trennung: Vermögensverfügungen, Vermögensbe-
schrän kung – Sicherung des Zugewinnausgleichs, Vermögensgefähr-
dung, Anwaltshaftung – Vorzeitiger Zugewinnausgleich – Möglich  -
keiten eines vorzeitigen Ehescheidungsantrages – Ehescheidungsantrag
einreichen, oder nicht?

Forts. → rechte Seite
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→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

3. Nach Zustellung des Ehescheidungsantrags

Zugewinnausgleich in den Verbund oder nicht?– Negative Feststel-
lungsklage als Reaktion auf Untätigkeit der Gegenseite? – Vor schuss
auf einen eventuellen Zugewinnausgleichsanspruch statt Prozesskosten -
vorschuss –Anrechnung von Zuwendungen, Rückforderungen über-
höhter Zuwendungen – Behandlung von plötzlich auftauchenden
Darlehen unter Familienangehörigen – Für den Mandanten Auskunft
erteilen: Was gehört wohin? (Unterhaltsrückstände, Versorgungsaus-
gleich, Hausrat – Abgrenzung), Vermeidung von Doppelverwertun-
gen, Steuerlasten – Bewertungsprobleme (Wohnrechte, Lebens ver siche-  
rungen, unsichere Rechte und Verbindlichkeiten) – Probleme von 
gesamtschuldnerischen Verbindlichkeiten der Eheleute

Die Referentin

–Vorsitzende des Geschäftsführenden Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft Familienrecht im DeutschenAnwaltVerein 
– Mitherausgeberin der NJW (C.H.Beck) und der Zeitschrift Forum Familien- und Erbrecht (Dt. AnwaltVerlag)
– Mitglied des Redaktionsbeirates der Zeitschrift Familie, Partnerschaft, Recht (C.H.Beck) 
– Mitglied der Expertenkommission des Familienverfahrensrechts des Bundesjustizministeriums (2003 bis 2005)
– Vorsitzende des Ausschusses Familienrecht der Bundesrechtsanwaltskammer (1997 bis 2003)
– Mitautorin bei »Münchener Anwaltshandbuch für Familienrecht« (C.H.Beck), »Anwaltskommentar BGB, Bd.4, Familienrecht

(Dt. AnwaltVerlag)

4. Nach Rechtskraft der Scheidung

Isolierter Zugewinnausgleich und Prozesskostenhilfe (Mutwilligkeit?),
kein Prozesskostenvorschuss nach erfolgter Ehescheidung – Verjährung
und Verwirkung des Anspruchs, Stufenklage –§ 1378 II BGB und
seine Tücken

→ Der Referentenentwurf eines Gesetzes zur Änderung des Zugewinnaus-
gleichs- und Vormundschaftsrechts vom 1.11. 2008 wird daneben an
den hierfür bedeutsamen Punkten gleichzeitig vorgestellt und erörtert.

Rakete-Dombek, Die anwaltliche Taktik im Zugewinnausgleich (Forts.)

→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

Dr. Peter Gerhardt, Vors. Richter am OLG München a.D
Neue Rechtsprechung des BGH unter Berücksichtigung des neuen Unterhaltsrechts

24.09.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

Der BGH hat in vielen Fragen seine Rechtsprechung grund   -
legend geändert, auch unter Berücksichtigung des neuen Unterhaltsrechts

1. Betreuungsunterhalt

2. Neubewertung der ehelichen Lebensverhältnisse

Der Referent

einer der führenden Unterhaltsrechtler in Deutschland

3. Begrenzung des nachehelichen Unterhalts aus Billigkeits-

gründen nach § 1578 b BGB

4. Unterhaltsberechnung gleichrangiger Ehegatten

und Ansprüche nach § 1615 l  BGB
5. Neubewertung des Wohnrechts

RA FASt Dr. Klaus Bauer (Dr. Bauer & Kohlmeier), München
Erbschaftsteuerreform 2008

Erläuterungen – Berechnungsbeispiele – Gestaltungsempfehlungen

geplant für den 28.07.2008, muss infolge der Entwiclungen im Gesetzgebungsverfahren verschoben werden. Einen Termin

können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht festlegen. Ihre Anmeldung bleibt – für Sie völlig unverbindlich – bestehen.
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Fragen, Wünsche: Dr. Martin Stadler
Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de

→ Anmeldeformular: Seite 10
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→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

Der Referent

– ist Inhaber des Lehrstuhls für Palliativmedizin der LMU München und Mitbegründer des Interdisziplinären Zentrums für 
Palliativmedizin am Klinikum Großhadern

– war Mitglied der Kommission „Patientenautonomie am Lebensende“ des Bundesministeriums der Justiz und Referent beim 66.
Deutschen Juristentag in der Abteilung Strafrecht zum Thema „Sterbehilfe“.

– ist Mitglied des Autorenteams der Patientenverfügungs-Broschüre des Bayerischen Justizministeriums. 
– Einer seiner Forschungsschwerpunkte sind die Entscheidungen am Lebensende.

Prof. Dr. med. Gian Domenico Borasio, Universität München
„Was heißt hier Sterbehilfe?“

Medizin am Lebensende zwischen Autonomie und Fürsorge

10.10.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr

1. ethische Grundlagen ärztlicher Handlungen

2. Prinzipien der Palliativmedizin

3. Kommunikation der Beteiligten

4. Patientenwille und Aufklärung

5. medizinische Indikation und ärztliche Fürsorge

6. Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht aus 

ärztlicher Sicht

7. Wachkoma und Demenz

8. künstliche Ernährung und Flüssigkeitsgabe

9. Garantenstellung und assistierter Suizid

→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

Dr.  Dr. (Univ.Prag) Joseph Salzgeber, 
GWG – Gesellschaft für wissenschaftliche Gerichts- und Rechtspsychologie, München

Der Sachverständige im familiengerichtlichen Verfahren

26.09.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAFam

1. Spannungsfelder

– Psychologie und Recht
– Psychologischer Sachverständiger und Anwalt

2.  Der Sachverständige im Verfahren und Aufgabe des 

Anwalts

– welcher Sachverständige ist für welche Frage sachverständig?
– Beauftragung und Beweisbeschluss
– Grenzen und Möglichkeiten des Sachverständigen bei seinem 

Vorgehen
– Diagnostik und  “Beratung” oder “Hinwirken auf Einvernehmen”

Der Referent

– Fachpsychologe für Rechtspsychologie BDP/DGPs – Supervisor BDP
– Mitglied des Fachausschusses: Forensische Psychologie der Regierung von Oberbayern 
– Verfahrenspfleger
– öffentlich beeidigter und bestellter Sachverständiger für das Fachgebiet “Forensische Psychologie” 

3. Kindeswohl aus psychologischer Sicht und aus der 

Scheidungsforschung

4. Das schriftliche Gutachten

– Kriterien für die Beurteilung
– Alternative Verschriftungsformen

5. Das mündliche Gutachten

6. Kosten

7. Fragen und Diskussion
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Fragen, Wünsche: Dr. Martin Stadler
Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de

→ Anmeldeformular: Seite 10

MAV&schweitzer.Seminare5

→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

RA Horst Müller (Müller Hillmayer), München
Erste Erfahrungen mit dem neuen WEG 

17.07.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAMiet

1. Das Verständnis der gesetzlichen Beschlusskompetenzen 

– Die Unabdingbarkeit der Mehrheitsmacht 
– Die Unabdingbarkeit des Kopfprinzips? 

2. Die Beschlusskompetenzen im Einzelnen 

– Die Aufhebung von Veräußerungsbeschränkungen 
– Die generelle Änderung des Kostenverteilungsschlüssels 
– Die Änderung des Kostenverteilungsschlüssels für den Einzelfall bei

Maßnahmen der Instandhaltung und Instandsetzung, sowie bei
baulichen Veränderungen

– Die Regelungen in Geldangelegenheiten 
– Die modernisierende Instandsetzung 
– Die Modernisierung als privilegierte bauliche Veränderung 

Der Referent

– Mitglied im Gesetzgebungs- und Fachausschuss Miet- und Wohnrecht des DAV
– Autor von »Praktische Fragen des Wohnungseigentumsrechts« (C.H.Beck: NJW-Schriftenreihe)
– Herausgeber von »Beck’sches Formularbuch Wohnungseigentumsrecht« (C. H. Beck)

– Die herkömmliche bauliche Veränderung. 
3. Die Tücken der ZPO im WEG 

– Die Zuständigkeiten im Instanzenzug 
– Praktische Zustellungsfragen 
– Der Umgang mit der Beiladung 
– Die Anwaltsfallen im Anfechtungsprozess 
– Der Streitwert - das große Problem 
– Die Notwendigkeit von Vergütungsvereinbarungen 
– Kostenentscheidungen und Kostenerstattung

Wiederholung

Immobilien

→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

Dr. Heinrich Merl, Vors. Richter am OLG a.D., München
Nachträge beim Bauvertrag

10.07.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FABau

Erörtert werden neue Entscheidungen und Grundfragen zum
Recht der Nachtragsvergütung, insbesondere die sich aus der neuesten
Rechtsprechung des BGH ergebenden Konsequenzen für den außergericht-
lich beratenden und forensisch tätigen Anwalt. Neue Entscheidungen wer-
den in den Gesamtzusammenhang der Rechtsprechung des BGH gestellt,
und neue Tendenzen der Rechtsprechung, wie z.B. hinsichtlich der Koopera-
tionsverpflichtung der Vertragsparteien, in ihren Auswirkungen erläutert.

Diskutiert werden unter anderem:

1. Die Anspruchsvoraussetzungen und Abrechnungsfragen

für

– Nachträge bei ungenauer oder lückenhafter Leistungsbeschreibung,
bei konkretisierenden Leistungsanordnungen des Auftraggebers, bei
funktional erforderlichen bzw. nicht erforderlichen Leistungsergän-
zungen

– Nachträge bei geänderter Leistung und Zusatzleistung sowie für
Nachträge bei Mengenänderungen

– Nachträge bei Störungen des Bauablaufs sowie bei verlängerter 
Bauzeit

2. Fragen der Abgrenzung von Globalpauschalvertrag, 

Detailpauschalvertrag und Einheitspreis-Vertrag; die Anforde ru ngen
an die Leistungsbeschreibung; die Auswirkungen funktionaler 
Leistungsbeschreibungen

3. Die Voraussetzungen eines konkludenten Nachtragauf-

trags, die Grenzen der Bindungswirkung der Nachtragsvereinba-
rung, die Frage der Nachtragsvergütung bei Doppelbeauftragung , z.B.
bei als Nachtrag beauftragter Vertrags- oder Gewährleistungsarbeit,

4. die Prüffähigkeit der Abrechnung von Nachträgen, das 
Verhältnis von Nachtragskalkulation und Urkalkulation, der Auswir-
kungen von Mischkalkulation und spekulativer Preiskalkulation auf
Nachträge, die Folgen zurechenbarer und nicht zurechenbarer Fehler
der Urkalkulation, Fragen zum Ansatz von Deckungsbeiträgen und
zum Ausgleich von Mehr- und Mindermengen

5. AGB-Klauseln und sonstige Vertragsvereinbarungen zur
Nachtragsvergütung, die Bedeutung von „fix- und fertig“-Klauseln
sowie von Lohngleitklauseln

6. Die Absicherung von Nachtragsvergütungen durch vertragli-
che Erfüllungsbürgschaften und nach § 648 a BGB, § 648 BGB, 
Verjährungs- und Schlusszahlungsfragen.
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Fragen, Wünsche: Dr. Martin Stadler
Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de

→ Anmeldeformular: Seite 10

Prof. Dr. Stephan Lorenz, Universität München
UN-Kaufrecht 

zu Unrecht verschmähte Alternative zum deutschen Kaufrecht!

09.07.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr

Ein schneller Einstieg in das IPR der Kaufverträge, das gerade durch
die sog. ROM I-Verordnung umgestaltet wird, sowie die Grundstrukturen
und das Haftungssystem des UN-Kaufrechts:

→ Im Mittelpunkt stehen dabei die vertraglichen Gestaltungsmöglichkei-
ten, welche das UN-Kaufrecht in weitaus stärkerem Maße gewährt, als
das seit dem 1.1.2002 geltende deutsche Kaufrecht. 
Das gilt auch und insbesondere für AGB-rechtliche Fragen, wo sich durch
Anwendung des CISG in Kombination mit Rechtswahlklauseln deutlich
mehr Freiraum gewinnen läßt, als ihn die jüngste Rechtsprechung des
BGH auch im Verhältnis zwischen Unternehmern gewährt.

A. Grundlagen des Internationalen Vertragsrechts

B. UN-Kaufrecht

1. Allgemeines

2. Anwendungsvoraussetzungen und Anwendungsbereich,

Lückenfüllung 

(Art. 1–6 CISG)

3. Allgemeine Bestimmungen 

(Art. 7–13 CISG)
4. Vertragsschluss und Vertragsänderung 

(Art. 14–24, 29 CISG
5. Pflichten des Verkäufers, Gewährleistung 

(Art. 30–44 CISG)
6. Rechtsbehelfe des Käufers bei Vertragsverletzungen des

Verkäufers 

(Art. 45–52 CISG)
7. Pflichten des Käufers 

(Art. 53–60 CISG)
8. Rechtsbehelfe des Verkäufers bei Vertragsverletzungen

des Käufers 

(Art. 61–65, 74 ff CISG)
9. Gefahrtragung, Zinsen, Verjährung

C. Die wesentlichen Unterschiede zwischen CISG und

BGB/HGB

– Vor- und Nachteile

– Gestaltungschancen bei seiner Anwendung

Der Referent

geprägt durch präzises, konzeptionelles Denken – und das bedeutet für Sie: präzise, eindeutige Sprache, mitreißende Rhetorik ... und: 
direkt anwendbare Informationen

→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.
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Fragen, Wünsche: Dr. Martin Stadler
Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de

→ Anmeldeformular: Seite 10

Unternehmens- und wettbewerbsrechtliche Beratung

Prof. Dr. Otto Teplitzky, Richter am BGH i.R.
Aktuelles aus dem Wettbewerbs- und Markenstreitverfahrensrecht

11.07.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr ■ Bescheinigung nach § 15 FAO für FAGewRS

I. Vorverfahren

Neue Entwicklungen bei der Abmahnung, vorrangig durch Recht spre-
chung des BGH, u.a. zu Fragen der Zugangsnotwendigkeit, des 
Erfordernisses der Androhung gerichtlichen Vorgehens und zur Ab-
mahnkostenerstattung, letztere insbesondere auch als Schadensersatz.
Hinweise zum Abschlußverfahren und Behandlung einer Reihe 
aktueller Fragen, die sich im Zusammenhang mit Unterwerfungen
und aus ihnen resultierenden Folgen ergeben.

II. Einstweilige Verfügung

Wiederum alte und neue Streitfragen, darunter insbesondere – neben
den stets aktuell bleibenden Dringlichkeitsproblemen – die Grenzen der
richterlichen Hinweispflichten (bzw. –rechte) und ihre Konsequenzen
namentlich bei der Antragsrücknahme und ganz besonders beim
„forum-shopping“; ferner Fragen wie die des Zeitpunkts der Beacht-
lichkeit eines Verfügungsurteils, der Klageveranlassung i. S. des § 93
ZPO und der Schutzschriftkosten in besonderen Fällen und der Be-

achtlichkeit bzw. Fehlerhaftigkeit neuer Meinungen zur „Schubladen-
verfügung“ und der weiteren Entwicklungen beim Erfordernis „positi-
ver Kenntnis).

III. Klageverfahren

Neueste Rechtsprechung des BGH zum Rechtsweg und zum Erforder-
nis der Antragsbestimmtheit sowohl abei der Unterlassungsklage als
auch bei der Auskunftsklage; zu Fragen des Streitgegenstands (mit Er-
gänzungen des Stands der Literatur) und der Beweislast in Sonderfäl-
len; ferner allgemein zum Auskunfts- und Schadensersatzprozess
(Aufgabe der „Gaby“-Rechtsprechung, Ausweitung der Gemeinkosten-
Rechtsprechung, dreifache Schadensberechnung). Außerdem werden
eine Reihe weiterer und verschiedener Einzelfragen aus dem Prozess-
und Zwangsvollstreckungsrecht behandelt, deren Aufzählung im ein-
zelnen hier zu weit führen würde.

(Ergänzungen bleiben vorbehalten.)

Der Referent

Einer der renommiertesten deutschen Wettbewerbsrechtler und
– Autor z.B. von »Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren« (Heymanns)
– Mitherausgeber von „Jacobs/Lindacher/Teplitzky, UWG – Groß kom mentar der Praxis« (Walter de Gruyter)

→ Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

Veranstaltungsort: Eden Hotel Wolff

Arnulfstr. 4, 80335 München  |  → direkt gegenüber vom Hauptbahnhof 

MVV

– direkt vor dem Hotel: S-Bahn (Hauptbahnhof) – Straßenbahnen 16, 17 (Haltestelle Hauptbahnhof Nord)
– 200 m Fußweg: U1, U2, U7, U8 (Hauptbahnhof) – Straßenbahnen 19, 20, 21 (Haltestelle Hauptbahnhof)
– 300 Meter, von der Bayerstraße quer durch die Bahnsteighalle: U4, U5 (Hauptbahnhof) –Straßenbahn 18 (Haltestelle Hauptbahnhof

Süd)

Von den Zügen

Folgen Sie den Wegweisern zur S-Bahn (auf jedem Bahnsteig). – gegenüber vom Ausgang aus der Bahnsteighalle zur Arnulfstraße befindet
sich das Seminarhotel.
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Fragen, Wünsche: Dr. Martin Stadler
Telefon 089. 552 633-97 | m.stadler@mav-service.de

→ Veranstaltungsort:  finden Sie auf der ersten Seite.

MAV&schweitzer.Seminare 8

Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig
Formularverbot im automatisierten Mahnverfahren

Machen Sie sich und Ihre Kanzlei fit für die Umstellung zum 01.12.2008!

Workshop für Anwälte und Mitarbeiterinnen in der Anwaltskanzlei

21.07.2008: 14.00 bis 16.15 Uhr |  Technische Lösungen: 16.30 bis ca. 17.00 Uhr 

Ab dem 01.12.2008 können Mahnbescheidsanträge von An-

 wälten und Inkassobevollmächtigten nur noch in maschinell

lesbarer Form gestellt werden; § 690 Abs. 3, S. 2 ZPO n.F. 

Die Folgen, Auswirkungen und Anforderungen auf Ausstat-

tung und Organisation der Anwaltskanzlei sind Inhalte die-

ses Workshops. Ergänzend dazu: aktuelle Rechtsprechung

und Gebührentipps.

1. Technische Voraussetzungen des EDA (elektronischer Da-

tenaustausch) und das praktische Vorgehen

Signaturkarte – Kartenlesegerät – EGVP – Software – Kennziffer
2. Alternativen

Bar-Code-Antrag, Online-Mahnverfahren usw.

3. Ausfülltipps zu den häufigsten Ausfüllfehlern und –fallen

Richtige Parteibezeichnung (z.B. GmbH&Co.KG, WEG, 
Limited) – Konkretisierung der Forderung ...

4. Gebührenfragen

Geschäfts- und Verfahrensgebühr, Termins- und Einigungsgebühr im
Mahnverfahren und die richtige Geltendmachung in Mahn- oder
Vollstreckungsbescheid

5. Im Mahnverfahren bereits Vorarbeit leisten für die

Zwangs vollstreckung

6. Exkurs: Das internationale Mahnverfahren – Mahnverfah-

ren ins Ausland 

Die Referentin 

– seit 16 Jahren Seminarleiterin  zum anwaltlichen Gebührenrecht, zu Zwangsvollstreckung, ZPO und Kanzlei-
management 

– Vorsitzende der Fachgruppen “Gebührenrecht” und “Zwangsvoll streckung” ,der Arbeitsgruppe “Juristenausbil-
dung” und

– Arbeitsgemeinschaftsleiterin “Kostenrecht” und “Zwangsvollstreckung” am OLG Dresden
– Mitherausgeberin des »Münchener Anwaltshandbuchs Vergütungsrecht« (C.H.Beck)

RA Stefan Muckenfuß, DATEV eG, Nürnberg
Der elektronischer Rechtsverkehr in der Kanzleipraxis

21.07.2008: 16.30 bis 17.00 Uhr oder länger

Technische Lösungen für das automatisierte Mahnverfahren

in der praktischen Anwendung 

– ergänzende Beispiele zum Seminar als Einstieg in die Umsetzung und 
– genug Zeit für die Beantwortung Ihrer Fragen 

nach einer kurzen Pause: 

Teilnahmegebühr für dieses Seminar

– für DAV-Mitglieder: € 118,00 zzgl. MwSt (= € 140,42)
– für Nicht mitglieder: € 138,00 zzgl. MwSt (= € 164,22)
→ für Fachangestellte gilt die Vereinszugehörigkeit von einem der

Anwälte der Kanzlei 
(bitte Mitgliedsnummer angeben)

→ für die/den zweite/n und jede/n weitere/n Fachange-

stellte/n einer Kanzlei: € 118,00 zzgl. MwSt (= € 140,42) ,
unabhängig von der DAV-Mitgliedschaft eines Kanzleimitglieds

Kanzleipraxis
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RAuN Herbert P. Schons, Duisburg
Das Erfolgshonorar

Chancen und Risiken, Vertragsgestaltung in der Praxis

25.09.2008: 14.00 bis ca. 17.15 Uhr

A. Der Rahmen

1. Ein ganz kurzer Blick zurück: Erfolgshonorar und 

quota litis

2. Die Entscheidung des BverfG vom 12.12.06 und die unter-

schiedliche Interpretation ihres Inhalts

3. Kleine oder große Lösung? 

Vertane Chance oder erster Schritt in die völlig Freigabe des Erfolgs  -
honorars?“

B. Die Vereinbarung

4. Das Erfolgshonorar mit dem „armen Millionär“.

5. Wann verbietet sich das Erfolgshonorar?

6. Was müssen Sie bei der Erfolgshonorarvereinbarung 

beachten?

Regeln für die Gestaltung
7. Die Vorteile einer quota litis-Vereinbarung

– beim Kläger
– beim Beklagten

8. Erwartungen an die Rechtsprechung zur Erfolgshonorar-

vereinbarung

9. Wer schützt den Anwalt vor dem Mandanten?

10. Wie sicher ist das Erfolgshonorar?

Der Referent

– Vorsitzender der Gebührenabteilung der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf
– Vorsitzender des BRAK-Ausschusses Erfolgshonorar
– Vorsitzender der Gebührenreferententagung der Bundesrechtsanwaltskammer
– Mitglied im DAV-Ausschuss RVG und Gerichtskosten
– Mitglied im BRAK-Ausschuss RVG und Gerichtskosten
– Mitherausgeber der AGS – AnwaltsGebührenSpezial, Deutscher Anwaltverlag sowie RVG-Report
– Herausgeber, Autor und Mitautor mehrerer Werke zum Gebührenrecht.

→ Veranstaltungsort und Preise für dieses Seminar finden Sie auf der ersten Seite.

Teilnahmebedingungen

Anmeldungen werden mit Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Die Plätze bei allen Seminaren sind begrenzt. Es gilt
die Reihenfolge 
der Anmeldungen.
Die Übertragung der Teilnahmeberechtigung ist möglich, sofern uns Name und Anschrift des Ersatzteilnehmers umgehend
mitgeteilt werden. Macht der Anmelder von seinem Übertragungsrecht keinen Gebrauch, ist die Tei l nahme gebühr auch dann zu zah-
len, wenn der Anmelder seine Anmeldung zurückzieht oder am Seminar nicht teilnimmt. 
Bei Absagen länger als zwei Wochen vor Veranstal tungs beginn wird dem Anmelder lediglich eine Bearbeitungs gebühr in Höhe von
€ 25,00 zzgl. MwSt. (= € 29,75) in Rechnung gestellt. 
Änderungen:Wird das Seminar kurzfristig abgesagt, verschoben oder in einen anderen Veranstaltungsraum verlegt, sind Ansprüche
daraus  ausgeschlossen. 

→ Bezahlung: Nach dem Seminar erhalten Sie von uns eine Rechnung. Bitte fügen Sie der Anmeldung keinen Scheck bei, bezahlen
Sie erst nach Erhalt der Rechnung.
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Ich melde mich unter Anerkennung Ihrer Teilnahmebedingungen (→ Seite 9) an für folgende/s Seminar/e:            

Klein, Neue anwaltliche Strategien im neuen Unterhaltsrecht [ 2 ] 15.07.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Rakete-Dombek, Die anwaltliche Taktik im Zugewinnausgleich [ 2 ] 18.07.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Gerhardt, Neue Rechtsprechung des BGH ... [ 3 ] 24.09.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Salzgeber, Der Sachverständige im familiengerichtl. Verfahren [ 4 ] 26.09.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Borasio, „Was heißt hier Sterbehilfe?“ [ 4 ] 10.10.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Merl, Nachträge beim Bauvertrag [ 5 ] 10.07.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Müller, Erste Erfahrungen mit dem neuen WEG [ 5 ] 17.07.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Lorenz, UN-Kaufrecht [ 6 ] 09.07.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Teplitzky, Wettbewerbs- und Markenstreitverfahrensrecht [ 7 ] 11.07.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

Scheungrab/Muckenfuß, Formularverbot im automatischen

Mahnverfahren [ 8 ]    21.07.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 2)

Schons, Das Erfolgshonorar [ 9 ] 25.09.08: 14.00 Uhr € 140,42 / € 164,22 1)

1) Preise inkl. MwSt: Preise für DAV-Mitglieder / für Nichtmitglieder  
2) Preise inkl. MwSt: Preis für DAV-Mitglieder und Sonderpreis s. S. 8 / für Nichtmitglieder  

10

→ MAV GmbH: ein Unternehmen des Münchener AnwaltVereins  – Sitz: München | Amtsgericht München, HRB 152 648 – Geschäftsführer: Dr. Martin Stadler
Schweitzer Sortiment oHG – Sitz: München | Amtsgericht München, HRA 51973

Kunden-Nummer:

Name/Vorname:

Kanzlei/Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Fax:

eMail:

Ich bin Mitglied des DAV    [  ] ja               [  ] nein

DAV-Mitglieds-Nr.

Rechnung an                          [  ] mich        [  ] die Kanzlei

entweder faxen oder per Brief

MAV&schweitzer.Seminare
Herrn Dr. Martin Stadler
MAV GmbH
Karolinenplatz 3

80333 München

Seminar-Anmeldung   per Fax zum Nulltarif: 0800. 88 67 738 (Schweitzer Sortiment)

Bei mehreren Teilnehmern:

bitte getrennte Anmeldungen!

Datum    Unterschrift

VII/2008
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MAV Münchener AnwaltVerein e.V.

Beschlüsse der Frühjahrskonferenz
der Justizminister 2008 

Auf der 79. Justizministerkonferenz (JuMiKo)
wurden am 11. bis 12. Juni 2008 in Celle zahl-
reiche Beschlüsse gefasst. Diese betreffen
unter Anderem die Verbraucherinsolvenz, die
Herausnahme der Staatsanwaltschaften aus
dem Verfahren in Straßenverkehrsordnungs-
widrigkeiten, das FGG und das Beratungshil-
ferecht. Aus Sicht des DAV ist dabei besonders
erfreulich, dass sich die Justizminister der Mei-
nung des DAV angeschlossen haben, dass eine
neue Atemalkoholanalyse anstelle der bisher
üblichen Blutprobe für die Überführung in Ver-
kehrsstrafsachen nicht ausreichend ist. Dies
hatte der DAV im Vorfeld der JuMiKo auch per
Pressemitteilung (http://www.anwaltverein.de/
interessenvertretung/pressemitteilungen/2008-
16) so mitgeteilt. 

Nach Ansicht des DAV ist es unvertretbar, eine
strafrechtliche Verurteilung auf ein Beweismit-
tel zu stützen, bei dem die Fehlerquote bei 5
Prozent liegt. Die JuMiKo Beschlüsse finden Sie
unter http://www.mj. niedersach-
sen.de/master/C47717283_N42833135_L20_D
0_I693.

DAV-Werbekampagne: 

Neue Motive für Mitglieder 
im Anzeigenpool 

Drei der neuen Bildanzeigen der Werbekam-
pagne stehen ab sofort allen DAV-Mitgliedern
unter www.anwaltverein.de/anzeigenpool
kostenlos zum Download zur Verfügung. Die
Motive zum Reiserecht, Verkehrsrecht und zur
betrieblichen Nachfolge können mit Hilfe eines
Grafikprogramms personalisiert und für Eigen-
werbung in Zeitungen, auf Webseiten, für
Faltblätter etc. genutzt werden. Anwältinnen
finden die Anzeigenmotive hier auch in weib-
licher Form.

Werbung am Strand: 
Zwei neue Werbemittel ab sofort 
im DAV-Onlineshop erhältlich 

Pünktlich zur Sommersaison können DAV-
Mitglieder ihre Mandanten mit zwei neuen
Werbemitteln überraschen: Mit dem Wasser-
ball und der kleinen Kühltasche (21x13x13 cm)
im Design der Werbekampagne können sich
nicht nur Reiserechtexperten auch während
der Urlaubszeit in Erinnerung bringen. Sie 
profitieren somit von der Bekanntheit und
dem Image der DAV-Kampagne und werden
besser wahrgenommen. Ihre Mandanten 
werden sich freuen. 

Sämtliche DAV-Werbemittel sowie das Bestell-
fax finden Sie unter www.anwaltverein.de/ 
leistungen/werbung/ davshop.

würde eine Erhöhung der Bußgelder eher die
wirtschaftlich schwächeren Verkehrsteilneh-
mer treffen. Wirksame Sanktionen bei be-
stimmten Delikten seien nach wie vor die
Eintragung von Punkten in das Flensburger Re-
gister bzw. das Fahrverbot. Die DAV-Presse-
mitteilung finden Sie unter
h t t p : / / w w w. a n w a l t v e r e i n . d e / i n t e -
ressen-vertretung/pressemitteilungen/2008-13.

Neu: Unterstützung von Mitgliedern
des DAV bei berufsrechtlichen 
Streitigkeiten

Ab sofort erweitert der DAV sein Angebot für
die Mitglieder örtlicher Anwaltvereine und 
unterstützt die Vereinsmitglieder bei berufs-
rechtlichen Streitigkeiten. Auch in Verfahren, in
denen Fragen von grundsätzlicher Bedeutung
für die Anwaltschaft zur Klärung anstehen,
kommt eine Unterstützung durch den DAV in
Betracht. 

Die Unterstützung muss schriftlich beantragt
und begründet werden. Aus dem Antrag muss
erkennbar sein, ob die Angelegenheit Aussicht
auf Erfolg hat. Es besteht kein Anspruch auf
Gewährung von Unterstützung. Ersetzt wer-
den können die gesetzlichen Gebühren eines
durch das einzelne Mitglied beauftragten
Rechtsanwalts/einer Rechtsanwältin sowie
sonstige Rechtsverfolgungskosten in Höhe von
je 50 Prozent der tatsächlich angefallenen Ko-
sten. Die Erstattung der Anwaltsvergütung
richtet sich nach dem Rechtsanwaltsvergü-
tungsgesetz.

Wenn auch Sie Unterstützung in berufsrecht-
lichen Streitigkeiten benötigen, dann kommen
Sie zum DAV. Fragen zu den genauen Moda-
litäten der Kostenerstattung beantwortet
Ihnen gerne RA Udo Henke aus der DAV-
Geschäftsführung unter 030 / 726152 – 126. 

Weitere Informationen zu dem neuen Service
für Mitglieder finden Sie unter :
www.anwaltverein.de/leistungen/DAV-Rechts-
verfolgungshilfe.

67. Deutscher Juristentag vom 23. bis
26. September 2008 in Erfurt

Der diesjährige Deutsche Juristentag hat sich
wiederum ein vielfältiges und für jeden 
Juristen interessantes Programm vorgenom-
men. Aus Sicht der Anwaltschaft dürfte die
Abteilung Mediation besondere Bedeutung 
erlangen, da sich die Beratung und Beschluss-
fassung am Mittwoch und Donnerstag der 
Tagungswoche auch mit den Auswirkungen
auf das Berufsrecht der Rechtsanwälte befas-
sen wird. Das Tagungsprogramm steht auf der
Homepage des Deutschen Juristentages unter
www.djt.de zur Verfügung. 

Hier finden Sie sowohl die Anmeldeunterlagen
zum Download als auch eine komfortable On-
line-Anmeldung. Nähere Informationen erhal-
ten Sie telefonisch unter 0361/37-75670, per
Telefax unter 0361/37-75671 sowie unter
info@djt-erfurt.de. Die Teilnahme an den Fach-
veranstaltungen des djt berechtigt zum Erwerb
von Fortbildungsnachweisen für Fachanwälte
im jeweiligen Fachgebiet sowie zum Erwerb
von Fortbildungsbescheinigungen des Deut-
schen Anwaltvereins. 

Anwaltsblatt: Warum das FGG 2009
durch das FamFG abgelöst wird

Das FGG wird 2009 vom FamFG („Gesetz über
das Verfahren in Familiensachen und in den
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar-
keit") abgelöst werden. Noch läuft das Ge-
setzgebungsverfahren, doch jetzt ist bereits
klar: Das FamFG wird mehr als bloße Namens-
kosmetik sein. Die Auswirkungen auf die 
anwaltliche Praxis hat das Anwaltsblatt auf
zwei Seiten zusammengefasst. Lesen Sie 
den Beitrag aus dem Juni-Heft unter
www.anwaltsblatt.de.

Wie vereinbare ich ein Erfolgs-
honorar? Das Anwaltsblatt gibt Tipps

Ab kommenden Dienstag gilt das Verbot des
Erfolgshonorars für Anwälte nicht mehr un-
eingeschränkt. Am 1. Juli 2008 tritt § 4a RVG
in Kraft, der mehr ist als eine Ausnahme: Es
wird ein flexibler Maßstab gelten, der auch
einem mittelständischen Unternehmen, zum
Beispiel im Falle eines großes Bauprozesses,
eine erfolgsabhängige Vergütung ermöglichen
soll. Wann ein Erfolgshonorar zulässig ist und
wie eine Vereinbarung konkret formuliert wer-
den könnte, erläutert das Anwaltsblatt im Spit-
zenaufsatz des Juli-Hefts. Den Aufsatz können
Sie vorab unter www.anwaltsblatt.de lesen.

W
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MAV-Mitteilungen Juli 2008

Feuerich/Weyland/Vossebürger: BRAO — Bundesrechts-
anwaltsordnung (mit BORA, FAO, PartGG, EuRAG und
PAO), Verlag Franz Vahlen, München, 7. Auflage 2008.
1688+XVII Seiten, in Leinen, EUR 160,00, 
ISBN 13: 978-3-8006-3216-9.

Das anwaltliche Berufsrecht hat, nach einer Zeit des Dornröschen-
schlafs, in den letzten Jahren eine geradezu stürmische Entwicklung
genommen, die nicht immer nur positiv für die Anwaltschaft war. Zu
einem großen Teil auf europarechtliche Entwicklungen und Vorgaben
zurückzuführen, waren daneben auch Gründe auf nationaler Ebene
für Neuerungen maßgeblich.

So sind beispielsweise bislang noch den Landesjustizverwaltungen 
zugeordnete Aufgaben im Rahmen der Zulassung zur Rechtsanwalt-
schaft den Rechtsanwaltskammern als originäre Kompetenz über-
tragen worden, nachdem diese bereits bisher von den Kammern kraft 
Delegation erledigt wurden. Mögen hierfür auch Sparbestrebungen
des Staats den Anlaß geliefert haben, so ist dennoch die damit 
verbundene Aufwertung des deutschen Kammersystems mit seiner
Zwangsmitgliedschaft zu begrüßen. Aus europäischer Sicht nicht 
unumstritten, bietet sich dieser Organisationsform damit eine wichtige
Chance, ihre Berechtigung und Leistungsfähigkeit unter Beweis 
zu stellen. Daß dies z. B. der RAK München in vorbildlicher Weise 
gelingt und trotzdem, oder gerade deshalb, ein sehr gutes Verhältnis
mit dem MAV gepflegt wird, sei hier nur am Rande angemerkt.

Als problematisch für die Anwaltschaft ist hingegen das am
01.07.2008 in Kraft tretende Rechtsdienstleistungsgesetz zu werten.
Obwohl das Anwaltsmonopol im sogenannten „Kernbereich recht-
licher Dienstleistungen“ (insbesondere bei Vertretung vor Gericht) 
erhalten bleibt, ist mit erheblicher neuer Konkurrenz zu rechnen. 
Ignorieren ist die falsche Strategie. Die Antwort der Anwältinnen und
Anwälte kann nur sein, gut gerüstet die Herausforderung anzuneh-
men, die eigenen Stärken und Wettbewerbsvorteile zu erkennen und
diese auf dem Markt in angemessener Weise zu kommunizieren. Um
die Möglichkeiten und Grenzen von Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
auszuloten, sind Kenntnisse im anwaltlichen Berufsrecht unabdingbar:
§ 43b BRAO und weitere Normen sollten bekannt sein.

Das Berufsrecht ist also keineswegs langweilig oder vernachlässigbar.
Somit ist auch ein Kommentar wie der hier vorgestellte Band keines-
wegs ein Luxus, sondern in der heutigen Zeit eine Notwendigkeit für
die erfolgreiche Kanzlei.

Das Werk befindet sich auf dem Stand vom 01.11.2007, wobei 
vereinzelt spätere Entwicklungen berücksichtigt wurden. Das „Gesetz
zur Neuregelung des Rechtsberatungsrechts“ vom 12.12.2007, das
Änderungen der BRAO zum 18.12.2007 brachte, wurde noch 
eingearbeitet. Das RDG ist abgedruckt.

Lobenswert ist, daß Teil I des Werkes nicht nur Kommentierungen zur
BRAO enthält, sondern auch BORA und FAO (letztere bearbeitet durch
den neuen Autor Albert Vossebürger) erläutert werden. Es finden sich
in diesem Band damit alle wichtigen berufsrechtlichen Regelungen für
Rechtsanwälte. Auf den ersten Blick mag es überraschen, daß auch
das Partnerschaftsgesellschaftsgesetz mitsamt Kommentar enthalten
ist, doch belegt dies nur die konsequente Ausrichtung des Inhalts an
den Bedürfnissen der Praxis.

Natürlich sucht man auch das europäische Anwaltsrecht nicht vergeblich.
In Teil II sind diesem Bereich immerhin gut 100 Seiten gewidmet, wobei
zum Teil nur der Text abgedruckt ist, teilweise aber auch recht ausführ-
liche, gut gewichtete Kommentierungen zu finden sind.

Gegenstand von Teil III ist das Recht der Patentanwälte, auf das hier

Moshammer

Immobilienbewertungen im In- und Ausland

Wolfram Moshammer (LVS) - (IVD) - (BDGS)
Sachverständiger für Mieten und Grundstücke 

sowie bebauten und unbebauten Grundstücken

zertifiziert als Sachverständiger nach DIN EN ISO/IEC 17024 
für die Bewertung von bebauten und unbebauten 

Grundstücken durch die DIA Consulting AG

Arcostraße 5, 80333 München
�� 089 53 29 450 � Fax 089 53 29 45 20

Anzeigen

niedling
wirtschaftsdienste gmbh
wirtschafts- und privatdetektei, inkasso 
und wirtschaftsauskunftei
wir sind bundesweit sowie in den ländern 
der eu für sie tätig. (länder ausserhalb der eu auf anfrage)

info@niedling-wirtschaftsdienste.de
www.niedling-wirtschaftsdienste.de

detektei für wirtschaft und privat
wirtschaftsauskunftei
tätigkeitsgebiet: weltweit
kontakt: info@niedling-wirtschaftsdienste.de
internet: www.niedling-wirtschaftsdienste.de

Alles ok?

Ich checke Ihre
EDV-Landschaft und
schlage Ihnen einen
prozessorientierten
SOLL-Zustand vor.
Ich berate Sie hinsichtlich Ihrer
betriebswirtschaftlichen Abläufe
und zeige Ihnen Optimierungs-
möglichkeiten.

Typische Fragen wie
• Welche Rechner müssen bald ausgetauscht werden?

• Haben wir die richtige Anzahl an Software-Lizenzen,
d.h. nicht zu viele und nicht zu wenig?

• Wird die vorhandene Anwaltssoftware optimal eingesetzt?
• Wie kann ich die Abläufe in der Kanzlei straffen, ohne auf

Sicherheit (Fristen!) zu verzichten?
• Welche Mandanten / Akten sind Verlustbringer?

• Was kann ich tun, um künftig noch besser arbeiten zu kön-
nen?

kann ich Ihnen kompetent beantworten.

Mein Hintergrund:

Ass. jur. mit über 30 Jahren IT-Erfahrung (Systemanalyse und
Programmierung)

Unternehmensberatung Ralf Drechsel

Seewiesstraße 33a • 82340 Feldafing • ub.drechsel@yahoo.de
Tel 08157/93020 • Fax 08157/930222 • Mobil 0170/3060635

Rufen Sie mich an - ich arbeite bundesweit.
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nicht näher eingegangen werden soll. Mit dem Abdruck des RDG und
des Einführungsgesetzes hierzu in Teil IV endet der Band.

Gründe genug gibt es zweifellos, sich als
Anwalt mit dem eigenen Berufsrecht zu
befassen. Und sobald man erst einmal die
hinter den einzelnen Regelungen stehen-
den Probleme erkannt hat, wird auch das
oft als besonders trocken bewertete Berufs-
recht geradezu spannend und interessant.
Dies kann, bestimmte rein technische oder
organisatorische Regelungen einmal ausgenommen, auch gar nicht an-
ders sein: Schließlich ist Gegenstand des anwaltlichen Berufsrechts einer
der faszinierendsten und vielfältigsten Berufe, die es gibt.

Wer auf den „Feuerich/Weyland“ als profunden Ratgeber in der Nähe
des anwaltlichen Schreibtisches zurückgreifen kann, wird immer wieder
gerne Streifzüge durch unser Berufsrecht unternehmen und dabei stets
neue und nützliche Erkenntnisse in eigener Sache gewinnen können.

Rechtsanwalt Dipl.-Kfm. Wolfgang Nieberler, München

Dr. Hermann Schulz-Borck und Dr. Edgar Hofmann (†).
Schadenersatz bei Ausfall von Hausfrauen und 
Müttern im Haushalt (mit Berechnungstabellen).  
6. aktualisierte Aufl. 2000. Verlag Versicherungs-
wirtschaft GmbH, Karlsruhe. 66  Seiten. Kartoniert. 
Euro 16,36. ISBN 3-88487-894-8.

Dazu: Entgelttabellen TVöD-Bund zur Bewertung von 
Personenschäden in der Haushaltsführung. Stand: Januar
2007.  Verlag Versicherungswirtschaft GmbH, Karlsruhe.
24 Seiten. Geheftet. Euro 9,50.  ISBN 978-3-89952-325-6.

Der von der Anwaltschaft in der Praxis oft mit geradezu sträflichem
Leichtsinn übersehene Haushaltsführungsschaden wird oft als 
„Hausfrauenschaden“ bezeichnet. Das ist ebenso abwertend wie
falsch. Falsch ist der Begriff, weil diese Schadenposition ebenso 
Männern zusteht (BGH NJW 1985, 735); abwertend deshalb, weil
Hausfrauen keinen „Schaden“ haben.
Ein Haushaltsführungsschaden ist vielmehr gegeben, wenn der 
Verletzte – Hausfrau, Hausmann oder nur mit-
helfender Ehepartner – die Führung des Haus-
halts ganz oder jedenfalls teilweise
übernommen hatte und infolge eines Unfalls
entweder vorübergehend oder auf Dauer den
Haushalt nicht mehr oder jedenfalls nicht mehr
in dem Umfang wie früher führen kann.

Der Schadenersatz bemisst sich dabei nach dem erforderlichen Ko-
stenaufwand für die Beschäftigung einer gleichwertigen Ersatzkraft,
gleichgültig, ob sie tatsächlich eingestellt worden ist oder nicht. Ein
Unterschied besteht lediglich insofern, als in dem einen Falle der
tatsächlich gezahlte Bruttolohn, im anderen Falle der Nettolohn für
eine fiktive Ersatzkraft maßgebend ist.

In der Praxis wird der Haushaltsführungsschaden regelmäßig nach dem
„Tabellenwerk Schulz-Borck/Hofmann“ berechnet. Es ist zur Berechnung
des Haushaltsführungsschadens unentbehrlich und in der Praxis nahezu
alleinige Grundlage gerichtlicher und außergerichtlicher Berechnung die-
ser Schadenposition. So haben der BGH und die obergerichtliche Recht-
sprechung diese Tabelle mehrfach als geeignete Schätzungsgrundlage
anerkannt, von der der Tatrichter nur in Ausnahmefällen und mit be-
sonderer Begründung abweichen kann, wenn es darum geht, die Arbeit
von haushaltsführenden Personen zu bewerten.

Zwar geht das Tabellenwerk noch von der überholten Rollenverteilung
aus, wonach die Frau vornehmlich den Haushalt führt und der Mann
das Geld verdient. Allerdings können die Begriffe „Frau“ und „Mann“
in der heutigen Praxis auf einen von einem „Hausmann“ geführten
Haushaltstyp entsprechend umgekehrt zur Anwendung kommen.

Nachdem anhand eines Fragebogens in Tabelle 4 alle für den Umgang
mit dem Tabellenwerk erforderlichen Daten festgestellt sind, lässt sich
der Arbeitszeitaufwand in den unterschiedlichen Haushaltstypen 
ermitteln. Dazu  dient Tabelle 8. Aus ihr ist zu ersehen, wie viele 
Stunden pro Woche im Haushalt insgesamt geleistet werden und wie
viele auf die Frau, den Mann und die Kinder bzw. übrige Personen 
verteilt sind. Zu- und Abschläge lassen sich aus Tabelle 2 ableiten und
sind entsprechend zu berücksichtigen. Anhand der Tabellen 6 und 6a
kann sodann die haushaltsspezifische Minderung der Erwerbsfähigkeit
ermittelt werden, sofern dies nicht durch ein Arztgutachten belegt ist.

Anhaltspunkt für die Schadenschätzung ist schließlich der Nettolohn
einer entsprechenden Ersatzkraft. Welche Ersatzkraft als „entspre-
chend“ anzusehen ist, lässt sich aus Tabelle 3 ablesen. Dort wird be-
schrieben, welche BAT-Gruppe für den jeweiligen Haushalt unter

Berücksichtigung der sozialen Stellung und der
Anzahl vorhandener Kinder sowie deren Alter
zugrunde zu legen ist. Die Höhe der Nettoko-
sten der Ersatzkraft nach BAT lässt sich dann aus
Tabelle 5 ablesen. 

Dabei erweisen sich die aktualisierten Entgeltta-
bellen (Stand: Januar 2007) als unentbehrliche

Ergänzung zum Grundwerk von Schulz-Borck/Hofmann und liefern
konkrete Zahlen, an denen sich auch die Rechtsprechung orientiert,
wenn es darum geht, die Nettokosten einer Ersatzkraft zu ermitteln.

Zumal mit der hier anzuzeigenden Broschüre also eine Arbeitsgrund-
lage zur Bewertung der Haushaltsführung vorliegt, die die Berechnung
wesentlich erleichtert und vereinfacht, führt der Haushaltsführungs-
schaden im Rahmen der Schadenregulierung ein nicht nachvoll-
ziehbares Schattendasein. Wer als Anwalt die Schadenposition des
Haushaltsführungsschadens ignoriert, bringt sich nicht nur um die 
Gebühren aus einem mitunter beträchtlichen Streitwert, sondern setzt
sich zudem einer erheblichen Regressgefahr aus, wenn der 
Geschädigte nach Eintritt der Verjährung davon Kenntnis erlangt. 

Kurzum: Wer als Anwalt mit Schadensrecht be-
fasst ist, aber meint, auf das „Tabellenwerk
Schulz-Borck/Hoffmann“ verzichten zu können,
spart definitiv an der falschen Stelle. 

Rechtsanwalt Roland Thalmair, 
Kanzlei Kastl (M. A.) & Kollegen, Landshut

Geigel: Der Haftpflichtprozess (hrsg. von Dr. Günter 
Schlegelmilch), Verlag C. H. Beck, München, 
25. Auflage 2008. 1723+XL Seiten, in Leinen, EUR 108,00, 
ISBN 13: 978-3-406-56392-8.

Gelegentlich gibt es Momente, in denen man glaubt, nichts zu 
wissen. Und mitunter ist die Ursache für so ein Gefühl, ein über-
ragendes (juristisches) Werk, das man zur Hand nimmt. So etwa bei
dem hier vorgestellten Standardwerk zum Haftpflichtrecht, das vor
über 70 Jahren von dem Münchener Kollegen Reinhard Geigel 
begründet wurde. Auflage um Auflage aktualisiert und stetig aufgrund
der damals noch nicht vorhersehbaren technischen und wissenschaft-
lichen Entwicklungen erweitert, ist es heute die 25. Auflage, die der
Herausgeber und die insgesamt fünfzehn Autoren vorlegen. Dieses Ju-
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Gesetzestext ersparen, der stets die Grundlage
jeder juristischen Arbeit ist), hier bleibt kaum
etwas unbeantwortet, hier findet sich fast
immer ein Hinweis, der weiterhilft, eine ver-
tretbare Lösung zu entwickeln.

Eine Antwort allerdings sucht man dann doch
vergeblich. In meisterlicher Bescheidenheit
sagt der Band nichts darüber, ob man sich als

Anwalt in die Gefahr der Haftung begibt,
wenn man bei einschlägigen Mandaten den
„Geigel“ nicht zu Rate zieht. Im Hinblick auf
das Gebot, stets den sichersten Weg zu gehen,
kann die Empfehlung hier nur lauten: Kein
Haftungsfall ohne den „Geigel“! Dieses Werk
sollte Bestandteil jeder anwaltlichen Handbi-
bliothek sein.

Rechtsanwalt 
Dipl.-Kfm. Wolfgang Nieberler, München

biläum ist jedoch auch ein weiterer Einschnitt,
denn der Herausgeber wirkt nicht mehr als Ver-
fasser mit, drei weitere Autoren haben den Be-
arbeiterkreis verlassen und vier andere sind an
ihre Stelle getreten. Freilich könnte anders ein
Buch über eine so lange Zeitspanne gar nicht am
Leben erhalten werden und es darf unterstellt
werden, daß den „Neulingen“ die bisher gelei-
stete Arbeit Ansporn und Verpflichtung ist.

Wer sich bei diesem Band nur am Titel orientiert,
wird dem Werk nicht gerecht. Zu bescheiden ist
dieser gewählt: Inhalt ist nämlich nicht nur der
Haftpflichtprozeß, sondern auch das gesamte
materielle Haftungsrecht. Das Buch gliedert sich
in drei Hauptteile. Teil 1 ist den allgemeinen Be-
griffen und den Rechtsverhältnissen des Haft-
pflichtrechts gewidmet. Hier finden sich neben
den Grundlagen der Haftung so zentrale The-
men wie beispielsweise Mitverschulden, Schmer-
zensgeld oder Vorteilsausgleichung.

In Teil 2 werden die einzelnen Haftpflichttat-
bestände innerhalb und außerhalb des Bür-
gerlichen Gesetzbuches vorgestellt. Dabei
werden in dem Bemühen um Vollständigkeit
mit einer ihrer praktischen Bedeutung ent-
sprechenden Gewichtung auch bislang glück-
licherweise nur selten oder gar nicht akut
gewordene Spezialtatbestände angesprochen.
Beispiele hierfür sind die Haftungsregelungen
für Umweltschäden oder für Schäden durch
Kernenergie.

Teil 3 befaßt sich schließlich mit dem Haft-
pflichtprozeß selbst und dessen Besonderhei-
ten. Haftung des Sachverständigen,
Gerichtsstand, Beweisführung und Beweis-
würdigung, Schuldanerkenntnis vor dem Pro-
zeß, Klagearten, Vergleich, Streitwert und
Kosten sowie Zwangsvollstreckung sind Stich-
worte, die den Inhalt dieses Abschnitts be-
schreiben. Zum Abschluß gibt es noch
Hinweise zum europäischen und internationa-
len Haftpflichtprozeß.

Eine Vielzahl von Aktualisierungen, die zumeist
auf neuer bzw. geänderter Rechtsprechung
beruhen, ist wiederum quer durch das ganze
Werk eingearbeitet worden. Eine ausführliche
Auflistung, die hier nicht wiederholt werden
soll, findet sich im Vorwort. Auch das neue
VVG wurde im Rahmen des Möglichen schon
berücksichtigt; eine tiefergehende Auseinan-
dersetzung mit den dort verabschiedeten
Neuerungen wird jedoch der nächsten Auflage
vorbehalten bleiben.

Auch für diese Jubiläumsauflage gilt: Wer Fra-
gen auf irgendeinem Gebiet der Haftung hat,
findet schnell und zuverlässig Antworten,
wenn er den „Geigel“ zur Hand nimmt. Ver-
tragliche oder deliktische Haftung, Haftung
nach BGB oder aufgrund anderer Rechts-
grundlagen (die häufig auch noch mit abge-
druckt sind und damit die Suche nach dem
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Helmut Winkler
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S. 24, „Ausstellung „Begegnung in bunt“

Abb. „Alexander“ Ulrike Koch-Brinkmann
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Pro Justiz

Der Bologna-Prozess und die 

Juristenausbildung 

Am 17. Juni 2008 hielt die bayerische Justizministerin Dr. Beate Merk im
Münchner Stadtmuseum eine Rede zum Bologna-Prozess. Eingeladen
hatten auch diesmal wieder der Verein Pro Justiz e.V und der Münche-
ner AnwaltVerein e.V. im Rahmen Ihrer gemeinsamen Vortragsreihe. 

Die seit vielen Jahren lebhaft geführte Diskussion zwischen Vertretern
aller juristischen Professionen um die „richtige“ Ausbildung bekam in
der letzten Zeit eine dramatische Wende. Am 28.04.2008 titelte 
Der Spiegel gar: "Die Turbo-Uni, Reformchaos, Hochschulen werden zur
Lernfabriken". In den Hochschulen herrscht Resignation. Der Bologna-
Prozess sei nicht gut für die Juristenausbildung, heisst es, komme aber
unausweichlich über die Fakultäten wie ein Naturereignis. 

Nur wenige Befürworter wie der Passauer Professor Otfried Seewald
haben sich geäußert. Mit seiner Veröffentlichung "Juristenausbildung
und Bologna" aus der Schriftenreihe der Uni Passau überlassen – legte
er eine Streitschrift für den Bologna-Prozess vor. 

Auch der Deutsche Anwaltverein hat sich in einem Papier für Bologna
ausgesprochen – allerdings sehr vorsichtig und mit gänzlich anderer 
Zielrichtung. 

Die Ministerin gilt nicht erst seit ihrer Rede als eiserne Kämpferin gegen
den Bologna-Prozess. Im Folgenden einige Zitate aus ihrer bemerkens-
werten Rede, die Sachinformation mit engagiertem Plädoyer verband:

„An den Hochschulen ist die Diskussion darüber, ob der Bologna-
Prozess auch auf die Juristenausbildung übertragen werden sollte, 
bereits seit Jahren in vollem Gange. In den Kreisen von Justiz und 
Anwaltschaft führt sie dagegen nach meinem Eindruck - jedenfalls 
gemessen an der Bedeutung des Themas - bislang eher ein Schatten-
dasein. 

Natürlich haben sich die Berufsorganisationen und -verbände in der 
Debatte positioniert, so etwa die Bundesrechtsanwaltskammer, der
Deutsche Anwaltverein und der Deutsche Richterbund. Hört man sich
indes an der "Basis" um, so ist festzustellen, dass "Bologna" häufig 
allenfalls als Schlagwort bekannt ist, man sich aber nicht unmittelbar
betroffen fühlt. Um so dankbarer bin ich für die Gelegenheit, auch
"Praktiker" für das Thema zu sensibilisieren und dafür zu werben, sich
aktiv in die Diskussion einzuschalten.

Worum geht es genau? Der so genannte "Bologna-Prozess" geht 
zurück auf eine 1999 in Bologna von 29 europäischen Bildungs-
ministern abgegebene Erklärung. Sie hat zum Ziel, bis zum Jahr 2010
"einen einheitlichen europäischen Hochschulraum" zu schaffen. 
Die grenzübergreifende Anerkennung von Studienabschlüssen soll 
gefördert und damit die Mobilität von Studierenden und Studien-
absolventen gesteigert werden. 

Zu diesem Zweck sollen die Unterzeichnerstaaten - mittlerweile sind es
45 an der Zahl - ein einheitliches Studiensystem einrichten, das sich auf
zwei Zyklen unterschiedlicher Ausrichtung und Profile stützt. Diese sind
hierzulande unter den Bezeichnungen "Bachelor" und "Master" 
bekannt. Der Bachelor, der Abschluss der ersten Stufe nach mindestens
drei Jahren Studium, soll bereits berufsqualifizierend sein. Die zweite

Stufe - der Master - soll den Zugang zum Doktorandenstudium 
ermöglichen. Eine Umsetzung dieser Ziele in "Reinkultur" hätte eine
Abschaffung sämtlicher Staatsexamina zur Folge. Auch in den Fächern,
in denen die Studierenden bislang am Ende des Hochschulstudiums
einer staatlichen Abschlussprüfung unterzogen werden, würden sie
fortan allein von den Universitäten geprüft. 

Dabei wären keine Blockprüfungen am Ende des jeweiligen Zyklus 
zu absolvieren. Die Abschlüsse würden vielmehr aufgrund eines 
bestimmten Quantums sogenannter Leistungspunkte verliehen, die die
Studenten durch studienbegleitende universitäre Prüfungen gleichsam
Stück für Stück erwerben könnten. 

In Deutschland ist die Umsetzung der Bologna-Erklärung weit fort-
geschritten: Spätestens mit Beginn des Wintersemesters 2009/2010 
soll in Bayern die Aufnahme des Studiums in Bachelorstudiengängen
die Regel sein. Das Jura-Studium ist hiervon bislang nicht betroffen: 
Der Bund plant keine Änderung der Ausbildungsvorschriften im 
Deutschen Richtergesetz. Diese Vorschriften setzen ausdrücklich die 
Ablegung einer ersten Staatsprüfung für den Zugang zu den 
reglementierten juristischen Berufen voraus. Dementsprechend lässt
auch das neue Bayerische Hochschulgesetz Staatsexamensstudiengänge
ausdrücklich unberührt.“

Allerdings haben die Justizminister von Baden-Württemberg, Nordrhein-
Westfalen und Sachsen eigene Modelle zur Umsetzung des Bologna-
Prozesses im Jura-Studium vorgelegt.

„Es zeichnet sich ab, dass weitere meiner Amtskollegen ihren Wider-
stand gegen eine Übertragung des Bologna-Prozesses auf die Juristen-
ausbildung aufgeben werden. Immer häufiger hört man die Parole:
"Widerstand ist zwecklos – Bologna lässt sich ohnehin nicht mehr 
aufhalten" Dieser Ansicht kann, will und werde ich mich nicht 
anschließen! Klarzustellen ist zunächst einmal, dass keine rechtliche 
Verpflichtung besteht, die Bologna-Erklärung umzusetzen. Die Unter-
zeichnerstaaten haben lediglich politische Absichtserklärungen ohne
rechtliche Bindungswirkung abgegeben.

Als mögliche Kompromisslinie in der Bologna-Debatte hat der 
Vorsitzende des Deutschen Juristenfakultätentags, Herr Professor Huber
von der Universität München, die Idee einer Law School Bayern ins 
Gespräch gebracht. Die Überlegungen von Prof. Huber sehen als 
Kompromiss in der "Bologna-Diskussion" eine Einführung juristischer
Bachelor-/ Master-Abschlüsse in Jura bei gleichzeitiger Bewahrung des
klassischen Staatsexamensstudiengangs vor: Bis zur Zwischenprüfung
findet nach dem Konzept ein einheitliches juristisches Studium statt. 
Anschließend sollen sich die Ausbildungswege verzweigen: Wer keinen
der klassischen Juristenberufe anstrebt, soll einen interdisziplinär 
ausgerichteten Bachelor- / Master-Studiengang belegen. Wer Richter,
Staatsanwalt, Rechtsanwalt oder Notar werden will, soll sich dagegen
für einen Staatsexamensstudiengang einschreiben, der mit der Ersten
Juristischen Prüfung abgeschlossen würde. Während der interdiszipli-
när ausgerichtete Bachelor-/Master-Studiengang in der Verantwortung
der Universitäten bliebe, soll die traditionelle Juristenausbildung mit dem
Ziel der Ersten Juristischen Prüfung nach der Zwischenprüfung aus dem
Verantwortungsbereich der Universitäten herausgelöst und unter dem
Dach einer "Law School Bayern" konzentriert werden. Bei der 
Law School würde es sich um eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts handeln, deren Mitglieder die bayerischen Juristischen Fakul-
täten wären. Die Rechtsaufsicht und die Finanzverantwortung lägen
beim Justizministerium. 

Entgegen dem in einigen Zeitungsberichten vermittelten Eindruck habe
ich die Errichtung einer Law School Bayern keineswegs auf meine 
Fahnen geschrieben. Als mögliche Kompromisslinie bringe ich dem 
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Beteiligte einzubeziehen, also die juristischen Fakultäten, die 
Hochschulleitungen und die Justiz- und Wissenschaftsressorts.“ 

In der anschließenden Diskussion machten die Vertreter der juristischen
Fakultät, Prof. Lorenz und Prof. Schöch, deutlich, dass die Fakultät den
Kurs der Ministerin voll unterstütze. 

Der volle Wortlaut der Rede, die vor allem die sich intensiv mit den 
verschiedenen Argumenten in der derzeitigen Diskussion auseinander-
setzt, soll in Kürze auf der Homepage der Ministerin veröffentlicht 
werden.

Rechtsanwalt Michael Dudek,
Präsident Pro Justiz e.V.

geschilderten Konzept freilich insofern gewisse Sympathie entgegen,
als danach anders als in den eingangs skizzierten Modellen meiner
Amtskollegen aus Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg 
bzw. Sachsen der klassische Staatsexamensstudiengang für Anwärter
auf die reglementierten juristischen Berufe erhalten bliebe.

Andererseits ist freilich zu bedenken, dass die Überantwortung des 
juristischen Staatsexamensstudiengangs an eine aus dem Verantwor-
tungsbereich der Wissenschaftsverwaltung ausgegliederte "Law School"
eine hochschulpolitische Entscheidung von derartiger Tragweite wäre
und eine solche Vielzahl komplexer rechtlicher und organisatorischer
Fragen aufwerfen würde, dass eine verbindliche Bewertung erst nach
sorgfältiger Prüfung aller Implikationen möglich ist. In eine solche 
Prüfung wären ggf. sämtliche an der universitären Juristenausbildung

München: Gekommen um zu … chillen.

Musentempel als Pausenhof

Pinakothek wichtiger Bestandteil des archi-
tektonischen Entwurfs. Die Auswirkungen
dieses Gegensatzes auf die Qualität der
Mittagspause sind Gegenstand des anschlie-
ßenden Vergleichs.

Der Sommer
Der kategorische Abschluss der Glyptothek
nach Außen umschließt nach Innen einen
eigenen Kosmos. Für sich stehend in Raum
und Zeit, ohne optische und akustische
Einflüsse, die den Erholung suchenden

Innenhof der Glyptothek, (geöffnet tägl. außer montags)

Machen Sie gern Mittagspause? Oder ernäh-
ren sie sich vornehmlich aus einer Tüte 
zwischen zwei Terminen? Wir haben für Sie
ein kleines Testprogramm unter dem Arbeits-
titel „Musentempel als Pausenhof“ durchge-
führt und dürfen Ihnen nun die beiden
Spitzenreiter der Maxvorstadt vorführen; ein
Ergebnis, das  selbstverständlich auf rein 
subjektivem Empfinden unserer Testperson
beruht.

Gemeinsam haben die beiden Örtlichkeiten
nicht nur ihre Eignung als Ziel oder auch
Motivationsgrund einer gelungenen mittäg-
lichen Flucht aus dem Büro. Glyptothek und
Alte Pinakothek sind zudem zwei der ersten 
selbständigen Museumsgebäude der Welt
und läuteten eine neue Form fürstlicher
Selbstdarstellung ein. Beide wurden von
Ludwig I. erdacht,  von Klenze entworfen
und auf grüner Wiese im Areal der
Maxvorstadt erbaut. Ihr Zweck war es, die
königlichen Sammlungen aufzunehmen und
dem Münchener Bürger zu Bildung und
Erbauung zugänglich zu machen. Soweit die
Gemeinsamkeiten.

Wichtiger jedoch, als diese bildungsorientier-
ten Details sind die signifikanten Unter-
schiede ihrer baulichen Konzeption, die zu
einer klaren Trennung der Nutzbarkeit dieser
Kulturtempel als Wellness-Oasen führen: Die
Glyptothek eignet sich für den Sommer, die
Alte Pinakothek für den Winter. Denn wäh-
rend Klenze von Ludwig  I. strikt verboten
war, in die Außenfassade der Glyptothek
Fenster einzusetzen, sind die nach Süden
blickenden riesigen Fenster der Alten

Mittagspäusler an die ausgesperrte
Außenwelt erinnern würden, umfängt ihn
der Innenhof der Sammlung antiker Statuen
als antikisches Idyll - transportiert ihn in die
philhellenische Welt des 19. Jahrhunderts, in
aktenlose Urlaubsstimmung fern des Büros
und schenkt ihm die Illusion von Zeit ohne
Dienst. Perfekt. 

Unter blauem Himmel im Schatten großer
Leinwandschirme verspeist man einen grie-
chischen Vorspeisenteller, trinkt ein Gläschen
Weißwein und danach, als Ausgleich sozusa-
gen, einen doppelten Espresso. Und wäh-
renddessen lauscht man dem Rascheln der
lauen Brise in Efeu und wildem Wein, der
große Teile der Wände in changierendes
Grün taucht, der von Schatten spricht und
Kühle. Ein Blick auf die freistehende Säule
weckt Erinnerungen an Urlaub in Griechen-
land und entführt in Gedanken ebendorthin.
Auch die Menschen am Nebentisch sehen
gerade so aus, als würden sie in einem



Zur Fotostrecke in diesem Heft

Spaziergänge in München:

Die 50er Jahre 
in typographischen Fundstücken

Bei solch einem Thema wird man mit zwei
Problemem konfrontiert. Da ist zunächst
einmal die Abgren zung. Viele der vor 
50 Jahren gebräuchlichen Schriften hatten
ihre Wurzeln in der zweiten Hälfte der 20er
Jahre. Ob also 30er oder 50er Jahre lässt
sich manchmal nur vermuten. Ähnlich
verhält es sich mit den Unter schie den
zwischen 1958 und 1962: die Zuod nung ist
reine Spekulation. 

Das zweite Problem: die alten Läden ver-
schwinden. Vor zwei Wochen wurde die
»Josef Forster, Eisenwaren hand lung« am
Rot kreuz platz geschlossen (S.20). Aber es
gibt trotzdem noch relativ viele Fundstücke.
Sie fallen nur nicht immer auf: Und das liegt
einmal an den Materialien, die damals zur
Verfügung standen. Und an Handwerkern,
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Kafeneieon bei Delphi oder Olympia sitzen,
entspannt die kulturellen Genüsse und die
abendliche Speisenfolge diskutierend. So ist
jeder auf seiner individuellen Reise durch Zeit
und Raum. 

Welch wundervolle Illusion, die man wie
einen Kometenschweif hinter sich herzieht,
wenn man das Idyll wieder verlassen muss
und die sich erst auf der Briennerstrasse auf
dem Weg zurück ins Büro verliert. Und doch
hat sich für den Rest des Tages das
Bewusstsein der Lockungen des Sommers in
uns eingenistet, wie ein kleiner Geist – was
nicht weiter verwundert, war doch den alten
Griechen die Mittags- gleichzeitig die
Geisterstunde.

Der Winter
Ganz anders und deutlich hiesiger ist die
Stimmung in der Alten Pinakothek. Das
erweist sich schon am Eingang, denn man
muss den vollen Eintrittspreis entrichten. 
Im Gegensatz dazu hat die Leitung der
Antikensammlungen ein Herz und nimmt
nur einen deutlich reduzierten Preis von
denen, die allein das Cafe des Innenhofs mit
der Seele suchen, nicht aber die alten
Griechen und ihre Statuen.
Die Alte Pinakothek entschädigt uns dafür
mit etwas, was man im Winter viel zu wenig
hat: Mit Bewegung und Licht. Denn nach
dem Eingang im Erdgeschoß ist nun der
Oberstock zu erklettern, wahlweise über die
gewaltige Treppe, die nach Osten aufwärts

strebt oder ihre westliche Zwillingsschwester. Es sind weniger Treppen als vielmehr Aufstiege
zum Gipfel, wirken ebenso vielversprechend wie endlos.
Oben angekommen weitet sich der Blick und Licht flutet über den schnaufenden
Gipfelstürmer. Leer ist es hier zumeist und still. Eine Bank lädt zur Rast. Und nun kommt das
Beste: Das Sonnenbad. Durch die riesigen Fenster der weiten Südfront scheint die
Mittagssonne auf ihrer winterlich flachen Bahn über den Münchner Himmel und man kann die
Augen schließen und sich von der Wärme der Strahlen einhüllen lassen, mag es draußen noch
so frostig sein. Dies ist keineswegs zweckentfremdende Schändung eines der Kunst geweih-
ten Tempels. Nein. Klenze hatte für Ludwig dieses Museum geplant und für die Münchner
einen Ort des Flanierens und der Aussicht auf dieser hohen Galerie geschaffen, die sich, bevor
nach dem Krieg das riesige Treppenhaus eingebaut wurde, durchgehend über die gesamte
Breite der Südseite erstreckte. 

Und dann, je nach Tagesform, noch schnell ein
Blick in die Sammlung. Lust auf etwas
Deftiges? Dann empfiehlt sich der Rubenssaal.
Der brilliert nicht nur mit fleischigen Massen,
sondern bietet bei einigem Glück noch die
General-Probe für ein Kammerkonzert oder
einen Gedicht- und Liederabend, die hier hin
und wieder stattfinden. Und ist man etwas
intellektueller gestimmt, wäre ein Besuch bei
der Madonna Leonardo da Vincis das Richtige.
Dem könnte sich ein kleiner Spaziergang über
das knarzende Parkett der Hauptsäle anschlie-
ßen, vorbei an den großflächigen Highlights
der europäischen Malerfürsten. Zum guten
Schluss noch einen kleinen Imbiss mit heißem
Milchkaffee im Café des Erdgeschosses, bevor
man den Mantelkragen hochklappt, um sich
gegen den eisigen Winterwind zu stemmen
und in die nüchternen Grenzen des Büros
zurückzukehren.

Dr. Martin Stadler, MAV GmbH

die ihr Metier (noch) verstanden, ein Gefühl
für Materialien und Proportionen besaßen
und sich Zeit für ihre Arbeit nehmen konnten.

Die beiden wichtigsten Quellen für visuelle
Sünden – Foliendruck und Klebebuchstaben –
gab es noch nicht. Stattdessen griff man auf
Holzbuchstaben zurück, die aus etwa 8 mm
dicken Platten gesägt oder dreidimensional
aus dicken Brettern gefräst
wurden (rechte Abbildung). 

Glasscheiben waren als
Untergrund beliebt, weil
sie das Licht besser reflek-
tierten als andere Mate-
rialien.

Bei den Leuchtschriften verwendete man in
der Regel einzelne Buchstaben (Metall-
gehäuse mit Glasscheibe)  oder “nackte”, far-
bige Neonröhren. Für große Leucht kästen,
wie sie heute über den Schaufenstern üblich
sind, fehlten möglicherweise noch die techni-
schen Möglichkeiten für eine gleichmäßige
und haltbare Ausleuchtung. 

Aber das war nicht weiter schlimm: 
Man zeigte, wer man war und was man tat.
Und mehr war nicht zu sagen.

Anmerkungen zu einigen Bildern
1) West-Geld: Diese Hinweise sind eine ferne Erin -

nerung an jene Zeit, in der „die lieben Brüder 
und Schwestern jenseits der Zonengrenze” [Ernst
Lemmer, Bundes ver trie benen mi ni s ter ] unter bestimm-
ten Bedingungen zum Verwandten besuch in den
“Westen” durften und dort mit ihrem Alu mi nium geld,
das selbst für die Geldrück ga betaste zu leicht war, die
Automaten blockierten.
2) Romantausch gab es damals in vielen Städten:

ausgelesene Hefte von »G-Man Jerry Cot ton«,
»Kommissar X«, den Aben teuern des »Billy Jenkins«
(„nach Berichten des West mannes”), »Tom Prox«,
»Perry Rhodan« und vielen, vielen anderen Serien
wurden für 30 Pf verkauft und später für 10 Pf zurück-
genommen. (Die beiden abgebildeten Hefte stammen
nicht aus diesem Laden.)
3) Die Schrift stammt aus den 20er Jahren: Schrift 

Gestaltung wurde damals soweit wie möglich ersetzt
durch Schrift-Konstruktion 1. mit mit Zirkel: C, G, O, O
waren kreisrund. 2. mit Lineal: Die Strichstärke war
grundsätzlich gleich – bei älteren und jüngeren
Schriften wechselt sie bei den Rundungen, nicht 
nur bei P, Q, R sondern auch bei den oberen Bögen
von m, n und r zum Beispiel.

Helmut Winkler (Fotos und Text)

Eingang Pinakothek, (geöffnet tägl. außer montags)
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200 Jahre Akademie der bildenden Künste München
Dienstag, 15.07.2008 um 18.15 Uhr, Haus der Kunst

Führung mit Dr. Ulrike Kvech-Hoppe

Im Jahr 2008 feiert die Akademie der bildenden Künste München ihr 200 jähriges Jubiläum. Das Haus der
Kunst widmet der wechselvollen und spannenden Geschichte dieser Institution eine umfangreiche Ausstellung,
in deren Mittelpunkt die internationale Anziehung und Ausstrahlung der Akademie steht.Leihgaben aus
Osteuropa, Skandinavien und Nordamerika belegen den weit reichenden Einfluss der Münchner Akademie, ins-
besondere  die Historienmaler der Piloty-Schule. Moderne Vertreter sind Klee Kandinsky und Marc. Die
Ausstellung zeichnet jedoch auch  den schleichenden Bedeutungsverlust der Akademie und die Nazizeit nach.
Beachtung findet auch die Nachkriegszeit mit den Studentenrevolten von 1968.

Unser Prä - Olympiaschmankerl:

Führung zur Sonderausstellung anlässlich der 
XXIX. Olympischen Spiele in Peking

Für alle, die die Bunten Götter geliebt oder verpasst haben.

Begegnung in bunt  - Farbrekonstruktion antiker Plastik 
in Griechenland und China

Donnerstag, 24. Juli 2008, 18.00 Uhr, Museum für Abgüsse Klassischer Bildwerke, Meiserstr. 10, 80333 München

Führung mit Dr. Ulrike Koch-Brinkmann 
(Projekt zur Erforschung der Farbigkeit antiker Kunst und Architektur)

Grundlage sind die spannenden Erkenntnisse der beiden weltweit führenden Projekte zur Erforschung der Poly-
chromie antiker Plastik. Die Farben Griechenlands und Chinas stehen einander in lebendigem Vergleich gegen-
über – wer hat wie gemalt? Wie bunt waren die Bildwerke? Gefällt uns das – und wenn ja, warum nicht?
Neben den zur Sonderausstellung gehörenden Exponaten wird Frau Dr. Koch-Brinkmann uns auch das sensa-
tionelle Modell des Parthenon aus dem 19. Jahrhundert zeigen, wo nun in einem aufwändigen restauratori-
schen Verfahren Übermalungen der 70er Jahre des 20. Jhs entfernt werden, um die originale Farbfassung
zurückzugewinnen.

Die Führungen kosten € 5,00 p.P. – zuzüglich Eintritt für die jeweilige Ausstellung.

Anmeldung per Fax an den MAV:  089. 55 02 70 06  – für folgende Führung/en

[  ]  200 Jahre Akademie der bildenden Künste 15.07.2008 für ____ Person/en

[  ]  Begengnung in bunt 24.07.2008 für ____ Person/en

Name Vorname

Straße PLZ, Ort

Telefon, Fax E-Mail

Unterschrift Kanzleistempel
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Adolf von Menzel. Radikal Real - Terminänderung
Donnerstag, 31.07.2008 um 18.15 Uhr, Kunsthalle der Hypo Kulturstiftung 
(Beschreibung der Ausstellung siehe Mitteilung vom Juni 2008)

Das Dachauer Moos und die Künstler
Samstag, 02.08.2008 um 13:00 Uhr, in der Dachauer Gemäldegalerie in der Altstadt

Führung mit Dr. Ulrike Kvech-Hoppe

Die Dachauer Gemäldegalerie zeigt in ihrer repräsentativen ständigen Sammlung Landschafts- und Genrebilder
des 19. und frühen 20. Jh. Damals entstand eine der der kunsthistorisch wichtigsten Künstlerkolonien 

Deutschlands, die auf die Entwicklung der modernen Kunst des 20. Jh. großen Einfluss hatte. Werke von Carl 
Spitzweg, Adolf Hoelzel, Christian Morgenstern. Die Sonderausstellung „Künstlerinnen um die Jahrhundert-
wende“ soll gestreift werden.

Führung durch die Ohel-Jakob-Synagoge -
"Gang der Erinnerung" und Synagoge

Donnerstag, 04.09.2008 um 17:30 Uhr, und Donnerstag, 27.11.2008 um 18:00 Uhr,

Treffpunkt: jeweils 20 Minuten vor Gührungsbeginn, Eingang Gemeindezentrums der IKG, Jakobsplatz 18

Bei dieser Führung (Dauer ca. 1 Stunde) kommen neben den architektonischen auch die kultischen Aspekte 
des Gotteshauses, wie etwa die jüdischen Feste im Jahreslauf, zur Sprache. Besucher erhalten einen kurzen 
Überblick über die Geschichte des Münchner Judentums und seiner ehemaligen und gegenwärtigen Ein-
richtungen. Die Zerstörung und Verfolgung der jüdischen Gemeinschaft während der NS-Zeit ist ebenfalls 
ein Thema. Der "Gang der Erinnerung", die Verbindung zwischen Synagoge und Gemeindehaus, wurde 
zum Gedenken an die in dieser dunklen Zeit ermordeten und verstorbenen jüdischen Münchner errichtet.

Grundsätzlich gelten folgende Regelungen (siehe auch www.muenchener Anwaltverein.de):
Verbindliche Anmeldung (alle Teilnehmer müssen einzeln namentlich benannt werden) bis zum
21.08.2008 ist zwingend erforderlich, da 10 Tage vor der Führung eine Teilnehmerliste eingereicht wer-
den muss.Teilnehmerzahl begrenzt! Alle Teilnehmer (ab 16 Jahren) werden gebeten einen Lichtbildausweis 
bei sich zu haben, um angemessene Kleidung wird gebeten, Herren zusätzlich eine Kopfbedeckung.  Um 
lange Wartezeiten auf Grund der hohen Teilnehmerzahl zu vermeiden, bitten wir, nach Erhalt der Anmelde-
bestätigung, um Bezahlung der Führungskosten von 5 € per Überweisung oder in bar in der Geschäftsstelle
im Justizpalast (Kontoverbindung und Öffnungszeiten der Geschäftsstelle siehe Impressum S. 20).

Die Führungen kosten € 5,00 p.P. – zuzüglich Eintritt für die jeweilige Ausstellung.

Anmeldung per Fax an den MAV:  089. 55 02 70 06  – für folgende Führung/en

[  ]  Adolf von Menzel. 31.07.2008 für ____ Person/en 

[  ]  Dachauer Moos 02.08.2008 für ____ Person/en

[  ]  Ohel Jacob Synagoge 04.09.2008 für ____ Person/en 27.11.2008 für ____ Person/en

Name Vorname

Straße PLZ, Ort

Telefon, Fax E-Mail

Unterschrift Kanzleistempel
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Stellenangebote an Kollegen

Erfolgreiche Anwaltskanzlei, seit  fast 20 Jahren „Boutique“ im
deutsch-italienischen Wirtschafts- und Handelsrecht,  sucht

junge(n) Rechtsanwältin/Rechtsanwalt

mit guten italienischen Sprachkenntnissen, ordentlichen
Examina, dem Willen zum Erfolg  und  Sinn für die Bedürfnisse
des Marktes und unserer  – meist mittelständischen -  Kunden. 

Es erwarten Sie ein kleines Team mit hervorragendem
Betriebsklima, ein Arbeitsplatz in bester Innenstadtlage und eine
leistungsgerechte Vergütung mit erfolgsabhängigem Anteil. 

Ihre aussagekräftige Bewerbung  richten Sie bitte an
robert.goedecke@legale.de

LegaleDE Rechtsanwälte, Türkenstr. 11, 80333 München

Wir sind eine Familienrechtskanzlei in zentraler Lage in
München und suchen zur Verstärkung unseres Teams
einen motivierten 

Fachanwalt für Familienrecht (m/w)

oder 

Fachanwaltsanwärter mit Berufs-
erfahrung im Familienrecht.

Sie sollten Engagement, ein sicheres Auftreten sowie
Freude im Umgang mit Mandanten mitbringen.

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

Chiffre Nr. 66 / Juli 2008 an den Münchner AnwaltVerein e.V.

Stellengesuche von Kollegen

Rechtsanwalt mit drei Jahren Berufserfahrung v.a. im Insolvenzrecht
sucht neue berufliche Herausforderung in München.

Zuschriften bitte unter: insolvenzrecht1@web.de

RA: 2-jährige Berufserfahrung, Schwerpunkt Steuerrecht,
beratende und prozessuale Tätigkeit im Steuerrecht und im Zivilrecht,

finanzbehördliche Rechtsbehelfs- und finanzgerichtliche Rechts-

behelfs- und Rechtsmittelverfahren – abgeschlossene Ausbildung als

Steuerfachangestellter, Fachanwaltslehrgang Steuerrecht,

sucht neue Aufgabe in Anwaltskanzlei für Steuerrecht.
Zuschriften erbeten unter Chiffre Nr. 72 / Juli 2008 an den MAV.

Bürogemeinschaften

Bürogemeinschaft / Zusammenarbeit

Acht Anwälte und Steuerberater in einer bestens ausgestatteten 

und absolut zentral gelegenen Kanzlei würden sich über die

Zusammenarbeit mit einem/r weiteren qualifizierten Kollegen/in mit

(ausbaufähigem) Mandantenstamm und Spezialisierung in einem

Rechtsbereich mit wirtschaftlichem Bezug freuen, um dadurch die

Mandanten noch besser betreuen zu können. Wichtig ist für uns die

kollegiale Zusammenarbeit und eine Spezialisierung, die zum bisheri-

gen Spektrum unserer Kanzlei passt. Interessant wären z.B. Anwälte

mit arbeits- oder insolvenzrechtlicher Ausrichtung. Die komplette

Infrastruktur der Kanzlei kann natürlich genutzt werden.

Emrich, Schötz und Partner, Arnulfstr. 2, 15. OG, 80335 München
Tel.: 089 / 549 119 - 0

Stellenausschreibung für RechtsanwaltIn/RechtsreferendarIn

Wir suchen für unsere Kanzlei zum nächstmöglichen Zeitpunkt
fachliche Verstärkung für ca. 20 –25 Stunden/ Woche (gerne
auch promotionsbegleitend)

schwerpunktmäßig auf dem Gebiet des 
Datenschutz- und IT-Rechts,

aber auch im Bereich des allgemeinen Zivilrechts. Vorkenntnisse
vor allem im Bereich des Datenschutzrechts sind erforderlich,
Erfahrungen im Projektmanagement gerne gesehen.

Ihre Bewerbungen richten Sie bitte an:

Dr. Schmid, Dr. Selk & Hoffmann
R e c h t s a n w ä l t e

z. Hd. Herrn RA Dr. Robert Selk, LL.M.
Königinstr. 11 a
80539 München

selk@kanzlei-ssh.de

Welche netten und aufgeschlossen Kollegen/Kolleginnen
sind an der Gründung einer Bürogemeinschaft in der
Innenstadt interessiert. 

Näheres persönlich unter mobil: 0172 - 784 32 51.
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München-West. Steuerberaterin bietet Rechtsanwältin oder
Rechtsanwalt eine Bürogemeinschaft an. Hierzu stehen zwei Räume
mit ca. 45 m² zur Verfügung. Telefonnetz sowie ein Besprechungs-
zimmer sind zur Mitbenutzung vorhanden. Eine Zusammenarbeit mit
Synergiewirkung wird angestrebt. 

Kontaktaufnahme unter 0177 / 897 08 96 erbeten.

Bürogemeinschaft / Zusammenarbeit gesucht

Engagierte Fachanwältin für Familienrecht sucht in Bürogemeinschaft
1 - 2 Zimmmer zzgl. Sekretariatsplatz bzw. Mitbenutzung des vor-
handenen Personals. Ich wünsche mir nette Kollegen, ein gutes
Betriebsklima und gegenseitige Urlaubsvertretung.

Telefonische Kontaktaufnahme bitte unter: 0175-58784 43.

Wir, drei Rechtsanwälte (60, 56, 40), bieten einer Junganwältin
oder einem Junganwalt eine Chance zum Einstieg. In unserer
überwiegend zivilrechtlich orientierten Bürogemeinschaft ist
ein Raum kostengünstig (z.B. umsatzabhängig) abzugeben. Es
besteht die Möglichkeit der Nutzung unserer Infrastruktur.
Mandate können zunächst vereinzelt, mit zunehmendem
Umfang, übertragen werden. Zuschriften an den MAV unter
Chiffre Nr. 65 / Juli 2008.

München - Schwabing

Bestehende Bürogemeinschaft in gepflegtem Altbau mit modern
ausgestatteten Räumen (incl. Besprechungszimmer, Mietanteil
ca. 300,- EUR) sucht noch RAin / RA / StB, evtl. verbunden mit
der Bearbeitung von Mandaten. Tel. 089 - 36 100-992, Fax - 993.

München: FA für Medizinrecht, langjährige Berufserfahrung,
Arbeitsschwerpunkte: Arzthaftungsrecht, Vertragsarztrecht,
Praxiskauf, Krankenversicherungsrecht, sucht Anschluss an
Kanzlei mit medizinrechtlichem Schwerpunkt. Zuschriften 
erbeten unter Chiffre Nr. 62 / Juli 2008.

Bürogemeinschaft sucht Verstärkung

Freundliche/r, auch jüngere/r Kollegin oder Kollege,

zum 1. September 2008 gesucht von älterem Einzelanwalt 
für repräsentative, technisch gut ausgestattete Altbaukanzlei
in Schwabing, Elisabeth- und Tengstraße —   frei wird der
schönste Raum der Kanzlei mit ca. 34 m², faire Kostenteilung
mit bisher zwei weiteren Kolleginnen. Computer-, Kommu-
nikations- und sonstige Einrichtungen sowie das Sekretariat
könnten mitbenutzt werden, d.h. geringe Startkosten.

Bitte anrufen unter: 0179 12 40 717

Selbständige RAin sucht Anschluss an Bürogemeinschaft
mit netten Kollegen. 

Ich bevorzuge moderne, helle und großzügige Büroräume mit
schönem Zuschnitt in verkehrsmäßig gut angeschlossener
Innenstadtlage. PKW-Abstellplatz oder Garage sowie Anschluss
an die Büroinfrastruktur erwünscht. Daneben lege ich besonde-
ren Wert auf ein harmonisches, fröhliches und kollegiales
Zusammenarbeiten der Kollegen. 

Über Ihre Antwort unter mobil: 0172 / 784 32 51 freue ich mich.

Büroräume/Bürogemeinschaft

Schwabing’s beste Lage am Englischen Garten

Unsere Kanzlei befindet sich in einem der schönsten Jugendstilhäuser
Münchens. Wir vermieten 1 großzügiges Zimmer. Auf Wunsch ist die
Mitbenutzung des Sekretariats und des Besprechungszimmers, der
Bibliothek sowie des Faxgerätes, Kopierers etc. möglich. Die
Infrastruktur ist auf dem neuesten technischen Stand. 

Ansprechpartner: 
Rechtsanwältin Andrea Wernicke, Tel.: 089 / 38 38 71 - 0.

Bürogemeinschaft für Rechtsanwälte und Steuerberater,
auch Zusammenarbeit

Zivilrechtlich ausgerichtete repräsentative Kanzlei in Innenstadtlage
Münchens (Hauptbahnhof / Stachus) bietet 1 - 2 moderne Räume 
(ca. 25 qm / Raum, Parkett, Bodentanks für Internetanschluss etc.),
Mitbenutzung des Besprechungszimmers und eines Sekretariatsplatzes
möglich, Stellplätze im Haus.

Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte unter der 
Mobil-Nr. 0172 - 913 86 55.

Bürogemeinschaft

Anwaltszimmer (20 m²) in zentraler Lage zu vermieten - auch geeignet
für jungen Kollegen, der sich selbständig machen möchte. Überhang-
mandate können bearbeitet werden.

Ich bin zur Zeit als Einzelanwältin tätig (Schwerpunkte: Verkehrsrecht,
Familienrecht, Arbeitsrecht) und suche Kollegen mit der Bereitschaft
zu kollegialem Austausch, gegenseitiger Kooperation und evtl. 
späterer engerer Zusammenarbeit.

RAin von Heimburg: 089 / 59 20 33.

Rechtsanwälte Weinberger & Partner
Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

Wir suchen, zunächst in Bürogemeinschaft, eine/n engagierte/n
Kollegin/en (gerne auch Berufsanfänger) mit eigenem

Mandantenstamm für eine langfristige Zusammenarbeit. Unsere
Kanzlei liegt in äußerst attraktiver Lage am Nymphenburger Kanal. 

Die Büroräume sind großzügig ausgestattet. 
Zur Verfügung stehen ein Büroraum mit ca. 24 qm sowie gegebenen-
falls ein Sekretariatsplatz. Die Kanzlei ist sachlich und personell bestens 

ausgestattet und bietet ein äußerst angenehmes Betriebsklima.

Südliche Auffahrtsallee 29, 80639 München
Tel.: 089 / 1297091, Fax: 089 / 1296000
email: mail@weinberger-partner.com

Bürogemeinschaft und/oder Außensozietät in 85540 Haar –

Nach Auszug des bisherigen Mitmieters suche ich bis spätestens

01.11.2008 eine/n Mitstreiter/in zur Bildung einer Bürogemein-

schaft und/oder Außensozietät. Kanzlei besteht im November

2008 seit drei Jahren, diesseitige Tätigkeitsfelder sind Miet-, 

Straf-, Arbeits- und allgemeines Zivilrecht. Verkehrsgünstige Lage

an der Münchener Straße, 5 Min. zur S-Bahn, von dort 25 Min.

zum Hauptbahnhof. Größe circa 85 m², davon zur Alleinnutzung

ein großes Büro mit der Möglichkeit zur Aufstellung eines

Besprechungstisches, möbliertes Sekretariat zur hälftigen

Nutzung, Telefonanlage und Faxanschluss in allen Arbeitsräumen,

Teeküche, Toiletten, Keller, falls gewünscht TG-Stellplatz.

Monatsmiete warm circa € 550,00. 

Kontakt: Rechtsanwalt Thomas M. Novak, Tel. 089/4564030. 
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Engagierte/r Rechtsanwältin/Rechtsanwalt gesucht, die/der
neben eigenen Mandaten in zentral gelegener Kanzlei auch das 
eine oder andere Überhangmandat bearbeiten will, für Termin-
vertretungen zur Verfügung steht, die Absicht hat, den Fachanwalts-
titel für Verkehrs-/Versicherungs-/Miet-/WEG-/Arbeits-/Familienrecht
zu erwerben und die gesamte Infrastruktur, Telefonanlage,
Telefondienst zum Betrag in Höhe von monatlich € 600,00 zzgl.
Mehrwertsteuer mitbenützen will und hierfür ein helles, ruhiges 
ca. 18 qm großes Kanzlei-/Arbeitszimmer benötigt.
Weitere Informationen unter Telefonnummer 089 / 59 76 20 bzw. 
E-mail RAWidemann@web.de.

KANZLEI IN GILCHING bei München:

Ich Rechtsanwalt 47 Jahre, Tätigkeitsbereich: Familienrecht, Erbrecht,
Handels- und Gesellschaftsrecht, sowie Rechtsanwalt 33 Jahre
Interessenbereiche Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht,
Verwaltungsrecht (Allgemeines Verwaltungsrecht, Ausländerrecht,
Öffentliches Baurecht), Privates Baurecht, suchen Rechtsanwälte/
Rechtsanwältinnen zur weiteren

Bildung einer Bürogemeinschaft.

Kanzleiräume, RA MICRO, USM Haller Ausstattung, Personal vorhan-
den, Konditionen sind Vereinbarungssache. Interessenten melden sich
bitte bei RA Dr. Thomas Schröcksnadl, Römerstr. 27, 82205 Gilching,
Tel. 08105/77813.

Siebeck Hofmann Voßen & Kollegen
Rechtsanwälte

Wir sind eine renommierte, aus drei Sozien bestehende

Anwaltskanzlei in München. Unsere Spezialisierungen liegen

insbesondere im öffentlichen und privaten Baurecht, im

Fachplanungs- und Kommunalrecht sowie im Wirtschafts-,

Gesellschafts- und Erbrecht. Wir betreuen zahlreiche

Großmandate und kooperieren eng mit namhaften Rechts-

anwalts- sowie Wirtschaftsprüfer- und Steuerberaterkanzleien.

Durch Aufnahme weiterer hochqualifizierter Partner wollen wir

unsere Kernkompetenzen verstärken, wobei wir Wert auf ein

kollegiales und freundliches Miteinander legen. Für die Zeit des

Kennenlernens stellen wir uns eine Bürogemeinschaft vor. 

Auf ein Gespräch mit Ihnen freuen wir uns. Absolute

Vertraulichkeit ist selbstverständlich. Nähere Informationen

unter: www.shk-law.de

Siebeck Hofmann Voßen & Kollegen,

Widenmayerstr. 6, 80538 München

Tel.: 089/2421370, E-Mail: kontakt@shk-law.de

Immobilienrechtlich spezialisierte Kanzlei (2 RA'e) in
Haidhausen bietet Kollegen/in Bürogemeinschaft mit Synergie-
effekten in repräsentativ saniertem Altbau, 2. Min. zur S-Bahn.
Zur Verfügung steht ab 01.08.2008 ein Zimmer mit ca. 15 qm
(Telefonanlage, Telefondienst, Empfang und Reinigung incl.). 
Das Sekretariat, die Computeranlage, der Kopierer sowie das 
Fax können gegen Kostenbeteiligung mit genutzt werden. Eine
langfristige Zusammenarbeit (evtl. auch Partnerschaft) wird
angestrebt. Tel: 089 / 45 87 64 - 0 RAin Wanner.

Kooperation / kollegiale Zusammenarbeit

Seit 1992 in München tätiger RA mit eigener Kanzlei bearbeitet für
beabsichtigte Zulassung als FA arbeitsrechtliche Mandate.
Mandantenschutz selbstverständlich.

Zuschriften bitte unter Ciffre Nr. 63 / Juli 2008 an den MAV.

Vermietung / freie Mitarbeit

RA Kanzlei in idealer Lage in Schwabing bietet RA - Kollegin/-en oder
Steuerberater einen sehr schönen Raum und optional einen
Sekretariatsplatz. Erwünscht sind gegenseitige Urlaubsvertretung,
lockere konstruktive Arbeitsatmosphäre und auf längere Sicht engere
Zusammenarbeit. Weitere Modalitäten sollten im persönlichen
Gespräch abgestimmt werden. Mitarbeit in der Kanzlei erwünscht,
aber nicht Voraussetzung.

Rechtsanwälte Heinz Bethcke & Tim King, Maria-Josepha-Straße 14,
80802 München, Tel.: 089 / 33 15 05, Fax 089 / 33 19 57.

vermieten / mieten

Repräsentative Büro- / Kanzleiräume in Toplage in
Altbogenhausen provisionsfrei zu vermieten.

Es handelt sich um das komplette erste Obergeschoss eines
Villengebäudes in der Maria-Theresia-Straße 20 in 81675 München.
Größe: 215 m². Zeitgemäße Ausstattung, Teeküche, Parkett.
CAT 5 - Verkabelung wird bei Bedarf eingebaut. Tiefgaragenplätze
können angemietet werden.

Beziehbar ab Juni 2008 - eventuell auch früher.
Miete: € 4.192,50 zzgl. Nebenkosten/Heizung.

Auskünfte erteilt: Rechtsanwältin Jutta Meyer-Kulak, 
Telefon 089/336003

Büroräume/Untervermietung

Wir, eine Rechtsanwaltskanzlei mit zur Zeit 3 Anwälten, vermieten
2-3 abgetrennte Räume (ca.70 qm mit Teeküche) in bester Lage
in München, Amalienstraße, direkt neben der Universität, an
Rechtsanwalt und/oder Steuerberater unter. Frühester Einzugs-
termin ist der 01.07.08. Miete nach Vereinbarung. Spätere
Zusammenarbeit oder Bürogemeinschaft ist denkbar. Bei
Interesse wenden Sie sich bitte an Herrn RA Weber unter der
Tel.-Nr.: 089-334676. Bitte keine Anfrage nach Freier Mitarbeit
oder Übernahme von Mandaten.

Polen und Deutschland

Wojciech Roclawski
Radca prawny (PL) &

Rechtsanwalt (DE)

bietet Zusammenarbeit für deutsche Kollegen auf dem
gesamten Gebiete der Republik Polen an.

Die Kanzlei RGW Roclawski Graczyk i Wspolnicy sp.k. 
spezialisiert sich auf das weit gefasste Wirtschaftsrecht, 
darunter Übernahmen, M&A sowie Umwandlungen von
Unternehmen. RGW verfügt ferner über einschlägige
Erfahrung im Energiewirtschafts-, Umwelt und Transportrecht.

RGW Roclawski Graczyk i Wspólnicy
Adwokacka Spólka komandytowa

ul. Mochnackiego 4, 02-042 Warszawa (Polen)
Tel. 0048 22 883 62 50 - 52; Fax 0048 22 658 45 82

www.rgw.com.pl
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Anwaltskanzlei Nähe Prinzregentenplatz

vermietet Kanzleiraum ca. 20 qm in schön renovierten Altbauräumen
(Parkettboden, Stuckdecke) an Rechtsanwältin/Rechtsanwalt oder
Steuerberaterin/Steuerberater ab sofort oder später.

Rechtsanwalt Scharrer, Grillparzerstr. 38, 
81675 München, Tel. 089 / 41 35 37 -0.

Kanzleiübernahme

RA, 32, LL.M. USA, übernimmt gerne Kanzlei 
Chiffre Nr. 71 / Juli 2008.

Rechtsanwältin sucht zur Übernahme nach ca. 2 jähriger 

überleitender Teilzeitmitarbeit Kanzlei - bevorzugt auf dem Gebiet 

des allgemeinen Zivilrechts, Versicherungsrechts, Familienrechts,

Verkehrsrechts.

Zuschriften bitte unter Chiffre Nr. 73 / Juli 2008 an den MAV. 

Verkäufe

Verkauf Büroräume - derzeit als Kanzlei genutzt
In guter Lage im Osten von München mit Anbindung an die A8 und
an U2 und U5 sowie Buslinien in der Nähe und Parkplätze vor dem
Haus werden 3 Büroräume mit zusätzlich großer Lagerfläche ohne
Maklerprovision verkauft zu einem fairen Preis gegen Gebot. 

Bei rechtzeitiger Mitteilung können z.B. Kopiersystem mit Fax- und
Scananbindung sowie weitere Einrichtungsgegenstände übernom-
men werden.

Auch nutzbar als Versicherungsbüro sowie für sonstige Dienstleister.
Räume werden demnächst frei und können zum 01.09.2008 oder
auch früher bezogen werden. Verkabelung zur Nutzung mehrerer
Arbeitsplätze über Serverlösung ist vorhanden. Ernstgemeinte
Angebote bitte an den MAV unter Chiffre Nr. 70 / Juli 2008.

Junger Kollegin (auch jungem Kollegen) - bevorzugt FA FamR -
wird Gelegenheit zur Übernahme einer gut eingeführten
Einzelkanzlei in München-Schwabing zu absolut großzügigen
Konditionen geboten.

Zuschriften bitte an den MAV unter Chiffre Nr. 67 / Juli 2008.

Rechtsanwältin sucht kleineren Büroraum und/oder Mitbe-
nutzung eines Besprechungsraumes in einer Kanzlei im LKr STA,
FFB oder im Münchner Westen. Tel.: 0171/1224941

Zivil- und Wirtschaftskanzlei aus NRW-Großstadt mit Münchener

Mandaten sucht zum Aufbau des Münchener Büros Übernahme
einer Kanzlei oder Mandantenstamm im Bereich Allgemeines

Zivilrecht, individuelles und kollektives Arbeitsrecht, Versicherungs-

recht, Steuerrecht. 

Anfragen bitte unter Chiffre Nr. 64 / Juli 2008 an den MAV.

Prozessvertretung

Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in Berlin und München
übernimmt Termins- und Prozessvertretungen aller Art:

CLLB München CLLB Berl in
Liebigstr. 21, 80538 München Dircksenstr. 47, 10178 Berlin    
Tel.: (089) 552 999 50 Tel.:  (030) 288 789 60                        
Fax: (089) 552 999 90 Fax:  (030) 288 789 620

mail: kanzlei@cllb.de
web: http://www.cllb.de

 Zeitgemäße Ausstattung mit Eichen-  
 parkett, FBH, CAD-5-Verkabelung

 Inkl. kompletter Teeküche, Gäste-WC   
 sowie separatem Damen- und 
 Herren-WC

 2 Einzelstellplätze + 1 Duplexparker in  
 der hauseigenen TG

 Moderne Büroetage im 3. OG

 Neubau, Fertigstellung 2007

 Insgesamt 230 m² Fläche

 7 Einzelbüros, z.T. m. Wintergarten   
 oder Balkon

 Großzügiges Empfangsfoyer

München-Haidhausen, Kirchenstraße

Büro in Bestlage.

MK Immobilien Service
Tel. 0 89/856 995 97

Kaufpreis € 3.800,-/m² Nutzfl., zzgl. Mwst. + Prov.

Für Eigennutzer und Kapitalanleger:

Belgien und Deutschland

PETER DE COCK

ADVOCAAT IN BELGIEN

RECHTSANWALT IN DEUTSCHLAND

(EIGNUNGSPRÜFUNG 1994 BEST.)

steht
Deutschen Kollegen für Mandatsübernahme im gesamten 

belgischen Raum zur Verfügung

über 27 Jahre Erfahrung mit Handels-, Straf- und Zivilrecht, 
Bau-, Transport- und Verkehrsrecht, Eintreibung, Schadens-
ersatzforderungen, Klauselerteilung, Zwangsvollstreckung

Mediation und Arbitration

KAPELSESTEENWEG 48, B-2930 BRASSCHAAT (ANTWERPEN)
TEL. 0032 3 646 92 25 - FAX. 0032 3 646 45 33

E-MAIL: adv-ra.peterdecock@skynet.be
INTERNET: www.peterdecock.net
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Stellenangebote nicht jur. Mitarbeiter

Renommierte Anwaltskanzlei im Zentrum Münchens (Elisenhof) sucht
ab September 08 Rechtsanwaltsfachangestellte/n mit mehr-
jähriger Berufserfahrung (insbesondere in ZV und Kostenrecht) für
Teilzeittätigkeit bis zu 30 Stunden (gerne auch freiberuflich). Wir 
bieten einen modernen Arbeitsplatz und gute Bezahlung. Bitte sen-
den Sie Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen an den MAV unter
Chiffre Nr. 68 / Juli 2008.

Anwaltskanzlei am Sendlinger-Tor-Platz (2 FA FamR)

bietet einer Rechtsanwaltsfachangestellten ab September 2008
eine Teilzeitbeschäftigung von 8 Stunden, ab Januar 2009 
16 Stunden/Woche in modernen Kanzleiräumen und angenehmer
Arbeitsatmosphäre. Wir erwarten sichere Kenntnis von RA-Micro,
Interesse am selbständigen Arbeiten sowie ein gepflegtes
Erscheinungsbild und verbindlichen Umgang mit Mandanten.

RAe Hartman-Hilter
Tel.: 089 / 23 66 33-0
Fax.: 089 / 23 66 33-23

Wir sind eine mittelständische Kanzlei im Herzen Münchens in bester
Lage (Nähe Marienplatz) und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine RA-Fachangestellte mit bis zu fünf Jahren Berufserfahrung. 
Wir sind in verschiedenen Rechtsgebieten tätig. Ihre Tätigkeit wird
dementsprechend abwechslungsreich sein und das gesamte Aufgaben-
spektrum einer RA-Fachangestellten umfassen. Erwartet werden Einsatz-
bereitschaft, Verantwortungsbewußtsein, professioneller Umgang mit
Mandanten sowie ein selbständiger und präziser Arbeitsstil.

Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten, senden Sie uns Ihre
Unterlagen an info@nehlundbaier.de.

Mittelständische stark expandierende 
Leasinggesellschaft

sucht zur Unterstützung der Rechtsabteilung 

ausgebildete Anwaltssekretärin.

Wir gehören zu den großen Hersteller- und Banken-unabhäng-
igen Leasinggesellschaften in Deutschland und bedienen im
Bereich KFZ Leasing, Maschinen- und Medientechnik- sowie
Small Ticket Leasing die mittelständische Wirtschaft in der
Bundesrepublik Deutschland und Österreich.

Es erwartet Sie ein S Bahn naher, heller, freundlicher Arbeitsplatz
in einem modernen technisch auf höchstem Niveau ausgestatte-
ten Büro in einem hoch motivierten Team. Die Bezahlung ist
überdurchschnittlich

Wir erwarten von Ihnen neben der fachlichen Qualifikation,
Organisationsgeschick, Flexibilität und Teamfähigkeit.
Wenn es Sie interessiert in einem der derzeit größten
Wachstumsmärkte zu arbeiten, dann senden Sie Ihre Bewerbung
an

Online Leasing GmbH & CO KG
Herrn Steiner
Prof.Messerschmitt Str. 3 
85579 Neubiberg
Tel: 089/54423511
E Mail:steiner@onlineleasing.de

Für meine zivilrechtlich ausgerichtete Einzelkanzlei im Zentrum
Münchens (U 4/5 Theresienwiese) suche ich ab Oktober/November 08
eine Rechtsanwaltsgehilfin in Teilzeit zur Führung des
Sekretariats, vorerst für ca. 3 Jahre als Mutterschaftsvertretung. In 
der Kanzlei ist neben mir eine weitere Rechtsanwältin in Teilzeit tätig. 

Bewerbung mit Lichtbild erbeten unter Chiffre Nr. 69 / Juli 2008 
an den MAV.

Stellengesuche nicht jur. Mitarbeiter

Sekretärin / Assistentin (freiberuflich)

perfekt in allen Büroarbeiten, langjährige Erfahrung in versch. RA/WP-

Kanzleien, auch Verlage/Medien/Arch.-Ing. Büros,  (z.B. Pharmarecht/

Vertragswesen) (keine RA-Gehilfin) übernimmt Sekret.aufgaben

und/oder Schreibarbeiten (MS-Office) in Ihrem Büro oder in

Heimarbeit. Schnelles, korrektes Arbeiten zugesichert, Teilzeit/halb-

tags und/oder sporadisch aushilfsweise.

Tel.: 089141 1996, Fax: 089 143 44 910, mobil: 0170 184 3338.

Anwaltskanzlei in Schwabing

sucht Sekretärin gern mit Berufserfahrung, guten Schreibkennt-
nissen, Englisch, ca. 10 Std./ Woche.

Tel. 30701570 oder email rain.romana.fuchs.mayrhofer@t-online.de 

Wie wir Sie uns wünschen:

Rechtsfachwirt/in
fit in
Zwangsvollstreckung
Buchhaltung
Kanzleiorganisation

Die Arbeit macht Ihnen Spaß, Sie sind erfahren und neugie-
rig, 
lernbegierig, und engagiert. Zupackend, wo nötig. 

Eigenständigkeit ist wichtig. Und in gleichem Maße: 
Freundlichkeit.

Was die Kanzlei betrifft: Zivilrechtlich ausgerichtet, mittel -
ständisch geprägt. Sie arbeiten gemeinsam mit Anwälten 
und Mitarbeitern für den Mandanten.

Interessiert?
Dann sollten wir uns kennen lernen. Schreiben Sie uns?

HLDS Hohenlohe
Herrn RA Georg Lill
Widenmayerstraße 34, 80538 München

bewerbung@ra-lill.de
Telefon 089. 982 774 90
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Anwaltssekretärin mit langjähriger Praxis sucht zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt auf freiberuflicher Basis eine neue Tätigkeit circa 
25 oder 30 Stunden in der Woche. Ich arbeite gern selbstständig und
bin mit allen in einer Kanzlei anfallenden Arbeiten vertraut. Hierzu
zähle ich das Kostenrecht und die dazu gehörigen Schriftsätze, die
gesamte Zwangsvollstreckung, Termin- und Fristenüberwachung und
die Abwicklung von Verkehrsunfällen. 
Sie erreichen mich unter: 089/7143608 oder per E-Mail:
Ingrid.Kell@topword.de.

Rechtsanwaltsfachangestellte mit langjähriger Berufserfahrung

bietet auf freiberuflicher Basis eigenständige Erledigung von

Mahn- u. Zwangsvollstreckungsverfahren (RenoStar-Lizenz

vorhanden), Tel. 0177 / 722 53 50.

Dienstleistungen

- Bürodienstleistungen aller Art - 

Sabine Raab

Rechtsanwaltsfachangestellte, selbständig,

bietet Aushilfe, stundenweise, gerne auch langfristig 

vor Ort in Ihrer Kanzlei bzw. am Heimarbeitsplatz 

bei Krankheit, Urlaub und Personalengpässen 

Sprachen: Deutsch, Englisch

Tel: 0175/ 41 46 337

Schreibbüros

Outsourcing ist in!

� Schreibarbeiten - vom Profi in perfekter Qualität!

� Digitale Diktate (.wav, .dss, .mp3 etc.) - Bearbeitung 
unabhängig von Bürozeiten und Ihrem Aufenthaltsort!

� Mahn- und Vollstreckungsverfahren - professionell durch
erfahrene Sachbearbeitung mit eigener RA-MICRO-Lizenz!

� Schulungen (RA-MICRO, Zwangsvollstreckung)

� Profitieren Sie von meinen umfassenden 
Online-Auskunftsmöglichkeiten:
Schuldnerregister, Umzugsdatenbank, 
Bonitätsauskünfte, Firmenprofile u.a.

Juristisches Schreibbüro Brigitte Gadanecz
Tel. 089 - 89 71 25 27 Fax 089 - 89 71 25 28
Mobil 0163 - 364 26 56 E-Mail: gadanecz@gmx.de

Büro- und Schreibservice Staimer Schreibarbeiten jeder Art

nach Vorlage, Band und Diktat. 

Wir entlasten Ihr Büro preisgünstig.

Tel.: (089) 42 12 47 - Fax (089) 42 29 56

e-Mail: Horst.Staimer@t-online.de

Eilservice

Zuverlässige RA-Gehilfin mit 19-jähriger Berufserfahrung, fit und fix
mit Phantasy und RA-Micro, erledigt selbständig in Ihrer Kanzlei
Korrespondenz, Zwangsvollstreckung, Honorarabrechnungen,
Buchhaltung. 32,00 / Stunde + MwSt., 6 - 8 Stunden / Woche,
Spätnachmittag oder Wochenende.

Kennenlernangebot: Die ersten 10 Stunden pauschal 200  + MwSt..
Tel: 089 / 625 17 28, Fax: 089 / 63 81 97 26, Mobil: 0179 / 503 21 78, 
kabelhaching@hotmail.com.

Übersetzungsbüros

FACHÜBERSETZUNGEN RECHT
ENGLISCH -  DEUTSCH

Gabriele Schuster
Rechtsassessorin und Übersetzerin

Luitpoldstr. 6 - 82140 Olching
Tel. 08142/6528951 – Fax 08142/6528952

E-Mail: gschuster@german-lingo.com

IHR SEKRETARIAT Karin Scholz
Büro- und Schreibservice

Im Zentrum Münchens
Nähe Hbf. - Karlstraße 42

Tel: 089/55 02 77 77
Mobil: 0160/97 96 00 27

www.sekretariat-scholz.de

FACHÜBERSETZUNGEN - WIRTSCHAFT / RECHT

ENGLISCH - DEUTSCH / DEUTSCH - ENGLISCH

Marion Huber
(Muttersprache Englisch)

Öffentl. best. & allg. beeid. Übersetzerin (BDÜ)

Millöckerstr. 6, 81477 München
Tel: 089 / 784 90 25 Fax 089 / 78 26 55

E-Mail: marionhuber@t-online.de

Anwaltservice Sophia Rohwedder

Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte, 32 Jahre, seit über 
10 Jahren für Rechtsanwälte tätig schreibt Ihre Diktate günstig,
schnell und zuverlässig vom Home-Office-Platz oder in Ihrem
Büro, gerne auch am Wochenende. 

Ich arbeite mit RA-Micro-, Word- und Apple-Software und liefere
Ihnen die zu erledigende Arbeit unmittelbar. Der Stundensatz
beträgt 20,00 €.

Über ein persönliches Gespräch würde ich mich sehr freuen.
Sie erreichen mich unter Telefon: 0177/4048414 oder unter meiner
e-Mail-Adresse: anwalt-service@freenet.de
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Sonstiges

FACHÜBERSETZUNGEN RECHT / WIRTSCHAFT
von einem qualifizierten und erfahrenen Team

- auch Eilaufträge -

� Englisch

� Französisch

Dipl.-Volksw. Raymond Bökenkamp

Dietlind Bökenkamp

Gerichtlich bestellte und beeidigte Übersetzer (BDÜ/VbDÜ)
Birkenleiten 29 · 81543 München

Tel.: 089 / 62 48 94 96 · Fax: 089 / 62 48 94 97
E-Mail: buero-boekenkamp@t-online.de

D E U T S C H  -  I T A L I E N I S C H  -  D E U T S C H

Fachübersetzungen
Beglaubigte Übersetzungen & Dolmetschen

SCHNELL � ZUVERLÄSSIG � GENAU

Sabine Wimmer
Öffentl. best. & allg. beeid. Übers. & Dolmetscherin (VbDÜ)
Thalkirchner Straße 81(AK), Büro 400, 81371 München

Postanschrift: Postfach 75 09 43 - 81339 München

Tel.: 089-36 10 60 40 Mobil: 0177-36 60 400 
Fax: 089-36 10 60 41

E-mail: info@trans-italiano.de - Web: www.trans-italiano.de

Wir übernehmen sämtliche Bindearbeiten

Ihrer Fachzeitschriften (NJW, Anwaltsblatt 

FamRz etc.) zu günstigen Bedingungen.

Besorgung von fehlenden Heften und EBD,

Abholung und Lieferung möglich

Bitte informieren Sie sich:

BUCHBINDEREI BAUER, Beethovenstr. 1

80336 München

Tel.: / FAX 089 / 537 337

Anzeigenpreisliste
(Auszug, gültig ab 01.04.2008)

Kleinanzeigen:

Kleinanzeigen bis 10 Zeilen 25,86 EUR zzgl. MwSt.
Schriftgröße 8 Pt., 
Größe ca. 3,5 x 8,4 cm, 

Kleinanzeigen bis 15 Zeilen 38,79 EUR zzgl. MwSt.
Schriftgröße 8 Pt., 
Größe ca. 5,0 x 8,4 cm, 

Kleinanzeigen bis 20 Zeilen 51,72 EUR zzgl. MwSt.
Schriftgröße 8 Pt., 
Größe ca. 7,0 x 8,4 cm, 

Ab 20 Zeilen Preis auf Anfrage, Chiffreanzeigen sind ohne
Aufpreis möglich, die Weiterleitung der Eingänge erfolgt in
der Regel am Eingangstag.

Gewerblich:

Anzeige viertelseitig 153,45 EUR zzgl. MwSt.

Anzeige halbseitig 256,03 EUR zzgl. MwSt.

Anzeige ganzseitig 460,34 EUR zzgl. MwSt.
(Satzspiegel oder A4)

Mehrpreis für Sondergestaltung auf Anfrage.
(Rahmen/Platzierung/ Gestaltung/ Scannen)

Mediadaten:

Format Din A 4, Satzspiegel 180 mm x 257 mm,
2-spaltig, Spaltenbreite 84 mm

Farbe 1c (schwarz), 
farbig auf Anfrage gegen Mehrpreis

Daten für Kleinanzeigen: Text per Fax oder Email, 
pdf (Graustufen, CMYK bei Farbanzeigen, hoch-
aufgelöst, mind. 300 dpi, Logos u. Schriften einge-
bettet), jpg, tif, andere Formate auf Anfrage.

Anzeigenschluss ist jeweils der 10. Kalendertag eines Monats
für den nächsten Monat.

Alle Anzeigen werden ohne Aufpreis parallel auch in der 
Internet-Ausgabe der Mitteilungen auf der MAV-Homepage
(www.muenchener.anwaltverein.de) veröffentlicht.

Anzeigenannahme:

MAV GmbH, Claudia Breitenauer
Karolinenplatz 3 / Zi. 207, 80333 München
Tel 089. 55 26 33 96, Fax 089. 55 26 33 98
eMail c.breitenauer@mav-service.de

oder über die Geschäftsstellen des MAV, Maxburgstaße oder
Justizpalast. Anschriften siehe  links bzw. im Impressum S. 20.

Bitte beachten Sie für Ihre Anzeigenschaltung: 

Die nächste Ausgabe der Mitteilungen ist die Doppelausgabe
August/September 2008, die in der ersten September-Woche 
ausgeliefert wird.  Anzeigenschluss hierfür ist der 11. August 2008.

Zuschriften für Chiffre-Anzeigen senden Sie bitte an eine der
Geschäftsstellen des MAV:

Münchener AnwaltVerein e.V., 
Maxburgstr. 4 /C142, 80333 München

oder

Münchener AnwaltVerein e.V., 
Prielmayerstr. 7/Zi. 63, 80335 München.
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09.07.2008
München, Amerikahaus

10.07.2008
München, Amerikahaus

11.07.2008
München, Amerikahaus

15.07.2008
München, Maritim Hotel

17.07.2008
München, Amerikahaus

18.07.2008
München, Amerikahaus

21.07.2008
München, Amerikahaus

24.07. bis 19.10.2008
Markt Indersdorf

11.09. bis 06.12.2008

ab 17.09.2008
München

24.09.2008
München, Amerikahaus

25.09.2008
München, Amerikahaus

26.09.2008
München, Amerikahaus

Zivilrecht | UN-Kaufrecht 
Prof. Dr. Stephan Lorenz, München

Baurecht | Nachträge beim Bauvertrag 
vors. RiOLG Dr. Heinrich Merl, München

FAO-Bescheinigung für FABau

Wettbewerbsrecht | Aktuelle Fragen des 
Wettbewerbsverfahrensrechts 
RiBGH i.R. Prof. Dr. Otto Teplitzky, Köln

Anwaltliche Strategien im neuen Unterhaltsrecht
RA Michael Klein, Regensburg

FAO-Bescheinigung für FAFam

WEG aktuell, Prozeßrecht u. Beschlußkompetenz 
RA Horst Müller, München

FAO-Bescheinigung für FAMiet/WEG

Die anwaltliche Taktik im Zugewinnausgleich
Rechtsanwältin und Notarin Ingeborg Rakete-Dombek, Berlin

FAO-Bescheinigung für FAFam

Workshop: Formularverbot im automatisierten
Mahnverfahren, Dipl. Rpflin Karin Scheungrab, Leipzig
im Anschluss
Der elektronische Rechtsverkehr in der Kanzleipraxis
RA Stefan Muckenfuß, DATEV eG, Nürnberg

Mediatorenausbildung
(4 Module á 3 o. 4 Tage)

63. Fachlehrgang Arbeitsrecht
(Kurs in 6 Bausteinen)

für Fachangestellte | Englisch im Anwaltsbüro,
Aufbaukurs
Susanne Mühlhaus

Neue Rechtsprechung des BGH unter Berücksichtigung
des neuen Unterhaltsrecht
VorsRi OLG München a.D. Dr. Peter Gerhardt, München

FAO-Bescheinigung für FAFam  

Die Erfolgshonorarvereinbarung aufgrund des 
Gesetzes vom 01.07.08 - Chancen und Risiken
Rechtsanwalt und Notar Herbert P. Schons

Der Sachverständige im familiengerichtlichen Verfahren
Dr. Dr. (Univ. Prag) Joseph Salzgeber

FAO-Bescheinigung für FAFam  

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

CC Consulting GmbH
Tel 089. 89 28 60 -86, Fax -88 
Web www.cc-consulting.biz

DeutscheAnwaltAkademie
Tel 030. 726153-0
Web www.anwaltakademie.de

RENO München e.V., 
Tel 08022. 859 89 - 84, Fax - 85
Web www.reno-muenchen.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de

MAV&schweitzer.Seminare
Tel 089.55 26 33-97 Fax -98
Web www.muenchener.anwaltverein.de
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